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STÄDTE- UND GEMEINDERAT ist die einzige unabhängige
und ebenso die meistgelesene Fachzeitschrift für Kom-
munal- und Landespolitik in Nordrhein-Westfalen. Sie
führt kommunale Wissenschaft und Praxis, Kommunal-
recht und Kommunalpolitik zusammen. Die Zeitschrift hat
sich als Diskussionsforum für neue Entwicklungen in der
kommunalen Welt einen Namen gemacht.

Die 1946 erstmals verlegte Fachzeitschrift Städte- und

Gemeinderat ist das offizielle Organ des Städte- und Ge-
meindebundes Nordrhein-Westfalen. Als Spitzenverband
kreisangehöriger Städte und Gemeinden repräsentiert
dieser rund 9 Mio. Bürger und Bürgerinnen sowie 86 
Prozent der Ratsmitglieder in Nordrhein-Westfalen.

Städte- und Gemeinderat enthält monatlich aktuelle 
Informationen aus den zentralen Interessengebieten der
Kommunalpolitiker und Verwaltungsbeamten:

• Finanzen, Wirtschaft, Soziales, Schule und Kultur
• Verwaltungsfragen und Neue Steuerung
• Kommunalrecht
• Kommunale Wirtschaftsunternehmen
• Tourismus und Freizeit

Darüber hinaus enthält Städte- und Gemeinderat Sonder-
seiten, die überregional über Produkte und Neuheiten für
den kommunalen Markt informieren. Der Leser erhält so-
mit einen Überblick über Aktuelles aus den Bereichen:

• Bürokommunikation
• Umweltschutz
• Nutzfahrzeuge im öffentlichen Dienst
• Müll- und Abfallbeseitigung
• Verkehrswesen
• Landschaftspflege
• Wohnungswesen, Städtebau
• Freizeitanlagen, öffentliche Schwimmbäder
• Kommunale Energieversorgung
• Kreditwesen
• Raumplanung
• Krankenhausbedarf

Mit Städte- und Gemeinderat sind Sie 
abonniert auf Branchen-Information.

Schicken Sie den ausgefüllten Antwortcoupon an  
Frau Becker, Städte- und Gemeindebund NRW,
Kaiserswerther Straße 199-201, 40474 Düsseldorf

Wenn es schneller gehen soll, faxen Sie uns den 
unterschriebenen Coupon:

FAX: 02 11/45 87-292

Name/ Vorname/Firma

Straße

Postleitzahl/Ort

Telefon/Fax

VAT-Nr.

Ich bezahle ❏ per Bankabbuchung ❏ gegen Rechnung

Bankleitzahl Konto-Nr.

Bankinstitut  Datum/Unterschrift 

Ja, ich möchte Städte- und Gemeinderat kennenlernen! Bitte senden Sie mir die 

nächsten drei Aus gaben zum Vorzugspreis von nur € 10,25 (inkl. MwSt. und Versand).

Die Lie ferung  endet mit Zustellung des dritten Heftes und geht nicht automatisch in 

ein Jahres abonnement über.

Ja, ich kenne Städte- und Gemeinderat bereits und möchte die Zeitschrift (10 Ausgaben)

im günstigen Jahresabonnement (€ 78,- inkl. MwSt. und Versand) bestellen.

Vertrauens-Garantie: Das Abo können Sie innerhalb von 10 Tagen nach  Absendung 
des Bestell coupons schriftlich bei Frau Becker, Städte- und Gemeindebund NRW, Kaiserswerther Straße 199-201,
40474 Düsseldorf,  widerrufen. Rechtzeitige Absendung genügt!

Datum/Unterschrift 

❏

❏

Die Fachzeit schrift für Kommunal-und
Landespolitik in Nordrhein-Westfalen
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Dr. Bernd Jürgen Schneider
Hauptgeschäftsführer

GESCHÄFTSBERICHT 2012-2014

Roland Schäfer
Präsident

n den vergangenen zweieinhalb Jahren haben uns vor allem der Rechtsanspruch 
auf einen Betreuungsplatz für unter Dreijährige, das Ringen um eine qualifizierte 

schulische Inklusion, die Auswirkungen des Stärkungspaktes Stadtfinanzen sowie die 
Herausforderungen der Energiewende beschäftigt. In den kommenden Jahren richtet 
sich der Blick der Kommunen schwerpunktmäßig auf die - von allen staatlichen Ebenen 
umzusetzende - Schuldenbremse, die dringend nötige Reform des Bund-Länder-
Finanzausgleichs, das Engagement des Bundes in der Eingliederungshilfe sowie die 
Bewältigung des Zustroms an Flüchtlingen und Asylbewerbern.

Auch 2014 bietet der Geschäftsbericht des StGB NRW als Themenschwerpunkt der 
Verbandszeitschrift STÄDTE- UND GEMEINDERAT eine umfassende Darstellung der 
politischen und rechtlichen Entwicklung in Nordrhein-Westfalen aus dem Blickwinkel 
der Städte und Gemeinden sowie all der Personen, die dort Verantwortung tragen. 

Präsidium und Geschäftsführung konnten in den vergangen zweieinhalb Jahren auf 
eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den ehrenamtlichen und 
hauptamtlichen Vertretern und Vertreterinnen aus den Städten und Gemeinden 
bauen. Wir danken allen Beteiligten für ihre wertvolle Unterstützung. Sie wird auch 
in Zukunft ein unverzichtbarer Begleiter unserer erfolgreichen Verbandsarbeit sein. 

Düsseldorf, im November 2014

I
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BÜCHER UND MEDIEN / NACHRICHTEN

Preisträger im Wettbewerb 
„10 Jahre Stadtumbau West“
Im Rahmen des Wettbewerbs „10 Jahre Stadtumbau West in
NRW“ hat das NRW-Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtent-
wicklung und Verkehr 21 Stadtentwicklungsprojekte ausgezeich-
net. Preisträger sind Altena, Bergheim, Bielefeld, Borken, Dors-
ten, Dortmund, Duisburg, Düsseldorf, Espelkamp, Essen, Gelsen-
kirchen, Gevelsberg, Hamm, Hemer, Kamp-Lintfort, Leverkusen,
Lüdenscheid, Remscheid, Steinheim, Velbert und Wuppertal. Ins-
gesamt hatten sich 46 Städte mit 102 Projekten am Wettbewerb
beteiligt. Das Bund-Länder-Programm „Stadtumbau West“ un-
terstützt Kommunen bei der Bewältigung der Folgen des demo-
grafischen Wandels und des wirtschaftlichen Strukturwandels.

Bundesmittel für den 
Regionalverkehr in NRW
NRW erhält künftig vom Bund mehr Geld für den Öffentlichen
Personennahverkehr. Nach langwierigen Verhandlungen haben
sich die Verkehrsminister der Länder auf einen neuen Verteil-
schlüssel für die so genannten Regionalisierungsmittel des
Bundes geeinigt. Danach geben sich die seit 1993 überpropor-
tional gut gestellten ostdeutschen Länder mit geringeren jähr-
lichen Wachstumsraten zufrieden, während NRW sowie die
Stadtstaaten Hamburg und Bremen schrittweise mehr Mittel
erhalten. NRW empfängt zurzeit 1,15 Mrd. Euro jährlich Bundes-
mittel für den ÖPNV. Das NRW-Verkehrsministerium erwartet
für 2015 nun 200 Mio. Euro mehr, für 2017 knapp 350 Mio. Euro
mehr und für 2019 eine halbe Mrd. Euro mehr vom Bund. 

Europaweites Forschungsprojekt zu
Smart Grid im Münsterland
In einem Modellversuch testet der Essener Energiekonzern RWE in
der Gemeinde Reken intelligente Stromnetze der Zukunft. In
Kooperation mit dem Energietechnikkonzern ABB und der Tech-
nischen Universität Dortmund soll in der 14.000 Einwohner
zählenden Gemeinde erprobt werden, wie durch „Smart Grid“
Stromverbrauch und Einspeisung regenerativer Energien wie
Windkraft oder Sonnenenergie besser aufeinander abgestimmt
werden können. Ergebnisse werden bis 2016 gesammelt und
ausgewertet. Die Europäische Union fördert das Projekt, das
Vorbild für andere Stromnetze in Europa sein soll, mit rund
500.000 Euro. RWE investiert rund eine Mio. Euro. 

Mehr Betreuungsangebote für 
unter Dreijährige

In NRW ist die Anzahl der Kinder unter drei Jahren in der Kinder-
tagesbetreuung deutlich angestiegen. Laut Angaben von Infor-
mation und Technik NRW wurden am 1. März 2014 insgesamt
104.781 unter Dreijährige in einer Kindertagesstätte oder von
Tagesmüttern betreut. Das ist ein Fünftel mehr als im Vorjahr.
Wie das NRW-Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur
und Sport mitteilte, ist die Anzahl der Betreuungsplätze seit-
dem nochmals gestiegen. So stünden in diesem Kindergarten-
jahr in NRW rund 155.000 Betreuungsplätze für unter Dreijäh-
rige zur Verfügung. Dies entspricht einer Versorgungsquote von
52,9 Prozent bei den Ein- und Zweijährigen. 

Abwasserbeseitigung in 
Nordrhein-Westfalen
Hrsg. v. NRW-Ministerium für Klimaschutz, Um-
welt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucher-
schutz, A 4, 68 S., 16. Aufl., 2014, zu bestellen über
E-Mail: gudrun.schmelzer@mkulnv.nrw.de 

Die NRW-Landesregierung informiert alle
zwei Jahre in einem Bericht über die Entwick-
lung und den Stand der Abwasserbeseitigung
in NRW und dokumentiert die Umsetzung der

EU-Richtlinie über die Behandlung von kommunalem Abwasser. Als
Kurzfassung des Berichts gibt die Broschüre einen Überblick über
den aktuellen Stand der Abwasserbeseitigung sowie aktuelle Hand-
lungsfelder. Die beigefügte CD-ROM enthält die Langfassung des Be-
richts mit einer umfassenden flussgebietsbezogenen Darstellung
der Abwasseranlagen und ihrer Einleitungen in Gewässer. 

Bausubstanz in der integrierten 
Stadtentwicklung
Erkennen - Erfassen - Entwicklung steuern,
Kommunale Arbeitshilfe Baukultur, hrsg. v.
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz,
Bau und Reaktorsicherheit, A 4, 76 S., kosten-
los zu bestellen oder im Internet herunterzu-
laden unter www. bmu.de 

Das Stadt- und Ortsbild wird von Gebäu-
den unterschiedlicher Epochen geprägt.
Sie sind Teil der lokalen und regionalen
Identität und somit von großer Bedeu-
tung. Städte und Gemeinden stehen vor der Aufgabe, diese beson-
ders erhaltenswerte Bausubstanz zu erkennen, zu erfassen und ihre
künftige Entwicklung zu steuern. Die Arbeitshilfe führt in die relevan-
ten Fragen zur Bewahrung erhaltenswerter Bausubstanz ein, erläu-
tert die notwendigen Instrumente und zeigt anhand von Beispielen,
wie erfolgreiche Erhaltung in der Praxis aussehen kann.

Landeshundegesetz 
Nordrhein-Westfalen
Kommentar, v. Günter Haurand, 23,2 x 15,8 cm,
282 S., Kommunal- und Schul-Verlag Wiesbaden,
6. Aufl., 2014, 32 Euro, ISBN 3-8293-1086-4 

Der Kommentar behandelt sowohl das Lan-
deshundegesetz Nordrhein-Westfalen als
auch die bundesrechtlichen Regelungen zur
Hundehaltung. Berücksichtigt werden die
neuere Rechtsprechung und Literatur. Kom-

pakt und praxisnah erläutert der Autor, wie die Regelungen zur Hun-
dehaltung in der Praxis zu handhaben sind und welche Vorschriften
- etwa Anzeigepflicht, Sachkundebescheinigung, Kennzeichnung, er-
laubnispflichtsichere Unterbringung, Anleinzwang, Maulkorbzwang
oder Haftpflichtversicherung - besonders beachtet werden müssen.
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GEMEINDEKONGRESS 2012

„Ressourcen schonen - Bildung fördern“

it der 20. Mitgliederversammlung
am 6. September 2012 ist der Städte-

und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen
(StGB NRW) in die Landeshauptstadt Düs-
seldorf zurückgekehrt. Die gute Erreichbar-
keit des Messegeländes in Flughafen- und
Autobahnnähe sowie das ansprechende
Ambiente der Düsseldorfer Stadthalle mit
ihrem professionellen Service haben dabei
den Ausschlag gegeben. 
Zum Auftakt der StGB NRW-Mitgliederver-
sammlung und des Gemeindekongresses
besuchte Staatssekretär Dr. Hans-Ulrich 
Krügeraus dem NRW-Innen- und Kommunal-
ministerium die Begleitmesse in der Stadt-
halle Düsseldorf. Gemeinsam mit StGB
NRW-Präsident Dr. Eckhard Ruthemeyer, Vi-
zepräsident Roland Schäfer und Hauptge-
schäftsführer Dr. Bernd Jürgen Schneider in-
formierte er sich an den Ständen über das
vielfältige Angebot. Zu den Ausstellern ge-
hörten unter anderem die Sparkassenver-
bände, BMW, RWE, Gelsenwasser, Provinzial,
GVV, Rheinische Versorgungskasse und die

neue KoPart, die Einkaufgemeinschaft der
NRW-Kommunen.
Im großen Saal der Düsseldorfer Stadthalle
begrüßte der Präsident des Verbandes, der
Soester Bürgermeister Dr. Eckhard Ruthe-
meyer, die mehr als 1.100 Delegierten. Das
Motto „Ressourcen schonen - Bildung för-
dern“ verbinde zwei Themen, welche die
Agenda der Kommunen in der Zukunft prä-
gen würden. Sowohl bei der Energiewende
als auch beim Ausbau der
Krippenplätze für unter
Dreijährige seien die Städ-
te und Gemeinden in
Nordrhein-Westfalen aber
auf die Unterstützung von
Land und Bund angewie-
sen. 
StGB NRW-Präsident Ru-
themeyer ging auch auf
die angespannte Finanzsi-
tuation der NRW-Kommu-
nen ein. Trotz zeitweise
ansteigender Steuerein-
nahmen „drückt die Finanzmisere den NRW-
Kommunen auch in diesem Jahr ihren Stem-
pel auf“, so Ruthemeyer. Die Kassenkredite
beliefen sich mittlerweile auf mehr als 24

Mrd. Euro. Bis Ende 2015 hätten fast 90 Pro-
zent der StGB NRW-Mitgliedskommunen
keine Ausgleichsrücklage mehr. Der Stär-
kungspakt des Landes allein könne die Fi-
nanzkrise nicht lösen, so Ruthemeyer. „Wir
können uns nicht am eigenen Schopf aus
dem Sumpf ziehen“, forderte Ruthemeyer ei-
ne finanzielle Mindestausstattung der Kom-
munen.
Die NRW-Ministerin für Schule und Weiter-

bildung Sylvia Löhrmann
wies auf der StGB NRW-
Mitgliederversammlung
auf die gesamtgesell-
schaftliche Bedeutung gu-
ter Bildung hin. Nur diese
schaffe Zukunft für die
Kinder und damit Zukunft
für die Gesellschaft. Bei der
Schulpolitik brauche es
deshalb eine Gesamtver-
antwortung von Bund,
Ländern und Kommunen.
Sylvia Löhrmann: „Der Zu-

gang zur Bildung hat immer mehr eine sozi-
alpolitische Dimension, die Land und Kom-
munen allein nicht stemmen können“. Den
Städten und Gemeinden in NRW sicherte die

Aus dem Städte- und
Gemeindebund NRW

M

StGB NRW-Präsident 
Dr. Eckhard Ruthemeyer eröff-
net den Gemeindekongress in
der Düsseldorfer Stadthalle  

6. September 2012

Der Städte- und Gemeindebund

Nordrhein-Westfalen (StGB NRW)

ist kommunaler Spitzenverband der

Städte und Gemeinden in Nord-

rhein-Westfalen. Ihm gehören 359

der 373 kreisangehörigen Städte

und Gemeinden in NRW an (siehe

Anhang A). Er repräsentiert damit

die Interessen von mehr als neun

Millionen Einwohner(inne)n in Nord -

rhein-Westfalen.
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Schulministerin zu, bei den bildungspoliti-
schen Herausforderungen der Zukunft ge-
meinsam und fair nach Lösungen zu suchen.
„Ich vertraue auf ihre kommunale Unter-
stützung und ihre Mitverantwortung“, sag-
te Löhrmann.
Bundesumweltminister Peter Altmaierwies
auf die Bedeutung der Energiewende für die
Gesamtgesellschaft hin. Sowohl der Be-
schluss, aus der Atomenergie auszusteigen,
als auch die Entscheidung, diese durch er-
neuerbare Energien zu ersetzen, sei richtig.
Gleichzeitig warnte Altmaier davor, konven-
tionelle und alternative Energieträger ge-
geneinander auszuspielen. „Auch konven-
tionelle Energieträger können einen Beitrag
zur Energiewende leisten“, betonte der Um-
weltminister mit Blick auf die Bedeutung
der Braunkohle für die Energieversorgung
Nordrhein-Westfalens. 
Altmaier zeigte sich überzeugt, dass die be-
stehenden Zweifel an der Energiewende

ausgeräumt und die ungeklärten Fragen -
etwa bei der Einspeisevergütung und beim
Ausbau der Stromnetze - geklärt werden
könnten. „Ihnen kommt dabei eine Schlüs-
selrolle zu“, sagte Altmaier den kommuna-
len Delegierten. Er werde in den kommen-
den Wochen auf die Kommunen zugehen
mit dem Ziel, möglichst bis zum Jahresende
2012 einen nationalen Konsens bei der Ener-
giewende zu erzielen.

Zwei Fachforen

Das Potenzial der Kommunen in Energiefra-
gen war Thema des Fachforums „Ener-
giewende und Kommunen“. Der NRW-
Minister für Klimaschutz, Umwelt, Land-

wirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz, 
Johannes Remmel, wies auf die Chancen der
Energiewende und die Erfolge beim Ausbau
der erneuerbaren Energien in Nordrhein-
Westfalen hin. Anhand von Praxisbeispielen
zeigte der Geschäftsführende Direktor des
Instituts für angewandtes Stoffstrommana-
gement an der FH Trier, Prof. Dr. Peter Heck,
wie Energieeffizienz und Ausbau der erneu-
erbaren Energien zur Wertschöpung in Kom-
munen beitragen können. An der Diskussion
mit Bundesumweltminister Peter Altmaier
nahmen zudem der Leiter Public Affairs/
Energiepolitik der RWE AG, Dr. Peter Heina-
cher, der Bürgermeister der Stadt Lippstadt
Christof Sommer und der Oberbürgermeis-
ter der Stadt Tübingen Boris Palmer teil. 
„Inklusion im Bereich Schule“ stand im Mit-
telpunkt des zweiten Fachforums. Staatsse-
kretär Ludwig Hecke aus dem NRW-Minis-
terium für Schule und Weiterbildung stellte
klar, dass es der Landesregierung darum ge-
he, jedem Kind - ob mit oder ohne Behinde-
rung - einen Platz an einer Regelschule an-
zubieten. Das schließe aber nicht aus, dass
es auch in Zukunft Förderschulen geben
werde. Über die Chancen der Inklusion be-
richtete Prof. Dr. Thomas Hennemann von
der Universität zu Köln anhand internatio-
naler Erfahrungen und Studien. Anschlie-
ßend diskutierten Hecke und Hennemann
mit dem Vorsitzenden des Schulausschus-
ses des StGB NRW, dem Reeser Bürgermeis-
ter Christoph Gerwers, dem Landesrat und
Jugenddezernenten des Landschaftsver-
bandes Westfalen-Lippe, Hans Meyer, sowie
dem Beauftragten der Landesregierung für
die Belange der Menschen mit Behinde-
rung, Nobert Killewald, über die Herausfor-
derungen und Chancen inklusiver Bildung
vor Ort.
Die Mitgliederversam -
mlung wählte Bürger-
meister Roland Schä-
fer (Bergkamen) zum
neuen Präsidenten
des Städte- und Ge-
meindebundes NRW.

Bürgermeister Dr. Eckhard Ruthemeyer
(Soest) wurde zum 1. Vizepräsidenten ge-
wählt. Bürgermeister Walther Boecker
(Hürth) und Bürgermeister Dietmar Heß (Fin-
nentrop) wurden für weitere zweieinhalb Jah-
re in ihrem Amt als Vizepräsidenten bestätigt.

Präsidium

Das Präsidium besteht satzungsgemäß aus
21 von der Mitgliederversammlung gewähl-
ten Mitgliedern, den Vorsitzenden der Ar-
beitsgemeinschaften, dem Vorsitzenden des
Arbeitskreises Mittelstadt sowie dem
Hauptgeschäftsführer. Zudem wird das Gre-
mium durch fünf stimmberechtigte koop-
tierte Mitglieder - Abgeordnete des NRW-
Landtages - sowie sechs beratende Mitglie-
der ergänzt (Stand 01.05.2014). Die Wahlzeit
der Präsidialmitglieder entspricht der Wahl-

▶ StGB NRW-Haupt-
geschäftsführer Dr.

Bernd Jürgen Schneider
berichtet über die 

Entwicklung im Verband

▲ Roland Schäfer, 1. Vizepräsident des StGB NRW,
wurde wieder zum Präsidenten gewählt

▲ Der Tübinger Oberbürgermeister Boris 
Palmer bei seinem Vortrag über die 
Klimaschutzkampagne seiner Stadt
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zeit des Rates in den Gemeinden. Bis zur
Neuwahl des Gremiums bleiben die Präsi-
dialmitglieder im Amt. Anhang C nennt die
Mitglieder des Präsidiums.

HAUPTAUSSCHUSS SOEST

Der Hauptausschuss besteht aus den von
der Mitgliederversammlung gewählten Ver-
tretern und Vertreterinnen. Ein Verzeichnis
der Mitglieder des Hauptausschusses findet
sich in Anhang B.Die 40. Sitzung des Haupt-
ausschusses fand am 13./14.03.2013 in der
Stadthalle Soest statt. Neben der Verab-
schiedung des StGB NRW-Doppelhaushal-
tes 2013/2014 standen die Themen „Kommu-
nalfinanzen“ sowie „Inklusion in der schuli-
schen Bildung“ auf der Agenda. 
Bei seinem Impulsreferat appellierte NRW-
Innen- und Kommunalminister Ralf Jäger
(SPD) an das Gemeinschaftsgefühl der Kom-
munen. Städte, Gemeinden und Kreise seien
eine „Verantwortungsgemeinschaft“. Durch
die Bereitstellung von 1,3 Mrd. Euro zusätzli-
cher Mittel habe die rotgrüne Landesregie-
rung die Voraussetzung geschaffen, dass
Verwaltungen und Räte in den Kommunen
wieder autark entscheiden könnten. 
Die Verlängerung der Frist zur Haushalts -
sanierung habe dazu geführt, dass sich 2012
wesentlich weniger Kommunen im Not-
haushalt befänden. Jäger appellierte an die
VertreterInnen der Kommunen, eher den
Dialog mit der Landesregierung zu suchen,
als immer wieder gegen das Gemeindefi-
nanzierungsgesetz zu klagen. 
Mit fachlichem Interesse und emotional
engagiert diskutierten die Delegierten des
StGB NRW-Hauptausschusses am 14.03.
2013 in der Soester Stadthalle mit NRW-
Schulministerin Sylvia Löhrmann das The-
ma Inklusion. Die Ministerin stellte fest,
Kommunen und Land seien sich im Ziel ei-
nig. Lediglich über die Frage der Kosten ge-
be es einen Dissens. Eine Überforderung

der Schulen und der Schulträger müsse
aber auf jeden Fall vermieden werden. 
Aus Sicht des Städte- und Gemeindebundes
NRW erläuterte Schulreferent Robin Wage-
ner die Voraussetzungen für Inklusion. Zum
einen dürfe das neue Schulsystem nicht
schlechter sein als das bisherige. Zum Ande-
ren müsse die Landesregierung einheitliche
Qualitätsstandards vorgeben. Sonst werde
man das Ziel „gleichwertige Lebensverhält-
nisse im Land“ nicht erreichen. Unter diesem
Aspekt werde der Gesetzentwurf zur Inklu-
sion den Anforderungen nicht gerecht. 

Fachausschüsse

Im Berichtszeitraum hat das Präsidium acht
Fachausschüsse (Zusammensetzung siehe
Anhang D) eingesetzt, die sich wiederholt zu
Beratungen trafen. Die Mitglieder und stell-
vertretenden Mitglieder der Fachausschüsse
werden vom Präsidium gewählt. Die Fach-
ausschüsse bereiten in ihren Arbeitsgebieten
die Beschlüsse des Präsidiums und die grund-
sätzlichen Entscheidungen der Geschäfts-
stelle vor, soweit sie nicht zur selbstständi-
gen Beschlussfassung ermächtigt sind.

Arbeitsgemeinschaften

In den fünf Regierungsbezirken Nordrhein-
Westfalens treffen sich Abgesandte der
StGB NRW-Mitgliedskommunen in Arbeits-
gemeinschaften. Die Zusammenkünfte die-
nen dem Erfahrungsaustausch sowie der
Kontaktpflege mit der Geschäftsstelle des
Verbandes. Neben dem Hauptgeschäftsfüh-
rer, den Beigeordneten sowie den Referen-
ten und Referentinnen der Geschäftsstelle

referieren Fachleute aus der Landespolitik
sowie aus anderen Organisationen über 
zentrale Themen der Kommunalpolitik. 
Anhang E enthält ein Verzeichnis der Arbeits-
gemeinschaften mit den Vorsitzenden und
deren Stellvertreter/innen.

Geschäftsstelle

Im Berichtszeitraum hat Referentin Ina Za-
gatowskiden Verband zum 31.12.2013 verlas-
sen. Als ihr Nachfolger ist Robin Wagener
seit dem 01.02.2013 als Referent im Dez. IV
tätig. Mit der Geburt ihres Sohnes Simon Jan
am 19.09.2013 hat Frau Alexandra Langer ih-
re einjährige Elternzeit angetreten. In die-
sem Zeitraum wurde sie von Frau Claudia
Oehm-Meseck, die seit dem 01.07.2013 beim
Verband beschäftigt ist, vertreten. Seit
19.09.2014 arbeitet Frau Langer für zwei Jah-
re im Rahmen der Elternteilzeit halbtags.
Während dieser Zeit wird das Dezernat III
von Frau Claudia Oehm-Meseck in Teil zeit
unterstützt. Schließlich hat zum 01.09.2014
in der Technik Andreas Geißler als Nachfol-
ger eines Kollegen, der zum Jahresende 2014
in den Ruhestand tritt, seine Arbeit aufge-
nommen.

Öffentlichkeitsarbeit

Der Städte- und Gemeindebund NRW so-
wie die von ihm vertretenen Positionen sto-
ßen nach wie vor auf großes Interesse bei
den Medien. Anhand einiger bedeutender
Entscheidungen des Verfassungsgerichts-
hofs NRW - etwa zur Finanzierung der Be-
treuung unter Dreijähriger - konnte über-
zeugend auf die prekäre Lage der NRW-
Kommunen hingewiesen werden. Umge-
kehrt gab das Anlaufen des Stärkungspak-
tes Stadtfinanzen die Möglichkeit, in der
Entwicklung der Kommunalfinanzen auch
positive Aspekte hervorzuheben. Die Über-
nahme von Finanzierungsaufgaben im So-
zialbereich durch den Bund wirkt in der Öf-
fentlichkeit als Beweis, dass die Warnungen
vor einem finanziellen Kollaps der Kommu-
nen kein Wehklagen aus Unzufriedenheit,
sondern ein berechtigter Notruf gewesen
sind.
Eine schwierige Kommunikationsaufgabe
erwuchs aus dem Gesetz zur schulischen In-
klusion. Mehr als ein Jahr lang verhandelten
die kommunalen Spitzenverbände mit der
NRW-Landesregierung über eine nachhal-
tige Finanzierungsregelung. Eine heikle 
Situation ergab sich, als im März 2014 der
Städtetag NRW Bereitschaft zum Einlenken

StGB NRW-Präsident Roland Schäfer gibt
zum Auftakt des Hauptausschusses in 
der Soester Stadthalle einen Ausblick auf 
die Lage der NRW-Kommunen

13. März 2013
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AUS DEM STÄDTE-UND GEMEINDEBUND NRW

StGB NRW-Präsident Bürgermeister Roland
Schäfer (2.v.re.) stellt vor der Landespresse-
konferenz in Düsseldorf mit OB Norbert 
Bude (2.v.li.) und Landrat Thomas Hendele (li.)
das Gutachten zur schulischen Inklusion vor

15. Juli 2013

zeigte, Landkreistag sowie Städte- und Ge-
meindebund NRW das Angebot aufgrund
der erheblichen Risiken weiterhin nicht ak-
zeptieren konnten. Ein erneutes Entgegen-
kommen der Landesregierung ermöglichte
letztlich eine Einigung - und eine Auflösung
der kommunikativen Dissonanzen. 
Der Erfahrungsaustausch Medien - er be-
steht seit zehn Jahren - hat sich in seinen
Sitzungen 2013 und 2014 mit einer Vielzahl
von Themen beschäftigt. Das Spektrum
reichte von Open Data über das „Zeitungs-
sterben“ in der Fläche und Rechtsfragen bei
Online-Medien bis hin zu Video-Livestream
aus Ratssitzungen. Die rege Teilnahme und
eine stets lebhafte Diskussion beweisen,
dass diesen Treffen ein hoher Nutzwert bei-
gemessen wird. Aus einer Umfrage bei den
Pressestellen sämtlicher Mitgliedskommu-
nen ging hervor, dass noch in weiteren

Publizistik

Die Verbandszeitschrift STÄDTE- UND GEMEIN-
DERAT mit den Online-MITTEILUNGEN behaup-
tet ihren Spitzenplatz im Medien-Portfolio
der Mitgliedskommunen. Die Anpassung
der Auflage im Spätherbst 2009 hat sich
grundsätzlich bewährt. Tatsächlich benöti-
gen die großen Ratsfraktionen nicht für je-
des Mitglied ein gedrucktes Exemplar, da
schon seit mehreren Jahren eine elektroni-
sche Version verlässlich zur Verfügung
steht. 
Die hauseigene Produktion der Online-MIT-

TEILUNGEN seit Januar 2012 hat sich bewährt.
Mit überschaubarem Aufwand wird eine Pu-
blikation erstellt, die in Übersichtlichkeit und
Lesbarkeit dem früher professionell abge-
setzten Heft in nichts nachsteht. Durch eine
Weiterentwicklung des Layoutwerkzeugs

Online-Medien

Im Einklang mit den technischen und ge-
stalterischen Trends wurden die Online-
Medien des StGB NRW konsequent weiter-
entwickelt. So sind die kostenpflichtigen
Schmuckbilder durch honorarfreie Motive
aus Internet-Bildergalerien ersetzt worden.
Die Anforderungen des Urheberrechts wer-
den dabei konsequent berücksichtigt. Mit
dem Gemeindekongress 2012 hielt die Vi-
deo-Dokumentation Einzug in das Internet-
Angebot. So werden von allen Großveran-
staltungen Videoclips erstellt, wobei vielfach
das Know-how der gastgebenden Kommu-
ne genutzt wird. Des Weiteren wurde der E-
Mail-Benachrichtigungsdienst modernisiert
und komfortabler gestaltet. Künftig müssen
sich Teilnehmer/innen des Sitzungsdienstes,
wenn sie über die Mail Dokumente aus dem
Internet herunterladen wollen, nicht mehr
eigens dafür anmelden. 
Seit 1. Juli 2014 hat der StGB NRW einen neu-
en Dienstleister für die Betreuung des Inter-
net-Angebotes. Der Übergang war problem-
los möglich, weil die Internet-Präsentation
mit dem Open Source-Redaktionssystem Ty-
po 3 erstellt ist. Der Dienstleisterwechsel soll
sicherstellen, dass das Internet-Angebot
technisch wie gestalterisch optimal weiter-
entwickelt werden kann. So steht die Einfüh-
rung eines flexiblen Layouts (responsive De-
sign) an, das sich automatisch an die Bild-
schirmgröße des Empfangsgerätes anpasst.
Letztlich soll daraus eine App für Mobilgerä-
te entstehen, welche die Darstellung der In-
ternet-Inhalte auf Mobiltelefonen und Tab-
let-PCs optimiert und zusätzliche Funktio-
nen wie Mail-Benachrichtigung oder Zugriff
auf den Mitgliederbereich bietet.

Fortbildung

Die Pressestelle des Städte- und Gemeinde-
bundes NRW ist als Praktikumsplatz weiter-
hin äußerst beliebt. Im Sommer 2013 nutzen
gleich zwei Nachwuchskräfte die Gelegen-
heit zur Mitarbeit: Deborah Konietzka aus
Haltern am See, Master-Studierende der
Germanistik der Bergischen Universität
Wuppertal, sowie für zwei Monate Michael
Cordes aus Kirchhundem, Master-Studieren-
der der Literaturwissenschaft an der Univer-
sität Siegen. Im März 2014 absolvierte Chris-
tin Apenbrink aus Bielefeld, Studierende von
Public Administration an der Universität
Münster, die Fortbildung in verbandlicher
Medienarbeit. Der Praktikumsplatz im Früh-
jahr 2015 ist ebenfalls bereits vergeben. ●
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können nun auch alle Internet- und E-Mail-
Adressen im Pdf-Dokument mit aktiven
Links versehen werden, was den Nutzwert
der Online-Ausgabe wesentlich erhöht. 
Allerdings lässt sich der Gebrauch der druck-
baren Online-MITTEILUNGEN durch die Rats-
mitglieder noch steigern. Daher ist für Rats-
mitglieder eigens im Internet eine E-Mail-
Abofunktion eingerichtet worden. Dort kön-
nen sie die Zeitschrift STÄDTE- UND GEMEINDE-
RAT mit den Online-MITTEILUNGENals Lese-Pdf
oder die einzelnen Mitteilungsnotizen -
nach Fachgruppen selektiert - wie auch Hin-
weise zu Seminaren abonnieren. 

Städten und Gemeinden - neben den bis-
her akkreditierten - Interesse an einer Mit-
arbeit im Erfahrungsaustausch Medien be-
steht. Wie dieser Wunsch angesichts be-
grenzter räumlicher und personeller Kapa-
zitäten zu erfüllen ist, wird derzeit noch
ausgelotet.
Der informelle Rundruf bei den EA-Mitglie-
dern zu Medienthemen erfreut sich zuneh-
mender Beliebtheit. In der Regel leitet die
StGB NRW-Geschäftsstelle eine Anfrage zu
einem bestimmten Thema an die Kolleg/in-
nen weiter und erstellt eine Übersicht der
Antworten. Angesichts der Vielzahl an The-
men, zu denen die Pressesprecher/innen Rat
suchen, wäre eine feste Kommunikations-
struktur in Gestalt eines Forums oder Wikis
wünschenswert. Als erste Maßnahme wer-
den die Umfragen nach Themen gebündelt
in den Mitgliederbereich des StGB NRW-In-
ternetangebotes eingestellt. 
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bereits in der zurückliegenden Wahlperiode
viele Fraktionsaustritte, -wechsel oder -auf-
lösungen gegeben, die zu vielen rechtlichen
Fragen mit entsprechendem Beratungsbe-
darf geführt haben. 
Die rechtlichen Möglichkeiten zur Wieder-
einführung einer gemäßigten Sperrklausel
sind äußerst begrenzt und haben auf der
Ebene des Kommunalwahlgesetzes keine
Aussicht, geregelt zu werden. Voraussetzung
für die Wiedereinführung einer Sperrklausel
ist eine nachhaltige Störung der Funktions-
fähigkeit der Räte, wobei die reine Erschwer-
nis der Mehrheitsfindung in den Räten nicht
ausreicht. Diskutiert wird eine Regelung in
der Landesverfassung. Dabei ist noch zu klä-
ren, inwieweit verfassungsrechtlich - insbe-
sondere nach Art. 20 Grundgesetz - eine Re-
gelung zur Sperrklausel auf Verfassungsebe-
ne zulässig ist.
Nach der Kommunalwahl bestand intensi-
ver Beratungsbedarf im Hinblick auf die
kons tituierende Sitzung des Rates und die
Besetzung der Ausschüsse. Im Fokus stan-
den hier neben dem Wahlverfahren die Be-
achtung des Grundsatzes der Spiegelbild-
lichkeit und die damit verbundene Frage der
Zulässigkeit von Listenverbindungen bei der
Besetzung von Ausschüssen sowie die Frage
der Anforderungen, die an eine Fraktionsbil-
dung zu stellen sind. 
Umfangreicher Beratungsbedarf bestand im
Berichtszeitraum außerdem zu zahlreichen

kommunalverfassungsrechtlichen, ord-
nungsrechtlichen und datenschutzrechtli-
chen Fragen. Ein zentrales Thema des StGB
NRW war schließlich die interkommunale
Zusammenarbeit. Zudem wurden mehrere
Symposien zum Kommunalverfassungs-
recht und zum Kommunalwahlrecht mit
dem Vizepräsidenten des Oberverwaltungs-
gerichtes NRW Dr. Dieter Kallerhoff, OVG-
Richter Dr. Jörg Rohde sowie OVG-Richter 
Dr. Siegbert Gatawis mit mehr als 500 Teil-
nehmer(inne)n durchgeführt. 
Gemeinsam mit der KommunalAgentur
NRW richtete die StGB NRW-Geschäftsstel-
le außerdem Seminare zu ausgewählten da-
tenschutzrechtlichen Fragestellungen sowie
einmal jährlich einen Datenschutzkongress
aus. Erstmals wurde eine Veranstaltung zum
Informationsfreiheitsgesetz sowie eine zum
Gesundheitsmanagement durchgeführt.

Glücksspielstaatsvertrag

Im Berichtszeitraum ist der erste Glückspiel-
änderungsstaatsvertrag im Rahmen eines
Ausführungsgesetzes in NRW in Kraft getre-
ten. Darin enthalten sind erstmals Regelun-
gen zum Betrieb von Spielhallen. In Bezug
auf das Glücksspiel mit Spielautomaten in
Spielhallen hatten sich die kommunalen
Spitzenverbände für eindeutige Regelungen
zur Begrenzung und zur Verhinderung von
Mehrfachkonzessionen, zu Mindestabstän-
den sowie zum Verbot der Werbung für Spiel-
hallen in der Öffentlichkeit - vergleichbar der
Zigarettenwerbung - ausgesprochen. 
Die nunmehr bestehenden Regelungen tra-
gen dazu bei, das Risiko einer Suchtentwick-

Gemeindeordnung und Kommunalwahl

inen wesentlichen Schwerpunkt der Be-
ratungstätigkeit des StGB NRW bildeten

die Kommunalverfassung und das Kommu-
nalwahlrecht. Intensiver Beratungsbedarf sei-
tens der Mitgliedskommunen bestand insbe-
sondere vor und nach der Kommunalwahl
vom 25. Mai 2014. Die Kommunalwahl fand
parallel zur Europawahl und zur Wahl der In-
tegrationsräte statt. Zudem hatten mehr als
50 Prozent der Hauptverwaltungsbeamten
und -beamtinnen von ihrem durch das Ge-
setz zur Stärkung der kommunalen Demokra-
tie eingeführten Niederlegungsrecht Ge-
brauch gemacht und damit den Weg zu einer
zeitgleichen Wahl mit den Räten freigemacht. 
Die Städte und Gemeinden mussten am
25.05.2014 bis zu sechs Wahlen durchführen.
In 28 Städten und Gemeinden wurde zudem
drei Wochen danach eine Stichwahl durch-
geführt. Dies bedurfte eines hohen Organi-
sations- und Personalaufwandes, den der
StGB NRW beratend begleitet hat. 
Die bereits bei der vorangegangenen Kom-
munalwahl 2009 zu beobachtende Entwick-
lung einer Zersplitterung der Räte durch
Wegfall der Sperrklausel im Jahre 1999 hat
sich bei der Kommunalwahl im Jahre 2014
verstärkt. In vielen Räten finden sich acht
und mehr Fraktionen und Wählergruppen.
Die Mehrheitsfindung ist dadurch in vielen
Räten schwieriger geworden. Zudem hat es

Recht und Verfassung 
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GESCHÄFTSBERICHT 2012-2014

lung im Einzelfall zu vermindern. Ebenso
sind aus städtebaulicher Sicht die Regelun-
gen zu Mindestabständen sowie zu Sperr-
und Spielverbotszeiten zu begrüßen. Bei der
Umsetzung dieser Neuregelung bestand
großer Beratungsbedarf vonseiten der StGB
NRW-Geschäftsstelle.

Großveranstaltungen

Der StGB NRW begleitete im Rahmen einer
Arbeitsgruppe die Entwicklung eines Orien-
tierungsrahmens für Großveranstaltungen,
der die in der Vergangenheit im Zusammen-
hang mit Großveranstaltungen ergangenen
Erlasse ablöste. Dabei handelt es sich um
Empfehlungen und nicht um einen Runder-
lass, der neue Standards setzt. 
Alle Beteiligten der Arbeitsgruppe waren
sich einig, dass Feste und Veranstaltungen,
die vielfach von ehrenamtlich Tätigen ge-
staltet werden und die das kulturelle Le-
ben in den Städten und Gemeinden in
NRW bereichern, nicht durch überfrachte-
te Vorgaben blockiert werden dürfen. An-
dererseits galt es, Fehler und Mängel auf-
zuarbeiten, die bei der Durchführung der
Loveparade in Duisburg sichtbar geworden
waren. In der vorliegenden Fassung ist der
Orientierungsrahmen eine praxisorien-
tierte Hilfestellung für die Kommunen un-
terhalb rechtlicher Vorgaben.

Zensus 2011

Der Zensus 2011 hat unter anderem ergeben,
dass in NRW knapp 300.000 Menschen we-
niger leben als bisher angenommen. Hier-
von sind zahlreiche StGB NRW-Mitgliedstäd-

te und -gemeinden betroffen, die nach Zen-
sus eine um drei und mehr Prozent geringe-
re Einwohnerzahl zu verzeichnen haben. Ins-
gesamt ist die Entwicklung im Mitgliedsbe-
reich des StGB NRW äußerst unterschiedlich,
sodass es „Gewinner“ und „Verlierer“ gibt.
Das Unverständnis über eine erhebliche Ab-
weichung von den kommunalen Meldere-
gistern war sehr groß, und rund 50 Städte
wie Gemeinden haben gegen IT NRW als Or-
ganisator des Zensus Klage eingereicht. 
Die Zensus-Zahlen sind für die Städte und Ge-
meinden deswegen von großer Bedeutung,
da sie sich auf die Verteilung der Mittel im
kommunalen Finanzausgleich auswirken. Die
Anzahl der Einwohner/innen ist immer noch
der wesentliche Indikator für die Bemessung
des Bedarfs (Hauptansatz). Der StGB NRW
hat ein besonderes Augenmerk auf die Infor-
mation und Koordination der klagewilligen
Kommunen sowie die Abstimmung mit den
anderen Bundesländern gelegt.

Begleitung von Gesetzesvorhaben

Einen weiteren Arbeitsschwerpunkt des
StGB NRW bildete die Begleitung zahlreicher
Gesetzesvorhaben durch Stellungnahmen,
Teilnahme an Sachverständigenanhörun-
gen sowie Gesprächen mit Ministerien und
Landtagsfraktionen.
So wurden mit dem Gesetz zur Stärkung des
Ehrenamtes vom 13.09.2012 die Freistel-
lungsregelungen für Rats- und Ausschuss-
mitglieder erweitert. Dabei wurde an die Er-
gebnisse der Landtagsarbeitsgruppe „Kom-
munales Ehrenamt“ angeknüpft, die der
Landtagsausschuss für Kommunalpolitik
und Verwaltungsstrukturreform bereits in

der vorvergangenen Legislaturperiode aus
Expert(inn)en der kommunalpolitischen
Vereinigungen der Parteien, der kommuna-
len Spitzenverbände und der Landtagsfrak-
tionen unter beratender Beteiligung des
NRW-Innenministeriums gebildet hatte. 
Im Wesentlichen wurden mit dem Gesetz
zur Stärkung des Ehrenamtes die Freistel-
lungsregelungen gemäß § 44 Gemeindeord-
nung dahingehend geändert, dass für die
Gleitzeit ein Freistellungsanspruch von 50
Prozent durch Zeitgutschrift auf dem Gleit-
zeitkonto gewährt wird und für die Zeitgut-
schrift ein Anspruch auf Verdienstausfall-
entschädigung besteht. 
Des Weiteren wurde klargestellt, dass auch
bei Entsendung von Vertreter/innen durch
den Rat in Organe und Gremien von juristi-
schen Personen und Vereinigungen des priva-
ten und öffentlichen Rechts der oder die ent-
sandte Vertreter/in auf Veranlassung des Ra-
tes handelt und somit von der Arbeitszeit frei-
zustellen ist. Zudem wurde ein Urlaubsan-
spruch des Mandatsträgers/der Mandatsträ-
gerin von acht Tagen in jeder Wahlperiode zur
Teilnahme an kommunalpolitischen Bil-
dungsveranstaltungen eingeführt. Schließ-
lich wurde die Zahlung der Haushaltsent-
schädigung eingeschränkt für Zwei-Perso-
nen-Haushalte. Das Merkmal der „regelmäßi-
gen“ Arbeitszeit wurde in § 45 GO gestrichen.
In der 16. Wahlperiode hat der NRW-Landtag
- anknüpfend an die Landtags-Arbeitsgruppe
„Kommunales Ehrenamt“ - eine Arbeitsgrup-
pe „Rahmenbedingungen für das kommuna-
le Ehrenamt weiter verbessern“ gebildet, an
welcher der StGB NRW mitwirkt. Im Fokus
stehen die Anpassung der Freistellungs- und
Verdienstausfallregelungen an moderne Ar-
beitsformen wie Schichtarbeit oder Mehr-
fach-Beschäftigung, die Vereinheitlichung
der Verdienstausfallsätze, die Entwicklung
der Haushaltsentschädigung zu einer Famili-
enentschädigung sowie die Frage einer Min-
destausstattung für Fraktionen.

Interkommunale Zusammenarbeit

Die NRW-Landesregierung hat im Jahr 2011
eine Evaluierung des GKG durchgeführt. Im

◀ Ziehen für die interkommunale Zusammen-
arbeit an einem Strang (v. links): Kreis-Personal-
dezernent Dr. Stefan Funke, Bürgermeister 
Berthold Streffing aus Sendenhorst, Bürgermeister
Paul Berlage aus Drensteinfurt, Bürger meisterin
Elisabeth Kammann aus Beelen, Warendorfs
Landrat Dr. Olaf Gericke, Bürgermeister Joachim
Schindler aus Ostbevern und Bürgermeister 
Ludger Banken aus Everswinkel FO
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auf Darlehnsbasis kritisiert. Die Denkmal-
förderung des Landes hat für die Sicherung
des baulichen und archäologischen Erbes in
NRW eine große Bedeutung. Die Kommu-
nen in NRW sind nicht in der Lage, wegfal-
lende Fördermittel aus eigenen Mitteln zu
ersetzen. Ein erheblicher Verlust an Denk-
mälern könnte die Folge sein.

Gleichstellung

Der StGB NRW-Gleichstellungsausschuss hat
viele frauenpolitische und gleichstellungsre-
levante Themen beraten - insbesondere auch
solche, die in die Zuständigkeit anderer Aus-
schüsse fallen, jedoch frauenpolitische Rele-
vanz haben. Der StGB NRW begleitete zentra-
le frauenpolitische Aktivitäten der Landesre-
gierung. Er war Mitglied im Runden Tisch für
Prostitution und in der Lenkungsgruppe zum
Landesaktionsplan gegen Gewalt gegenüber
Frauen und Mädchen sowie in der Projekt-
gruppe „LGG-Novellierung/Reformbaustein
Gleichstellungsbeauftragte“ des MGEPA. 
Das NRW-Ministerium für Gesundheit,
Emanzipation, Pflege und Alter (MGEPA)
strebt eine Novellierung des Landesgleich-
stellungsgesetzes (LGG) an, mit der sich der
öffentliche Dienst als Vorreiter in Sachen
Gleichstellung profilieren soll. Dies bedeu-
tet jedoch nicht ein Reparieren an einzel-
nen Stellen des Landesgleichstellungsge-
setzes, sondern vielmehr eine innovative
Novellierung. Schwerpunkte sollen die Be-
reiche „Frauen in Führungspositionen“, ge-
schlechterparitätische Gremienbesetzung
sowie die Rollenklarheit und Festigung der
Position der Gleichstellungsbeauftragten
sein. Zu den unterschiedlichen Themen-
komplexen hat das Ministerium Rechtsgut-
achten in Auftrag gegeben. Das MGEPA hat
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Anschluss hat das NRW-Ministerium für In-
neres und Kommunales in mehreren Ge-
sprächen mit den kommunalen Spitzenver-
bänden novellierungsbedürftige Eckpunkte
herausgearbeitet, die in einem Entwurf zur
Änderung des Gesetzes über kommunale
Gemeinschaftsarbeit mündeten. Die Geset-
zesänderung stellt klar, dass von einem um-
fassenden Aufgabenverständnis im GKG
ausgegangen werden kann. Das bedeutet,
dass der Begriff der Aufgabe im Sinne dieses
Gesetzes sowohl öffentliche Aufgaben als
auch interne Service- und Unterstützungs-
funktionen umfasst. Somit sind künftig ne-
ben internen Service- und Unterstützungs-
funktionen auch einzelne Aufgabenteile
oder Teilprozesse im Rahmen kommunaler
Aufgabenerfüllung interkommunaler Zu-
sammenarbeit zugänglich. 
Des Weiteren betrifft die Änderung des GKG
die Flexibilisierung der bestehenden Koope-
rationsformen. Insbesondere kann lediglich
die Durchführung von Aufgaben durch einen
Zweckverband vereinbart werden. Des Wei-
teren werden die Regeln zur einseitigen Kün-
digung für die Mitglieder eines Zweckver-
bandes gesetzlich gefasst. Auch eine Experi-
mentierklausel wird in das Gesetz aufge-
nommen. Eine Regelung zur Bildung einer
Verbandsversammlung in besonderen Fällen
(§ 15 a GKG) wurde hingegen vom StGB NRW
abgelehnt. Denn dafür ist in der Praxis kein
Bedürfnis erkennbar und das damit verbun-
dene Verfahren würde für die kommunale
Praxis einen unvertretbaren Aufwand erzeu-
gen und letztlich die Bildung von Zweckver-
bänden unnötig kompliziert machen.
Der StGB NRW konnte gemeinsam mit den
anderen kommunalen Spitzenverbänden ei-
nen Entwurf der NRW-Landesregierung zur
Änderung der Gewerberechtsverordnung
verhindern, der eine Verlagerung der Zu-
ständigkeit der Vollzugsaufgaben nach dem
Geldwäschegesetz im Nichtfinanzsektor auf
die Ordnungsbehörden vorsah.
Mit Gesetz zur Weiterentwicklung der poli-
tischen Partizipation in den Gemeinden und
zur Änderung kommunalverfassungsrecht-
licher Vorschriften vom 19.12.2013 wurde die
Regelung des § 27 GO (Integration) geändert.
Die Neuregelung sieht nunmehr den Inte-
grationsrat als einziges Integrationsgremi-
um vor. Das aktive Wahlrecht wurde erwei-
tert und die Integrationsratswahl mit der
Kommunalwahl zusammengelegt. Der StGB
NRW hatte sich insbesondere dafür einge-
setzt, dass eine Zusammenlegung von Inte-
grationsratswahl mit der Kommunalwahl
erst im Jahre 2020 erfolgen solle.

Mit dem Gesetz zur Stärkung der kommuna-
len Demokratie wurde die Abkopplung der
Wahl der Hauptverwaltungsbeam t(inn)en
von der allgemeinen Kommunalwahl, wel-
che durch das GO-Reformgesetz 2007 einge-
führt worden war, wieder rückgängig ge-
macht. Die Bürgermeister- und Landrats-
wahlen finden im Jahre 2020 wieder mit der
allgemeinen Ratswahl statt. Die Wahlzeit
der Hauptverwaltungsbeamt(inn)en be-
trägt dann parallel zur Wahlzeit von Rat und
Kreistag wieder fünf Jahre. Das Gesetz hat
zudem den Weg zu einer Zusammenlegung
beider Wahlen bereits am 25. Mai 2014 geeb-
net, indem es den bis 2015 gewählten Haupt-
verwaltungsbeamt(inn)en ein vorzeitiges
Niederlegungsrecht gewährte. Etwa die
Hälfte der Hauptverwaltungs beam t(inn)en
hat davon Gebrauch gemacht.

Denkmalschutz

Das Denkmalschutzgesetz wurde im Be-
richtszeitraum novelliert. Wichtigste Neue-
rung war eine Regelung zur Kostenüber-
nahme von Maßnahmen im Zusammen-
hang mit Bodendenkmälern. Dies gilt insbe-
sondere bei der Nutzung von Bodendenk-
malverdachtsflächen durch den Eigentü-
mer. Nach einer Entscheidung des OVG vom
20.09.2011 war es dringend erforderlich, ei-
ne Ermächtigungsgrundlage zu schaffen,
um dem Verursacher einer Maßnahme die
Kosten bei Veränderung und Beseitigung
von Bodendenkmälern auferlegen zu kön-
nen. Insofern sind die Änderungen des
Denkmalschutzgesetzes als äußerst positiv
zu bewerten. 
Hingegen hat der StGB NRW die weitere Ab-
senkung der Denkmalfördermittel respekti-
ve die Umstellung der Denkmalförderung

RATHÄUSER ALS KULTURDENKMAL
er Naturschutzverband Bund Heimat und Umwelt (BHU)

und seine Landesverbände haben für 2013 das Jahr der

„Historischen Amts- und Rathäuser“ ausgerufen und dazu ein

Faltblatt herausgegeben. Darin werden unterschiedliche deutsche

Amts- und Rathäuser vorgestellt, angefangen vom Ostflügel des

1430 errichteten Tangermünder Rathauses bis zum Rathaus der

Stadt Kaiserslautern aus den 1960er-Jahren. Die Gebäude spie-

geln dabei den Zeitgeist und das Gesellschaftsverständnis ihrer

Entstehungszeit wider. In diesem Sinne hat auch der Landschafts-

verband Westfalen-Lippe (LWL) Mitte 2013 das historische 

Rathaus der Stadt Brilon (Foto) zum Denkmal des Monats erklärt.

Untersuchungen hatten gezeigt, dass es der älteste Profanbau des

Sauerlandes ist.
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angekündigt, Eckpunkte zu erarbeiten und
diese zur Diskussion zu stellen.

Dienstrecht

Mit dem Dienstrechtsanpassungsgesetz
vom 16.05.2013 wurde das bisher über Art.
125 a Abs. 1 S. 1 Grundgesetz (GG) in NRW
fortgeltende Bundesrecht in Landesrecht
übernommen. Zentrale Regelungsinhalte
im Besoldungsrecht sind

• die Umstellung der Grundgehaltstabellen
mit aufsteigenden Gehältern von Dienst-
alters- oder Lebensaltersstufen auf Erfah-
rungsstufen,
• die Implementierung sämtlicher Bundes-
verordnungen im Landesrecht wie etwa
AltersteilzeitzuschlagsVO, Erschwernis -
zulagenVO, MehrarbeitsvergütungsVO,
KommunalbesoldungsVO, Werkleiterbe-
soldungsVO,
• die Erhöhung der Grundgehälter in den
Besoldungsgruppen W 2 und W 3. 

Im Versorgungsrecht sind zentrale Rege-
lungsinhalte:

• Abschlagsfreie Zurruhesetzung mit Voll-
endung des 65. Lebensjahres, wenn 45 Jah-
re mit berücksichtigungsfähigen Zeiten
vorliegen
• Schrittweise Erhöhung des maximalen
Versorgungsabschlags auf 14,4 Prozent
bei vorzeitiger Versetzung in den Ruhe-
stand auf Antrag bei einer Antragsalters-
grenze von 63 Jahren
• Beibehaltung der abschlagsfreien Zurru-
hesetzung auf Antrag mit einer Schwerbe-
hinderung ab dem vollendeten 63. Lebens-
jahr und des maximalen Versorgungsab-
schlags von 10,8 Prozent bei vorzeitigem
Ruhestand auf Antrag ab dem vollende-
ten 60. Lebensjahr
• Verminderte Berücksichtigung von Fach-
und Hochschulausbildungszeiten als ru-
hegehaltsfähige Dienstzeiten von bis zu
drei Jahren auf einen Zeitraum von bis zu
855 Tagen
• Implementierung sämtlicher Bundesver-
ordnungen im Landesrecht wie beispiels-
weise HeilverfahrensVO, Verordnungen zu
§§ 31 III, 43 III BeamtVG (Unfallentschädi-
gung), BeamtenversorgungsübergangsVO

Im Dienstrecht gibt es folgende Neuerungen:

• Einführung einer Familienpflegezeit, die
eine wirkungsgleiche Übernahme der für

den Arbeitnehmerbereich geltenden Re-
gelungen des zum 01.01.2012 in Kraft ge-
tretenen Familienpflegezeitgesetzes dar-
stellt
• Übertragung der im Gendiagnostikgesetz
vom 31.07.2009 niedergelegten Verbote
gendiagnostischer Untersuchungen (5.
Abschnitt) auf Beamte
• Hinausschieben des Ruhestands auf
Wunsch des Beamten (§ 32 I S. 1 LBG) nur,
„wenn dies im dienstlichen Interesse liegt“
• Eröffnung der Möglichkeit, die Personal-
akten der Beamten in digitaler Form zu
führen
• Angleichung der eingetragenen Lebens-
partnerschaften an die Ehe rückwirkend
zum 01.08.2001
• Verlängerung der befristeten Regelungen
zur Altersteilzeit um weitere drei Jahre bis
zum 31.12.2015. Gleichzeitig wurde die Net-

alters- oder Mindestdienstaltersregelungen
enthalten. Der Verordnungsgeber hat hie-
rauf reagiert. Die geänderte LVO vom
28.1.2014 betrifft schwerpunktmäßig fol-
gende Bereiche:

• Aufstiegsregelungen
• Dauer der Dienstzeit als Beförderungs-
voraussetzung
• Integration der neuen Hochschulab-
schlüsse in Bezug auf den Zugang zu 
den Laufbahnen
• Vorschriften zum Laufbahnwechsel

Künftig ist ein Aufstieg möglich über

• ein den Vorgaben der Rechtsprechung ange-
passtes reduziertes Dienstzeiterfordernis 
in Kombination mit einer Vollausbildung,
• Qualifizierung,

tobesoldung von 83 auf 80 Prozent redu-
ziert und die angerechnete ruhegehaltsfä-
hige Dienstzeit von 9/10-tel auf 8/10-tel
gesenkt.

Laufbahnrecht

Das Bundesverwaltungsgericht hat in zwei
Urteilen vom 26.09.2012 (2 C 74/10, 75/10)
zur Laufbahnverordnung (LVO) des Saarlan-
des entschieden, dass eine dort enthaltene
Vorschrift zum Aufstieg, die eine Mindestal-
tersgrenze - hier 40 Jahre - oder Dienstzei-
ten - hier zwölf Jahre - vorsieht, verfas-
sungswidrig ist (Randnummern 5 und 22 ff.
der Gründe). Für das Gericht hat der Verstoß
gegen Art. 33 Abs. 2 GG die Teilnichtigkeit
der Vorschriften zur Folge. Die Entscheidun-
gen haben grundsätzliche Bedeutung und
damit Auswirkungen auf alle Regelungen
in den nordrhein-westfälischen Laufbahn-
verordnungen, die vergleichbare Mindest-

• Spezialisierung,
• Wechsel in bestimmte Aufgabenbereiche
derselben Fachrichtung bis A 11 einschließ-
lich und
• Masterstudium in Kombination mit einer
kurzen Dienstzeit.

Über die Inhalte der Reform des öffentli-
chen Dienstrechts sowie des Laufbahn-
rechts informiert die Veröffentlichung
Wichmann/Langer, Öffentliches Dienst-
recht, 7. Auflage 2014.

Asylbewerberleistungsgesetz

Der Rechts-, Verfassungs-, Personal- und Or-
ganisationsausschuss hat sich am 03.04.
2014 einstimmig für die Abschaffung des
Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG)
und die Einbeziehung der betroffenen Per-
sonengruppen in die bestehenden Leis-
tungssysteme nach den Sozialgesetzbü-

13. März 2013

Schulterschluss Kom-
munen-Land beim
Hauptausschuss in
Soest: NRW-Innen-
und Kommunalminis-
ter Ralf Jäger (2.v.li.)
mit StGB NRW-Präsi-
dent Roland Schäfer
(re.),  1. Vizepräsiden-
ten Dr. Eckhard Ruthe-
meyer (li.) und HGF
Dr. Bernd Jürgen
Schneider (2.v.re.)
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chern II. und XII. Buch ausgesprochen. Hin-
tergrund war, dass mit dem Urteil des Bun-
desverfassungsgerichts vom 18.07.2012 
(1 BvL 10/10, 2/11) die Notwendigkeit einer
gesetzlichen Regelung außerhalb der Sozi-
algesetzbücher für Leistungen an Asylbe-
werber/innen nicht mehr bestand. 
Vorrangiges Ziel des Asylbewerberleis-
tungsgesetzes lag darin, Asylbewerber/in-
nen von den Leistungen der Sozialhilfe aus-
zuschließen, um die öffentlichen Haushalte
zu entlasten und einen angeblich beste-
henden Anreiz zum Zuzug in die Sozialleis-
tungssysteme einzuschränken. Aufgrund
des Urteils des Bundesverfassungsgerichts
mussten die Leistungssätze für Asylbewer-
ber an die Regelbedarfssätze nach dem So-
zialgesetzbuch angepasst werden. Eben-
falls sind nach dieser Rechtsprechung mi-
grationspolitische Erwägungen unzulässig.
Nach dem Bundesverfassungsgericht dürfe
die in Art. 1 I GG garantierte Menschenwür-
de migrationspolitisch nicht relativiert wer-
den.
Um die faktischen Auswirkungen einer Ab-
schaffung des Asylbewerberleistungsge-
setzes und einer Überführung in die SGB II
und XII zu ermitteln, hat die Stadt Wupper-
tal eine Berechnung erstellt. Danach führt
die Überführung des Asylbewerberleis-
tungsgesetzes in das Sozialrecht zu Einspa-
rungen von rund 57 Prozent. Denn die
Rechtsänderung hätte zur Folge, dass der
Bund bis auf die Kosten der Unterkunft so-
wie die Kosten für Mehrbedarf in der Kos-
tenverantwortung stünde. 
Zwischenzeitlich haben zwei Kreise aus
Nordrhein-Westfalen die Zahlen aus Wup-
pertal gegengerechnet und sind zu einem
ähnlichen Einsparvolumen gelangt. Eine

kreisangehörige Stadt, die um Berechnung
gebeten wurde, gelangte zu Einsparungen
von 50 Prozent. Diese Einspareffekte sind
überzeugend und mindern die Problematik,
dass die Landeszahlungen für Asylbewer-
ber/innen zurzeit lediglich einen Kostende-
ckungsgrad von ungefähr 30 Prozent auf-
weisen.

Flüchtlingsaufnahmegesetz

Mit dem Gesetz zur Novellierung des
Flüchtlingsaufnahmegesetzes (FlüAG) vom
03.12.2013 setzt der Gesetzgeber die Über-
gangsregelung des Urteils des Bundesver-
fassungsgerichts zum Asylbewerberleis-
tungsgesetz um. Dies hat bei den Kommu-
nen einen finanziellen Mehraufwand bei
der Leistungsgewährung verursacht.
Das StGB NRW-Präsidium hat am 15.11.2013
begrüßt, dass das Land NRW seine verfas-
sungsrechtliche Pflicht anerkennt und Städ-
te wie Gemeinden hinsichtlich des aus der
Entscheidung des Bundesverfassungsge-
richts zum Asylbewerberleistungsgesetz
folgenden Mehraufwands entlasten will.
Dies muss so lange geschehen, bis eine kos-
tendeckende Anpassung der pauschalier-
ten Landeszuweisung erfolgt ist. Der Geset-
zesbegründung ist zu entnehmen, dass eine
langfristige Anpassung der pauschalierten
Landeszuweisung erst dann vorgenommen
werden soll, wenn der Bundesgesetzgeber
die Vorgaben des Bundesverfassungsge-
richts zum Existenzminium umgesetzt hat. 
Städte, Gemeinden und Kreise haben be-
reits mehrfach in der Vergangenheit darauf
hingewiesen, dass die Anpassung der Pau-
schalen unabhängig von der Umsetzung
des Urteils des Bundesverfassungsgerichts

geboten ist. Sie berichten der StGB NRW-
Geschäftsstelle seit langem, dass die Höhe
der Landespauschalen nicht ansatzweise
die Kosten decke. Kommunen legen detail-
liert einen Kostendeckungsgrad von 20 bis
50 Prozent dar. Diese erhebliche Deckungs-
lücke zeigt, dass die bestehende Finanzie-
rungsregelung des Landes weit hinter der
tatsächlichen Fallzahlen- und Aufwands-
entwicklung zurückgeblieben ist. Hinzu
kommt, dass die Kommunen nach dem
AsylbLG auch Leistungen an geduldete
Flüchtlinge erbringen, für die nach dem Flü-
AG keine Erstattung vorgesehen ist. Des-
halb sollten auch die geduldeten Flüchtlin-
ge in den Personenkreis des § 2 FlüAG aufge-
nommen werden.
Weiterhin ist die Gesamtsumme der Lan-
deserstattung zeitnah anzupassen. Grund-
lage für die Landeserstattung ist die jewei-
lige Bestandszahl der Flüchtlinge zum 1. Ja-
nuar des Vorjahres. Die Flüchtlingszahlen
steigen jedoch erheblich, sodass die für das
Jahr 2014 vorgesehene Summe aufgrund
der Flüchtlingszahlen zum 1. Januar des Vor-
jahres den im Laufe des Jahres weiter stei-
genden Flüchtlingszahlen nicht gerecht
wird. Trotz der dramatischen Steigerungsra-
ten hält das Land an dem Anpassungsmo-
dus des § 4 III FlüAG fest, sodass die gestie-
genen Zuweisungszahlen erst mit einem
Jahr Verspätung zu einer Budgetanpassung
führen. Deshalb ist eine Anpassung wäh-
rend des laufenden Jahres zu ermöglichen.
Ein besonderes Problem folgt aus der Höhe
der Aufwendungen für Krankheit von Asyl-
bewerber(inne)n und Flüchtlingen, speziell
für stationäre Krankenbehandlungen. Hie-
rauf hat der Städte- und Gemeindebund
NRW bereits mehrfach hingewiesen unter
Nennung konkreter Beispiele mit unvorher-
sehbaren finanziellen Belastungen in zum
Teil außergewöhnlicher Höhe von 100.000
Euro und mehr. Für derartige Einzelfälle ho-
her Krankheitskosten ist eine eigenständige
Kostenerstattung vorzusehen. Grundlage
könnte dabei eine Regelung wie im Bundes-
land Hessen sein, wonach das Land Kosten
für gesundheitliche Betreuung und Versor-
gung von Flüchtlingen übernimmt, soweit
sie den Betrag von 10.226 Euro je Person und
Kalenderjahr übersteigen. 
Nordrhein-westfälische Kommunen haben
keinerlei Möglichkeit, Krankheitskosten in
einer Solidargemeinschaft abzufangen. Die
in der Vergangenheit angebotenen Versi-
cherungen zur Absicherung dieses Risikos
sind mittlerweile alle vom Markt ver-
schwunden. Außerdem konnten - anders alsFO
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teilweise bei der ambulanten Krankenbe-
handlung - keine Vereinbarungen mit den
Kassenärztlichen Vereinigungen geschlos-
sen werden. Schließlich entzieht sich die
Höhe der Krankheitskosten vollständig dem
kommunalen Einfluss. Deshalb sieht der
StGB NRW das Land in der Pflicht, für Einzel-
fälle besonders hoher Krankheitskosten
über die Pauschalabrechnung hinaus Kos-
tenerstattungen vorzusehen. Denn die ein-
zelne Gemeinde kann die Gefahr, mit au-
ßergewöhnlich hohen Krankheitskosten be-
lastet zu werden, nicht durch eigene Siche-
rungsmaßnahmen ausschließen. 
Die Aufnahme einer ähnlichen Regelung
wie in Hessen, die Einrichtung eines Fonds
für besonders hohe Krankheitskosten in
Einzelfällen, oder eine Versicherungslösung
durch das Land - gegebenenfalls durch eine
Initiative zur Öffnung der Versicherbarkeit
in der gesetzlichen Krankenversicherung
oder Öffnung des Basistarifs in der PKV auf
Bundesebene - sind dringend erforderlich.
Zur kurzfristigen Milderung der Problema-
tik könnte ebenfalls zunächst der in § 19
Abs. 2 Nr. 5 GFG veranschlagte Haushaltsan-
satz genutzt werden, bis eine dauerhafte
Lösung gefunden wurde.

Syrische Flüchtlinge

Nach § 23 Abs. 1 S. 2 Aufenthaltsgesetz (Auf-
enthG) steht es im Ermessen der handeln-
den Landesbehörde, die Aufnahme von ei-
ner Verpflichtungserklärung im Sinne von 
§ 68 AufenthG abhängig zu machen. Das
NRW-Innenministerium hatte sich zu-
nächst für 1.000 syrische Flüchtlinge für
diese Möglichkeit entschieden. Mittlerwei-
le ist diese Zahl nicht mehr begrenzt.
In dem Erlass des NRW-Innenministeriums
vom 26.09.2013 unter 3. „Kosten für den Le-
bensunterhalt“ wird in 3.1 S. 1 bestimmt,
dass die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis
eine Verpflichtungserklärung nach § 68 Abs.
1 S. 1 AufenthG voraussetzt, die für die einrei-
sewillige Person abgegeben wird. Nach der
Regelung des 3.1 S. 2 ff. soll der Umfang die-
ser Verpflichtungserklärung limitiert wer-
den, um die finanzielle Belastung der sich
verpflichtenden Person einzuschränken.
Demnach werden Kosten für Leistungen bei
Krankheit, Schwangerschaft, Geburt, Pfle-
gebedürftigkeit und Behinderung im Sinne
der §§ 4, 6 AsylbLG von der Verpflichtungs-
erklärung ausgenommen und sind nach S. 4
von der zuständigen Behörde zu gewähren,
wobei der Nachranggrundsatz gemäß § 8
Abs. 1 S. 1 AsylbLG nicht greift.

Hinsichtlich dieser Limitierung haben die
kommunalen Spitzenverbände rechtliche
Bedenken erhoben. Sie ergeben sich aus
dem Umstand, dass eine bundesgesetzliche
Norm, wie sie § 68 Abs. 1 S. 1 AufenthG dar-
stellt, nicht einseitig durch den Bund oder
ein Land im Haftungsumfang limitiert wer-
den kann. Zudem liegt der Schutzzweck des
§ 68 AufenthG nicht darin, die finanzielle
Belastung der sich verpflichtenden Perso-
nen einzuschränken. Vielmehr sollen durch
den geplanten Aufenthalt des Ausländers
oder der Ausländerin keine Aufwendungen
der öffentlichen Hand verursacht werden.
Die Erfahrungen der StGB NRW-Mitglieds-
kommunen zeigen, dass es gerade bei
Flüchtlingen zu extrem hohen Gesund-
heitsaufwendungen kommt. Dies kann zu
einer enormen finanziellen Belastung der
Städte und Gemeinden führen.
Das MIK NRW ist der Auffassung, diese Kos-
ten könnten durch die Kostenpauschale
nach § 4 a FlüAG gedeckt werden. Zudem
hätten Kontingentflüchtlinge, da sie unter
die Anwendung des AsylbLG fallen, auch die
dort geregelten Leistungsansprüche. Der
Nachranggrundsatz gemäß § 8 Abs. 1 S. 1
AsylbLG greife aufgrund der anderweitigen
Regelung im Erlass des Ministeriums nicht.
Abgesehen von der Frage, ob durch die Pau-
schale die Kosten überhaupt ausreichend
gedeckt sind, hat nach Ansicht der StGB
NRW-Geschäftsstelle das Ministerium die
rechtliche Problematik verkannt, die sich
aus dem Eingriff eines landesrechtlichen Er-
lasses in ein Bundesgesetz ergibt. § 8 Abs. 1

S. 2 AsylbLG bestimmt, dass auch bei beste-
henden Verpflichtungserklärungen Dritter
die zuständige Behörde die Kosten für Leis-
tungen im Krankheitsfall, bei Behinderung
und bei Pflegebedürftigkeit übernimmt, so-
weit dies durch Landesrecht vorgesehen ist.
Ein Erlass ist jedoch mangels Außenwir-
kung kein solches Landesrecht im Sinne von
§ 8 Abs. 1 S. 2 AsylbLG.

Feuerwehr

Seit gut eineinhalb Jahren wird die Novellie-
rung des Feuerschutzhilfegesetzes (FSHG)
NRW beraten. Die Erwartungen sind hoch -
gilt es doch, die Rahmenbedingungen für
die Tätigkeit der Feuerwehren zukunftssi-
cher zu gestalten. Die gesetzlichen Rah-
menbedingungen müssen der demografi-
schen Entwicklung (Nachwuchsförderung),
der Verzahnung von Haupt- und Ehrenamt,
dem optimalen Zusammenwirken von Feu-
erwehr, Rettungsdienst, Zivilschutz in Kata-
strophenfällen sowie den Einsätzen der
Feuerwehr außerhalb des Brandschutzes in-
klusive der Möglichkeiten eines adäquaten
Kostenersatzes Rechnung tragen. Hinzu
kommen spezielle Anliegen der Werkfeuer-
wehren wie die Festlegung eines klar struk-
turierten Bedarfsplans und der Festlegung
von Qualitätskriterien für „nichtöffentliche
Feuerwehren“. 
Nach Angaben des Verbandes der Feuer-
wehren in NRW wird der Brandschutz in 288
Städten und Gemeinden Nordrhein-West-
falens ausschließlich von ehrenamtlichen

6. September 2012
Klartext im Sinne
der Kommunen:
StGB NRW-Präsi-
dent Dr. Eckhard
Ruthemeyer bei
seiner Ansprache
vor den Delegier-
ten und Gästen
des Gemeinde-
kongresses
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Kräften geleistet. In 77 kreisangehörigen
Kommunen bestehen hauptamtlich besetz-
te Feuerwachen mit 4.000 Mitarbeiter(in-
ne)n. In den 23 kreisfreien Städten und wei-
teren acht kreisangehörigen Städten exis-
tieren Berufsfeuerwehren. Hinzu kommen
89 Wehr- und Betriebsfeuerwehren an Flug-
häfen und großen Industriebetrieben mit
rund 6.000 Feuerwehrangehörigen.
Der Städte- und Gemeindebund NRW hat
die Beratungen konstruktiv begleitet. In
Übereinstimmung mit dem Vorschlag des
Feuerwehrverbandes NRW und den Arbeits-
gemeinschaften der hauptamtlichen Feuer-
wehren soll die Einrichtung einer Berufsfeu-
erwehr beschränkt werden auf kreisfreie
Städte und Große kreisangehörige Kommu-
nen. Hinter dem Begriff „Berufsfeuerwehr“
verbergen sich Führungsstrukturen, die dem
Leiter oder der Leiterin der Be-
rufswehr auch die Leitung im
Einsatz garantieren. Hinzu kom-
men Nebenaspekte wie - derzeit
noch bestehende - Vergünsti-
gungen beim Beitrag zur Unfall-
kasse NRW. Unterstützt werden
auch Überlegungen, in den kreis-
angehörigen Kommunen, die
über eine hauptamtliche Wache
verfügen, den Leiter oder die Lei-
terin der hauptamtlichen Wache
in die Leitung der Feuerwehr ein-
zubinden. 
Der Städte- und Gemeindebund
NRW setzt sich zudem dafür ein,
dass es weiterhin möglich ist, dass die Ein-
satzzentralen der entsprechend ausgerüs-
teten hauptberuflichen Wachen den Notruf
112 abfragen können. Feuerwehren, die über
eine ständig besetzte Feuer- und Rettungs-
wache verfügen, sollen den Notruf 112 ent-
gegennehmen können, wenn sichergestellt
ist, dass eine Datenverbindung zur Leitstel-
le besteht. Auf diesem Wege kann auch die
notwendige Redundanz der Systeme im
Kreisgebiet geschaffen werden. 
Die unter dem Gesichtspunkt der demogra-
fischen Entwicklung geforderte Einführung
der Kinderfeuerwehr ins FSHG war bereits
Gegenstand einer Anhörung vor dem Land-
tags-Innenausschuss am 16.04.2013. Eine
diesbezügliche Regelung wird unterstützt.
Ihre Realisierung scheiterte nicht an unter-
schiedlichen Auffassungen in Politik und
Verbänden. Vielmehr wurde das Anliegen
zurückgestellt und soll in die Gesamtnovel-
lierung des FSHG einfließen. 
Wichtig für die Kommunen in NRW ist eine
Ausweitung der Kostenerstattung im Falle

der Alarmierung bei grober Fahrlässigkeit,
Fehlalarm sowie bei der Beseitigung von Öl-
spuren. Hier ist eine gesetzliche Klarstel-
lung der Verantwortlichkeit des jeweiligen
Straßenbaulastträgers notwendig. Mit der
Einführung des Abgabenbegriffs ins FSHG
ist zu rechnen. Bei Redaktionsschluss war
davon auszugehen, dass ein Referentenent-
wurf des FSHG im Herbst 2014 in den Land-
tag eingebracht würde. 

Notfallrettung

Am 22.05.2013 hat der Bundestag das Ge-
setz über den Beruf des Notfallsanitäters
sowie zur Änderung weiterer Vorschriften
beschlossen. Das Gesetz ist am 01.01.2014 in
Kraft getreten. Notfallsanitäter/innen er-
setzen mittel- und langfristig die derzeiti-

gen Rettungsassistenten. Die Ausbildung
dauert drei Jahre und besteht aus theoreti-
schem sowie praktischem Unterricht und
einer praktischen Ausbildung. Diese
schließt mit einer staatlichen Prüfung ab.
Die Kompetenzen des Notfallsanitäters
oder der -sanitäterin sind gegenüber den
Befugnissen der Rettungsassistent(inn)en
umfassender. Eigenverantwortlich sind bei-
spielsweise 

• die Lage am Einsatzort zu erfassen,
• der Gesundheitszustand der Verletzten zu
beurteilen,
• medizinische Erstversorgung durchzufüh-
ren,
• die Transportsicherheit herzustellen,
• die Verletzten sachgerecht in die ärztliche
Weiterbehandlung zu übergeben. 

Einzelheiten sind in einer Ausbildungs- und
Prüfungsverordnung festgelegt. Der Bun-
desrat hat am 29.11.2013 der Ausbildungs-
und Prüfungsverordnung für Notfallsanitä-

ter/innen mit einigen Änderungen zuge-
stimmt. Sie ist zum 01.01.2014 in Kraft getre-
ten. In der Ausbildungs- und Prüfungsver-
ordnung ist unter anderem festgelegt, dass
die Ausbildung vom Rettungsassistenten
zum Notfallsanitäter nach mindestens drei
Jahren Berufspraxis als Rettungsassistent/
in 480 Stunden, ansonsten 960 Stunden be-
tragen soll. 
Zuständig für die Ausbildung sind die Krei-
se und kreisfreien Städte. Hierzu muss
noch die Zuständigkeitsverordnung Heil-
berufe geändert werden. Die Kosten der
Ausbildung sind gemäß § 14 Abs. 3 Ret-
tungsgesetzentwurf (neu) als Kosten des
Rettungsdienstes deklariert. Insofern ob-
liegt die Refinanzierung den Kassen als
Kostenträgern im Rahmen des Gebühren-
rechts. 

Mit dem Gesetzentwurf der
NRW-Landesregierung zur Ände-
rung des Rettungsgesetzes NRW
vom 18.06.2014 (Lt.-Drs. 16/6088)
soll das Rettungsgesetz NRW in-
haltlich und redaktionell ange-
passt werden. In die Novellierung
einzubeziehen war die Novellie-
rung der EU-Vergaberichtlinien
sowie die Umsetzung des am
01.01.2014 in Kraft getretenen
Notfallsanitätergesetzes. Das so
genannte duale System als Orga-
nisationsform des Rettungs-
dienstes in NRW wird nicht in Fra-
ge gestellt. 

Auch das in Nordrhein-Westfalen bewährte
so genannte Submissionsmodell als Mo-
dellform des Rettungsdienstes bleibt beste-
hen. Dabei entscheiden die Träger des Ret-
tungsdienstes, ob sie den Rettungsdienst
als eigene Aufgabe selbst wahrnehmen
oder Dritte mit der Durchführung der Leis-
tungen des Rettungsdienstes und der Ein-
richtung sowie der Unterhaltung der Ret-
tungswachen ganz oder teilweise beauftra-
gen. 
Teil der Novellierung sind die Einführung ei-
ner Funktion „Ärztliche Leitung Rettungs-
dienst“, eine Kostenregelung bei Fehlfahr-
ten, die Berücksichtigung der Qualitätsiche-
rung und des Datenschutzes sowie die Ein-
führung von Trägergemeinschaften bei Spe-
zialfahrzeugen. Auch die Umsetzung des
Bundes-Notfallsanitätergesetzes wurde
aufgenommen. Damit wurde eine neue
Ausbildung in einem nicht-ärztlichen Ret-
tungsdienstberuf geschaffen, und der Be-
ruf des Rettungsassistenten wird bis 2023
abgelöst. ●
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as E-Government-Gesetz des Bundes,
die Neustrukturierung der kommuna-

len IT-Entscheidungsstruktur sowie die Auf-
wertung des Bereichs IT auf Landesebene
haben die Arbeit des Referats Informations-
technologie im Wesentlichen bestimmt. Die
Einrichtung einer Stabstelle elektronische
Verwaltung beim NRW-Ministerium für In-
neres und Kommunales und die Ernennung
des Abteilungsleiters Hartmut Beuß zum
CIO der Landesregierung entfachten bei den
IT-Verantwortlichen von Kommunen und IT-
Dienstleistern eine neue Dynamik. Allent-
halben stieg die Zuversicht, beim E-Govern-
ment in den kommenden Jahren einen
Durchbruch zu erzielen. 
Der StGB NRW-Arbeitskreis Informations-
technologie widmete sich bei seinen Sitzun-
gen am 08.11.2012, 23.04.2013 und 18.03.2014
zahlreichen Themen wie etwa „Mobilgeräte
in der kommunalen IT-Infrastruktur“ oder
Big Data. Dabei wurden regelmäßig externe
Fachleute zum Vortrag und zur Diskussion
eingeladen. Des Weiteren ist das Info- und
Kontaktportal für kommuale IT, das im We-
sentlichen von den IT-Leitern der Städte
Dinslaken und Rees entwickelt worden ist,
im Frühjahr 2014 freigeschaltet worden und
erfreut sich großen Zuspruchs. 

E-Government-Gesetz

Das E-Government-Gesetz des Bundes domi-
nierte die Aktivitäten des Referates IT in den
vergangenen zwei Jahren. Während es vor
Verabschiedung im Sommer 2013 darum
ging, die kommunalen Positionen in den
Entwurf einzubringen, standen danach die
Auswirkungen und konkreten Handlungs-
notwendigkeiten der Kommunen im Mittel-
punkt. Zunächst richtete sich das Augen-
merk auf die Frage, in welchen Fällen Kom-
munen Bundesrecht ausführen und daher
das Gesetz unmittelbar anwenden müss-
ten. Als klar wurde, dass ein Großteil der Ver-
waltungsvorgänge darunter falle, schwenk-
te der Blick auf die konkrete Umsetzung des
E-Government-Gesetzes. 
Als erste Konsequenz wurde die Verpflich-
tung zur Eröffnung eines elektronischen Zu-
gangs zur Verwaltung ab 01.07.2014 identi-
fiziert. Wie dies umzusetzen sei, wurde den
StGB NRW-Mitgliedskommunen frühzeitig
per Schnellbrief mitgeteilt. Um dem Infor-
mationsbedürfnis der Kommunalverwaltun-

gen gerecht zu werden, hat der StGB NRW
die KGSt bei der Organisation eines Infotages
zum E-Government-Gesetz des Bundes un-
terstützt. Die Veranstaltungen Ende Februar
und Mitte Juni 2014 waren jeweils gut be-
sucht. Auf große Resonanz stieß auch die
Regionalkonferenz NRW der VITAKO Bundes-
arbeitsgemeinschaft der kommunalen IT-
Dienstleister zum E-Government-Gesetz En-
de Februar 2014 in Dortmund.

IT-Lenkungsausschuss

Die Konstituierung eines gemeinsamen IT-
Lenkungsausschusses der kommunalen Spit-
zenverbände im September 2013 markierte
den Schlusspunkt des jahrelangen Ringens
um eine Struktur zur Standardisierung kom-
munaler IT. Dem Gremium gehören Vertre-
ter/innen von Städtetag, Landkreistag sowie
Städte- und Gemeindebund NRW und deren
Geschäftsstellen an. Beratend nehmen auch
Vertreter/innen der kommunalen IT-Dienst-
leister teil. Zum Vorsitzenden wurde der Bür-
germeister der Stadt Schieder-Schwalenberg,
Gerd Klaus, gewählt. Er ist zugleich Vorsit-
zender von Verbandsversammlung und Ver-
waltungsrat des krz Minden-Ravensberg. Die
Geschäftsführung liegt bis September 2015

Informationstechnologie
D

beim Städte- und Gemeindebund NRW. Zu
den ersten Aktivitäten des neuen Gremiums
gehörte die Diskussion der Eckpunkte zu ei-
nem E-Government-Gesetz für NRW

Open Government - Open Data 

Das Konzept Open Government und die Ziel-
vorstellung Open Data rücken zunehmend in
den Mittelpunkt der öffentlichen Diskussion.
Angefacht wird dies durch den Entwurf der
Landtagsfraktion der Piraten zu einem Trans-
parenzgesetz von Juni 2013 sowie durch die
Open Government-Strategie der NRW-Lan-
desregierung von Ende Mai 2014. Auch der
Deutsche Städte- und Gemeindebund
(DStGB) hat zur selben Zeit gemeinsam mit
der VITAKO und der KGSt Kommunalen Ge-
meinschaftsstelle für Verwaltungsmanage-
ment ein Positionspapier „Open Data in Kom-
munen“ herausgegeben. 
In mehreren Landtags-Anhörungen sowie in
einer gemeinsamen Stellungnahme haben
die kommunalen Spitzenverbände NRW
stets betont, dass Sie dem Projekt Open Da-
ta aufgeschlossen gegenüberstehen. Dafür
gibt es bereits in zahlreichen Kommunen
Ansätze, etwa in den Städten Moers oder
Köln. Eine gesetzliche Verpflichtung, die Um-
fang und Fristen für die bereitzustellenden
Daten vorschreiben würde, wäre jedoch we-
nig hilfreich. Den Kommunen entstünden
dann Kosten für Datenumwandlung und 

GROßES FORUM FÜR OPEN GOVERNMENT 

ehr als 300 Vertreter/innen von Behörden,
Kommunen, Verbänden und IT-Firmen dis-

kutierten Mitte Mai 2013 im Düsseldorfer Landtag
über Möglichkeiten und Herausforderungen von
Open Government sowie Open Parliament. Promi-
nente Gäste bei dem Zukunftsforum „Digitale Bür-
gerbeteiligung“ waren NRW-Ministerpräsidentin
Hannelore Kraft sowie NRW-Innen- und Kommu-

nalminister Ralf Jäger. Dieser unterstrich bei der Er-
öffnungs-Podiumsdiskussion (Foto) die Bereit-
schaft der Landesverwaltung, sukzessive Datenbe-
stände für die Allgemeinheit online zu stellen. Ver-
treter der Kommunen wiesen darauf hin, dass vie-
le Städte und Gemeinden aufgrund der Finanznot
neue Online-Angebote nicht so rasch aufbauen
könnten wie von der Öffentlichkeit gewünscht.
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Schul-, Kultur- und Sportausschuss

er Schul-, Kultur- und Sportausschuss
des StGB NRW kam im Berichtszeit-

raum fünfmal zusammen. Er tagte am
26.09.2012 in Bergheim, am 20.03.2013 in
Bergisch Gladbach, am 25.09.2013 in Loh-
mar, am 05.03.2014 in Düsseldorf und am
24.09.2014 in Linnich. Eine Unterarbeits-
gruppe des Ausschusses befasste sich zu-
sätzlich mit dem Kulturfördergesetz. 
Die seit längerem etablierte Runde der Schul-
verwaltungsamtsleiterinnen und -leiter tag-
te regelmäßig zum Erfahrungsaustausch. Au-
ßerdem begleitete eine gemeinsame Arbeits-
gruppe kommunaler Praktikerinnen und
Praktiker aus allen drei kommunalen Spit-
zenverbänden die verschiedenen Stadien der
Verhandlungen um die kommunalen Folge-
kosten der schulischen Inklusion. Auch die
Arbeitsgemeinschaft der Stadt- und Gemein-
dearchivar/innen und die Kulturamtsleiter/in-
nen-Konferenz, in der Kommunen aus dem
Städtetag wie aus dem StGB NRW vertreten
sind, kamen regelmäßig zusammen.

Inklusion im Schulbereich

Kein Bereich der Schulpolitik war im Be-
richtszeitraum so präsent wie die Umset-
zung der schulischen Inklusion. Bereits seit
der Ratifizierung der UN-Behindertenrechts-
konvention im Jahr 2009 hat der Städte-
und Gemeindebund NRW immer wieder auf
den landesgesetzlichen Handlungsbedarf
hingewiesen. Schließlich wurde im Herbst
2012 ein Entwurf für ein 9. Schulrechtsände-
rungsgesetz zur Umsetzung der schulischen
Inklusion vorgelegt. 
Diesen Referentenentwurf hat der Verband
intensiv mit der Landespolitik erörtert und
dabei gemeinsam mit den anderen kom-
munalen Spitzenverbänden darauf hinge-
wiesen, dass eine landesweit vergleichbare
qualitätvolle Inklusion die Festlegung be-
stimmter fachlicher Standards erfordert und
dass die insgesamt sehr am Gelingen der
Inklusion interessierten Kommunen die Auf-
gaben nicht ohne finanzielle Unterstützung
bewältigen können. 
In diesem Zusammenhang wurde insbe-
sondere auf die verfassungsrechtlichen
Garantien aus dem Konnexitätsprinzip
hingewiesen. Weder in der Auswertung
der Beratungen zum Referentenentwurf

noch in der parlamentarischen Behand-
lung des 9. Schulrechtsänderungsgeset-
zes wurden die Forderungen der kommu-
nalen Spitzenverbände aufgegriffen. Viel-
mehr wurde intensiv in der Öffentlichkeit
wie auch in der regulären parlamentari-
schen Beratung um die unterschiedlichen
Vorstellungen von qualitätvoller Inklusi-
on und vor allem um die Positionen zur
Konnexität der kommunalen Folgekosten
gerungen. 
Während das Land bestritt, dass es sich um
einen Anwendungsfall des Konnexitätsprin-
zips handele und dass es möglich sei, die
kommunalen Folgekosten abzuschätzen, be-
auftragten die kommunalen Spitzenverbän-
de ein Team von Bildungsökonomen mit der
exemplarischen Betrachtung kommunaler
Folgekosten der Umsetzung des 9. Schul-
rechtsänderungsgesetzes. Dabei wurden er-
hebliche Kosten für die Kommunen prog-
nostiziert. Nach der Beauftragung eines
zweiten, gemeinsam von Land und kommu-
nalen Spitzenverbänden ausgewählten Gut-
achters konnte schließlich - ungeachtet der
verfassungsrechtlichen Situation - eine poli-
tische Verständigung über die Finanzierung
der kommunalen Kosten erzielt werden. 
Aufgrund des Gesetzes zur Förderung kom-
munaler Aufwendungen für die schulische
Inklusion werden nun jährlich landesweit
25 Mio. Euro für Sachkosten der Schulträger
zur Verfügung gestellt. Hier weicht das Ge-

D

Schule-aktualisierung, die vom Gesetzgeber - sprich:
vom Land - zu erstatten wären. Sinnvoller sei
es, den Bereich öffentlich zugänglicher Roh-
daten im Rahmen der Weiterentwicklung
kommunaler Online-Angebote Schritt für
Schritt auszubauen.

Mitwirkung in Gremien

Vertreter der StGB NRW-Geschäftsstelle ha-
ben an vier Sitzungen des staatlich-kom-
munalen Kooperationsausschusses AIV
(KoopA AIV) im NRW-Innenministerium teil-
genommen. Eine Aufwertung des Gremi-
ums im Sinne des IT-Lenkungsausschusses
durch Ausweitung der Entscheidungskom-
petenzen steht allerdings noch aus. 
Seit seiner Gründung Ende 2002 unterhielt
das öffentlich-private IT-Unternehmen 
d-nrw einen Beirat, in dem der StGB NRW
vertreten war - zuletzt durch seinen IT-Refe-
renten Martin Lehrer M.A. Seit 2010 zeichne-
te sich ab, dass dem Beirat nach der Konso-
lidierung des Unternehmens keine originä-
re Aufgabe mehr zukam - weder für das ope-
rative Geschäft noch für die strategische
Ausrichtung. Daher wurde das Gremium
2013 aufgelöst. Die kommunalen Spitzen-
verbände sind allerdings seit 2012 durch den
Ersten Beigeordneten des Landkreistages
Dr. Marco Kuhn im Aufsichtsrat von d-nrw
vertreten.

Portallösungen

Nach zweieinhalbjähriger Vorarbeit ist das
neue Meldeportal für Behörden mit erwei-
terten Funktionen im März 2014 in Betrieb
gegangen. Kommunale Praktiker/innen ha-
ben darin noch Ungereimtheiten und
Schwachstellen entdeckt. Diese wurden an
das Unternehmen d-nrw als Hersteller des
Meldeportals weitergeleitet. 
Das 2007 begonnene Pilotprojekt Elektro-
nische Gewerbeanmeldung hat zur Jahres-
mitte 2014 ein wichtiges Zwischenziel er-
reicht. Von den StGB NRW-Mitgliedskom-
munen nehmen die Städte Arnsberg, Lipp-
stadt, Meerbusch und Siegburg daran teil.
Nun ist die elektronische Datenübermitt-
lung von den Gewerbeämtern an die wich-
tigsten Empfangsstellen im Regelbetrieb
möglich. Das Land erarbeitet gemeinsam
mit d-nrw ein Konzept, wie diese Struktur
auf alle 396 NRW-Kommunen zu übertragen
ist. Gleichzeitig wird ein Pilotprojekt für den
nächsten Prozessschritt - elektronische An-
meldung durch die Gewerbetreibenden
selbst - vorbereitet. ●

13. März 2013
Beim festlichen Abend-
essen in der Soester
Stadthalle begrüßt der
Hauptausschuss als 
prominenten Gast NRW-
Schulministerin Sylvia
Löhrmann 
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setz von der politischen Verständigung ab,
nach der sämtliche Schulträgeraufgaben er-
fasst werden sollten. Weitere zehn Mio. Euro
werden für kommunale Aufwendungen für
sonstiges nicht lehrendes Personal gewährt.
Jährlich sollen die tatsächlichen Kosten eva-
luiert und auf dieser Grundlage die Zahlun-
gen des Landes angepasst werden.
(siehe auch Rubrik „Jugend und Soziales“ 
Seite 25)

Gymnasium G 8 - G 9

Nachdem 2013 der erste Jahrgang nach acht-
jähriger Gymnasialzeit (G 8) in NRW die
Schulen verlassen hat, formiert sich derzeit
bundesweit eine Bewegung zur Rückkehr
zum Abitur nach neunjährigem Gymnasi-
umsbesuch (G 9). Während hierzu beispiels-
weise in Hessen und Niedersachsen bereits
politische Beschlüsse gefasst worden sind,
hat die nordrhein-westfälische Schulminis-
terin einen Runden Tisch zu diesem Thema
einberufen. 
Wie die meisten Lehrer/innenverbände und
weite Teile der Landespolitik sieht auch der
StGB NRW eine Rückkehr zu G 9 kritisch.
Neben der Tatsache, dass die erforderlichen
Räume für zusätzliche Klassen in den Schu-
len nicht mehr vorhanden sind, wird auch ei-
ne erhebliche Belastung der Schulen durch
häufige Umstellungsprozesse gesehen.
Wichtig wäre vielmehr, die Probleme in der

Umsetzung von G 8 genau zu analysieren
und im Detail zu beheben. 

Auswärtige Schüler/innen

Aufgrund der Rechtsprechung des Oberver-
waltungsgerichts NRW hat der StGB NRW
bereits mehrfach eine Klarstellung im Schul-
gesetz hinsichtlich der Möglichkeit gefor-
dert, bei Anmeldeüberhang zunächst Kinder
aus der eigenen Kommune zu berücksichti-
gen. Dem ist der NRW-Landtag im 10. Schul-
rechtsänderungsgesetz gefolgt. Nunmehr
können Kommunen als Schulträger festle-
gen, dass bei Anmeldeüberhang und sofern
die Möglichkeit besteht, dass auswärtige
Kinder in ihrer Heimatgemeinde eine Schu-
le der entsprechenden Schulform besuchen,
diese nicht aufgenommen werden.

Partnerschaften und Netzwerke

Seit 2005 verfolgen das Land NRW und die
kommunalen Spitzenverbände mit der Ini-
tiative „Bildungspartner NRW“ das Ziel, die
Bildungschancen aller Kinder und Jugendli-
chen in NRW durch systematische Zusam-
menarbeit von Schulen und außerschuli-
schen Partnern zu fördern. Zu den seit länge-
rem bestehenden sechs Bildungspartner-
schaften - Bibliotheken, Museen, Musikschu-
len, Archive, Medienzentren und Volkshoch-
schulen - kamen im April 2013 die Bildungs-

partnerschaft mit den Sportvereinen und
im Mai 2014 die Bildungspartnerschaft mit
den Gedenkstätten unter dem Motto „Erin-
nern für die Zukunft“ hinzu.
Seit 2008 sind in Nordrhein-Westfalen 47 
regionale Bildungsnetzwerke in Kreisen und
kreisfreien Städten gegründet worden. Sie
dienen der Koordination und Kooperation
unterschiedlicher Bildungsakteure. Darin sind
neben dem schulischen Teil kommunaler Bil-
dungsarbeit außerschulische kommunale
und zivilgesellschaftliche Akteure organisiert.
Die Bildungsnetzwerke können ein hilfrei-
ches Instrument für ein erweitertes Verständ-
nis kommunaler Bildungsarbeit sein. 
Gleichwohl besteht im kreisangehörigen
Raum die Herausforderung, dass die regio-
nalen Bildungsnetzwerke auf der Ebene der
Kreise angesiedelt sind, während die Trä-
gerschaft für die meisten Schulen wie auch
die Trägerschaft der meisten kommunalen
Bildungseinrichtungen bei den Städten und
Gemeinden liegt. Im Zusammenhang mit
der nun begonnenen Evaluation sollen He-
rausforderungen und Potenziale identifi-
ziert sowie die Weiterentwicklung des Pro-
gramms und der einzelnen Netzwerke be-
gleitet werden.

Schule digital

Der Einsatz digitaler Medien in der Schule
gewinnt immer mehr an Bedeutung. Vor
diesem Hintergrund wird einerseits mit
dem Land über die Fortschreibung der Ver-
einbarung über den IT-Support in den Schu-
len verhandelt. Andererseits begleiten die
kommunalen Spitzenverbände gemeinsam
mit dem Land Nordrhein-Westfalen und
der Medienberatung die Entwicklung ei-
nes cloud-basierten Computerprogramms
für Unterricht und Schulverwaltung. Mit
dem Softwarepaket Logineo sollen die Er-
reichbarkeit von Schülerinnen und Schü-
lern sowie Lehrkräften in einer sicheren
Kommunikationsumgebung, der Einsatz di-
gitaler Medien im Unterricht und die Ver-
breitung von Fortbildungsinhalten erleich-
tert sowie der Aufwand für IT-Support re-
duziert werden. ●
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Digitales Archiv NRW

ie Pflicht zur dauerhaften Archivie-
rung gilt nicht nur für Gegenstände

und Dokumente, sondern auch für digitales
Verwaltungsgut. Bereits heute wird in eini-
gen Verwaltungsbereichen hauptsächlich
mit rein digitalen Vorgängen gearbeitet. In
anderen Bereichen wird zunehmend digita-
lisiert. Während der digitale Umgang mit
den Dokumenten im laufenden Geschäfts-
betrieb noch gut von der einzelnen Kom-
mune bewältigt werden kann, entstehen
größere Herausforderungen bei der Lang-
zeitarchivierung. Neben der Datensicher-
heit und der Integrität der Archivalien muss
auch für Lesbarkeit und mögliche Übertra-
gung in andere Formate über einen - noch
nicht absehbaren - extrem langen Zeitraum
gesorgt werden. Hierzu arbeiten das Land,
die kommunalen Spitzenverbände und die
IT-Dienstleister an dem Projekt „Digitales
Archiv NRW“. 

Kulturfördergesetz

Nachdem der NRW-Landtag die Landesre-
gierung mit der Erarbeitung eines Landes-

D

Kultur und Sport
kulturfördergesetzes beauftragt hat, wurde
nun die Verbändebeteiligung zum Referen-
tenentwurf abgeschlossen. Dieser enthält -
entgegen zwischenzeitiger Ansätze - keine
Regelungen zur Finanzierung kommunaler
Kulturarbeit in der Haushaltssicherung oder
im Nothaushalt. Der Großteil der vorgese-
henen Regelungen bezieht sich auf die Kul-
turarbeit des Landes.
Hierbei soll unter anderem das Instrument
eines mehrjährigen Kulturförderplans und
eines darauf bezogenen Kulturberichts ein-
geführt werden. Dieser soll die öffentliche
Kulturarbeit im Land insgesamt behandeln,
also auch die kommunale Ebene. Auch
wenn der Referentenentwurf des Kulturför-
dergesetzes bereits einige Aussagen zu in-
haltlichen Schwerpunkten der Landeskul-
turförderung enthält, wird hier wohl der
erste Kulturförderplan detaillierter und da-
mit erkenntnisreicher werden. 

Jedem Kind ein Instrument

Seit einigen Jahren fordert der StGB NRW
die Ausweitung des bislang auf das Ruhrge-
biet beschränkten Landesprogramms „Je-
dem Kind ein Instrument“ (Jeki). Auch die

NRW-Landesregierung hat dies in ihrem Ko-
alitionsvertrag vereinbart. Hierzu wurde
nun unter Beteiligung eines Beirats, in dem
auch die kommunalen Spitzenverbände
vertreten sind, ein Konzept erarbeitet. 
Damit ist in den kommenden Jahren eine
Ausweitung auf etwa 1.000 Schulen im gan-
zen Land vorgesehen, wobei der finanzielle
Rahmen des Programms landesweit gleich
bleiben soll. Daher geht mit der flächenmä-
ßigen Ausweitung auch eine Veränderung
der Programminhalte einher. Das zukünftige
Programm soll neben dem bisherigen Fokus
auf Instrumentalunterricht auch die Be-
standteile „Singen“ und „Tanzen“ umfassen
und soll auf zwei statt bisher vier Schuljahre
angelegt sein. Über den Übergang im Ruhr-
gebiet wird noch verhandelt.

Volkshochschulen

Der Landesverband der Volkshochschulen
ist ein wichtiger Akteur in der Beratung und
Vertretung der kommunalen Weiterbil-
dungseinrichtungen. Ende 2013 wurden
dort jedoch mutmaßliche kriminelle Ma-
chenschaften einer einzelnen Mitarbeiterin
aufgedeckt, die ihn an den Rand des finan-
ziellen Ruins brachten. Der Vorstand des
Landesverbandes hat sogleich aktiv die Auf-
klärung und Sanierung des Verbandes in die
Hand genommen. Gleichzeitig wurde ein
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interner Prozess zur Neustrukturierung und
Neuorientierung des Landesverbandes be-
gonnen. 
Die Mitgliederversammlung des Landesver-
bandes der Volkshochschulen - Mitglieder
sind Kommunen als Träger von Volkshoch-
schulen - hat erste Beschlüsse für die Siche-
rung des Verbandes getroffen. Der Kultur-
ausschuss des Städte- und Gemeindebun-
des NRW hat sich eingehend informieren
lassen und an Lösungskonzepten mitge-
wirkt. Die Aufarbeitung des Betrugsfalls,
aber auch dessen finanzielle Auswirkungen
werden die Tätigkeit des Landesverbandes
in der näheren Zukunft erheblich prägen.

Weiterbildungskonferenz

Neben der Weiterbildungskonferenz des
NRW-Landtags hat die NRW-Ministerin für
Schule und Weiterbildung einen Fachbei-
rat gemeinwohlorientierte Weiterbildung
einberufen. Darin ist die kommunale Seite
über Vertreterinnen und Vertreter des Lan-
desverbandes der Volkshochschulen und
die kommunalen Spitzenverbände vertre-
ten. Ein Schwerpunktthema wird der Be-
reich Alphabetisierung und Grundbildung -
auch bundesweit Schwerpunkt der Weiter-
bildungslandschaft - sein. In diesem Zu-
sammenhang wurde unter Federführung

des Landesverbandes der Volkshochschu-
len das Alphanetz NRW - ein Netzwerk für
Akteure in der Alphabetisierungsarbeit -
gegründet.

Rundfunkbeiträge

Seit dem 01.01.2013 erfolgt die Finanzierung
der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstal-
ten über das neue Rundfunkbeitragsmo-
dell. Dabei werden die Zahlungsverpflich-
tungen nicht mehr an die vorhandenen Ge-
räte, sondern an Betriebsstätten und diesen
zugeordnete Mitarbeiter/innen geknüpft.
Zahlreiche Kommunen berichteten im Zuge
der Umstellung über erhebliche Mehrbelas-
tung. Insbesondere dezentral und bürger-
nah organisierte Verwaltungen werden da-
bei benachteiligt. 
Der StGB NRW wandte sich mit der Bitte um
Unterstützung an die NRW-Ministerpräsi-
dentin Hannelore Kraft. Auf Bundesebene
wurde eine Erhebung in Beispielkommunen
durchgeführt, um die tatsächliche Mehrbe-
lastung beziffern zu können. Die Erkennt-
nisse daraus sollen in die 2015 anstehende
Evaluierung einfließen. Die Rundfunkan-
stalten haben aber zugesagt, in einzelnen
Bereichen auf dieser Grundlage nach kom-
munalfreundlichen Lösungen zu suchen.
Nach Entscheidungen der Verfassungsge-

richte von Bayern und Rheinland-Pfalz be-
steht derzeit keine große Aussicht auf ein
erfolgreiches verfassungsrechtlich begrün-
detes Vorgehen gegen das Beitragsmodell. 

Bestattungsgesetz

Nachdem der Entwurf zu einem neuen
NRW-Bestattungsgesetz bereits im Früh-
jahr 2013 in das parlamentarische Bera-
tungsverfahren gegangen war, hat der
NRW-Landtag am 02.07.2014 die Novellie-
rung des Bestattungsgesetzes verabschie-
det. Dabei wurden ein landesweites Verbot
von Grabsteinen aus ausbeuterischer Kin-
derarbeit auf Friedhöfen, die Möglichkeit
der Beleihung muslimischer religiöser Verei-
ne zur Trägerschaft eigener Friedhöfe und
weitere Detailänderungen im Bestattungs-
recht beschlossen. In der Nachbereitung des
Beschlusses sind für die kommunale Um-
setzungspraxis noch einige Hinweise und
Klarstellungen mit dem zuständigen Minis-
terium zu erarbeiten. Im Zusammenhang
mit der Novellierung des Bestattungsgeset-
zes wurde auch die Überarbeitung der Mus-
terfriedhofsatzung des StGB NRW in Angriff
genommen. Neben den gesetzlichen Ände-
rungen soll dabei Anpassungsbedarf aus
der kommunalen Praxis berücksichtigt wer-
den. ●

HIPHOP IN WILLICH
m Rahmen des Projekts Kulturrucksack

NRW hat die Stadt Willich zu einem Hip-

Hop-Tanz-Tag (Foto) in den Neersener Kin-

der- und Jugendtreff No. 7 eingeladen. Die

Tanzdozentin Julia Kundik von der Rapschool

NRW - selbst noch Schülerin - formte aus zehn

kleinen und großen Solo-HipHoppern eine

temperamentvolle Tanz-Truppe. Nach einem

Übungstag konnte ein kompletter Tanz vorge-

führt und aufgezeichnet werden. Bereits 2012

hatte die Stadt kleine und größere Rapper 

sowie Hiphopper zu einem Singer- und Song-

writer-Workshop in den Kinder- und Jugendtreff

eingeladen.
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U3-Ausbau

ine zentrale Aufgabe im Bereich Ju-
gendhilfe bestand in der Wahrneh-

mung der Interessen der StGB NRW-Mit-
gliedskommunen gegenüber dem Land zur
Realisierung des Rechtsanspruchs auf einen
U3-Platz ab dem 01.08.2013. Nachdem ober-
gerichtlich geklärt war, dass dieser Anspruch
einklagbar ist, hat die StGB NRW-Geschäfts-
stelle einen Aktionsplan für den U3-Ausbau
in die Diskussion eingebracht. Zentrale Ele-
mente sind die Forderung nach einem neu-
en Krippengipfel auf Bundesebene, einer
Stichtagsregelung und einer Übergangsre-
gelung zu Gruppengrößen. 
Das StGB NRW-Präsidium hat sich am
13.03.2013 mit der Thematik beschäftigt und
die im Aktionsplan des Städte- und Gemein-
debundes NRW aufgeführten Lösungsan-
sätze nochmals unterstrichen. Kritisiert
wurde insbesondere die Systematik des Kin-
derbildungsgesetzes, wonach die Förderung
des Landes von U3-Plätzen abhängig ist von
einer Meldung der Jugendämter bis zum
15.03. eines Jahres, während die Eltern die
Möglichkeit haben, einen Platz auch später
zu beantragen. 

Diesen Kritikpunkt hat das Land inzwischen
aufgegriffen, indem bei Nachmeldungen
das Land NRW die Kosten übernimmt. Eben-
falls entsprach das Land NRW der Forderung
des Verbandes nach einer sechsmonatigen
Übergangsfrist, da die Kommunen eine an-
gemessene Vorlaufzeit erhalten müssen,
um die Wünsche der Eltern zur Betreuung
ihres Kindes erfüllen zu können.
Im Zusammenhang mit dem U3-Ausbau
stellten sich zahlreiche rechtliche Fragen, die
landesseitig nicht beantwortet wurden. Das
Vorhaben des Deutschen Städte- und Ge-
meindebundes, bei Prof. Dr. Reinhard Wies-
ner ein Gutachten zu Umfang und Reichwei-
te des Rechtsanspruchs zum U3-Ausbau in
Auftrag zu geben, wurde von der StGB NRW-
Geschäftsstelle nachdrücklich unterstützt.
Prof. Wiesner hebt in seiner 80 Seiten um-
fassenden Expertise insbesondere die
Gleichwertigkeit der Angebote hervor. Der
Rechtsanspruch richte sich auf einen Platz in
einer Tageseinrichtung oder in der Kinderta-
gespflege. Beide Betreuungsformen seien
gleichwertig und gleichermaßen geeignet. 
Mit einem Rechtsanspruch seien auch in Be-
zug auf die Tagespflegepersonen keine in-
haltlichen Qualitätsmerkmale verbunden,

E

Jugend und Soziales 
die über die im SGB VIII geregelten und im
Rahmen des Kinderförderungsgesetzes un-
verändert übernommenen Qualitätsmerk-
male hinausgingen. Soweit die Kommunen
einen Platz in der Tageseinrichtung oder in
der Kindertagespflege nicht bereitstellen
könnten, käme ein Anspruch auf Kostener-
stattung oder Schadensersatz in Betracht.
Die StGB NRW-Geschäftsstelle erhob vor
diesem Hintergrund mehrfach Forderungen
gegenüber dem Land, die Mittel für den 
Konnexitätsausgleich den Kommunen zü-
gig und unbürokratisch zur Verfügung zu 
stellen. Darüber hinaus setzte sich die StGB
NRW-Geschäftsstelle dafür ein, dass auch
freie Ü3-Plätze mit U3-Kindern „belegt“
werden können. Auch dieser Forderung hat
das Land - bezogen auf den Jugendamtsbe-
zirk - im Wesentlichen entsprochen. Nach
Inkrafttreten des Rechtsanspruchs auf ei-
nen U3-Platz zum 01.08.2013 ist die befürch-
tete Klagewelle ausgeblieben.

Kinderbildungsgesetz

Der StGB NRW hat sich intensiv in die Dis-
kussion zur Reform des Kinderbildungsge-
setzes (Stufe II) eingebracht. Das Präsidium
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ämtern ein präzisiertes Landesgesamtkon-
zept zur Umsetzung der Bundesinitiative
Netzwerke Frühe Hilfen und Hebammen in
Nordrhein-Westfalen zur Verfügung ge-
stellt.

Hilfen zur Erziehung

Bereits am 21.03.2012 hatten die kommuna-
len Spitzenverbände fristgerecht ihre Rah-
menverträge I und II bezüglich der Hilfen
zur Erziehung gemäß § 78 f. SGB VIII für die
Übernahme von Leistungsentgelten zum
31.12.2012 gekündigt. Seither liefen die Ver-
handlungen zwischen den Vertragspart-
nern zur Weiterentwicklung der Rahmen-
vereinbarung. Diese wurden - da keine Eini-
gung zwischen freier und kommunaler Sei-
te erzielt werden konnte - nunmehr ausge-
setzt. Seitens des StGB NRW wird ange-
strebt, die rahmenvertragslose Zeit mittel-
fristig zu beenden.

Pflegerecht - Wohn- und Teilhabegesetz

Zu Beginn des Berichtszeitraums wurde die
Reform des Pflegerechts sowie des Wohn-

und Teilhabegesetzes durch einen entspre-
chenden Gesetzentwurf (GEPA NRW) auf
den Weg gebracht. Mit der Weiterentwick-
lung des Landespflegerechts soll zum einen
eine Neuausrichtung vorgenommen wer-
den mit dem Ziel, die Lebenslagen im Vor-
feld von Pflege zu erfassen und eine alters-
gerechte Quartiersentwicklung anzusto-

des Verbandes hat die Zielrichtung zur Re-
form des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz)
mit der Einführung des Typs „plusKITA“ und
zusätzlichen Verfügungspauschalen für
Personalaufwendungen mit einem zusätz-
lichen Landesanteil von 100 Mio. Euro pro
Jahr zur Stärkung der Bildungschancen der
Kinder unterstützt. Befürwortet wurden
auch die Aufgabe eines punktuellen
Sprachtestes und die Einführung eines kon-
tinuierlichen Sprachbeobachtungsprozes-
ses, mit dem nachhaltige Änderungen bei
der sprachlichen Bildung in Tageseinrich-
tungen wahrgenommen werden sollen. 
Ursprünglich sah der KiBiz-Referentenent-
wurf vor, dass auch Kindern mit geringem
Betreuungsumfang stets die Möglichkeit
gegeben werden soll, am Mittagessen teil-
zunehmen. Der Kritik der kommunalen
Spitzenverbände und der Träger der Einrich-
tungen, dies im Rahmen von 25-Stunden-
Verträgen nicht realisieren zu können, ent-
sprach das Land durch eine entsprechende
Modifizierung des Gesetzentwurfs. Dem
Wunsch des Landes NRW nach Empfehlun-
gen der kommunalen Spitzenverbände zu
Stundensätzen der Tagespflegekräfte wur-
de nach Diskussion in den StGB NRW-Gre-
mien nicht entsprochen. Denn aufgrund
der unterschiedlichen örtlichen Gegeben-
heiten in NRW ist die Festsetzung einheitli-
cher Stundensätze nicht angezeigt. 
Die kommunale Seite unterstützte aber den
Ansatz des Landes, ein Online-Bedarfsmel-
desystem über den KDN Dachverband der
kommunalen IT-Dienstleister auf den Weg
zu bringen. Hierzu ist eine Plattform einge-
richtet, auf der unterschiedliche Anbieter
entsprechende Software bereitstellen. 

Vormundschaftsrecht

Seit dem 05.07.2012 bestimmt SGB VIII in § 55
Abs. 2, dass ein(e) vollzeitbeschäftigte(r) Be-
amter/Beamtin oder Angestellte(r),
welche(r) nur mit der Führung von Vormund-
schaften oder Pflegschaften betraut ist,
höchstens 50 - und bei gleichzeitiger Wahr-
nehmung anderer Aufgaben entsprechend
weniger - Vormundschaften oder Pflegschaf-
ten führen darf. Der Städte- und Gemeinde-
bund NRW ist der Auffassung, dass durch das
Gesetz zur Änderung des Vormundschafts-
und Betreuungsgesetzes neue Leistungs-
standards für eine bereits durch Landesaus-
führungsgesetz auf die Kommunen übertra-
gene Aufgabe begründet werden. 
Da das Land NRW die Konnexitätsrelevanz
dieser Maßnahme nicht anerkennt, haben

sich die kommunalen Spitzenverbände für
eine verfassungsrechtliche Überprüfung
eingesetzt. Hierfür haben einige Kreise und
kreisfreie Städte eine Kommunalverfas-
sungsbeschwerde beim Verfassungsge-
richtshof NRW erhoben, um die Reichweite
des Konnexitätsausführungsgesetzes aus-
zuloten.

Bundeskinderschutzgesetz

Der Städte- und Gemeindebund NRW hat
sich wiederholt mit Inhalt und Auswirkun-
gen des Kinderschutzgesetzes beschäftigt.
Gegenstand sind unter anderem Frühe Hil-
fen, die nach den Vorstellungen des Verban-
des konzeptionell so ausgestaltet werden
sollten, dass sie nicht primär mit dem Kin-
derschutz begründet werden, sondern viel-
mehr als allgemeines Angebot an Familien
gerichtet sind und dazu dienen, deren Le-
bensverhältnisse zu verbessern. 
Vor diesem Hintergrund hat die StGB NRW-
Geschäftsstelle nach politischer Diskussi-
on in den Verbandsgremien das Gesamt-
konzept des Landes NRW zur Umsetzung
der Verwaltungsvereinbarung „Bundesini-

tiative Netzwerke Frühe Hilfen und Famili-
enhebammen“ 2012 - 2015 begrüßt. Dieses
Konzept stellt mit den für NRW vorgesehe-
nen 35 Mio. Euro eine geeignete Grundlage
dar, Netzwerke für Frühe Hilfen zu installie-
ren und zusätzliche Familienhebammen
einzusetzen. Gegen Ende des Berichtszeit-
raums wurde den kommunalen Jugend-

ie Stadtverkehr Detmold GmbH (SVD) hat
dem Deutschen Kinderschutzbund Orts-

verband Detmold e.V. (DKSB) einen ausrangier-
ten Linienbus für die Mobile Jugendarbeit zur
Verfügung gestellt. Das Fahrzeug ersetzt den al-
ten Bus „Schutzi“, der aufgrund er-
heblicher Mängel seit Herbst 2013
nicht mehr eingesetzt werden kann.
Der neue Bus wurde bereits zu ei-
nem fahrenden Jugendcafé umge-
staltet. Neben der Ausstattung mit
Strom, Licht und Musik wurden Ti-
sche und ein Kicker aus dem alten
Bus eingebaut, der bei der Übergabe
von (Foto v. links) Streetworker Mat-
thias Mörchel, Sabine Zurheide
vom Jugendamt der Stadt Detmold,
Geschäftsführer Sven Oehlmann
von der Firma Köhne, SVD-Ge-

D
NEUER BUS FÜR MOBILE JUGENDARBEIT

schäftsführer Wolfgang Janz und der Vorsit-
zenden des DKSB-Ortsverbandes, Corinna Pe-
ter-Werner, in Augenschein genommen wurde.
Der neue Bus fährt zukünftig die Treffpunkte von
Jugendlichen in den Detmolder Ortsteilen an.
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ßen. Eine leistungsfähige Unterstützungs-
struktur für ältere und pflegebedürftige
Menschen soll sicherstellen, dass die ambu-
lante Versorgung sowie alternative Wohn-
formen gestärkt werden. 
Durch eine gleichzeitige Überarbeitung des
ordnungsrechtlich ausgerichteten Wohn-
und Teilhabegesetzes sollen unter anderem
neue Wohnformen im Quartier als Alterna-
tive zur stationären Einrichtung gefördert
werden, ohne dabei den Schutz, den pflege-
bedürftige Menschen brauchen, aufzuge-
ben. Dabei ist zu beachten, dass auch im
stationären Bereich ausreichend Kapazitä-
ten vorhanden sein müssen. Im Gesetzge-
bungsverfahren hat der Städte- und Ge-
meindebund NRW die gesetzgeberische
Zielsetzung, Senioren- und Pflegepolitik en-
ger zu verzahnen, ausdrücklich unterstützt,
da sie einer jahrelangen Forderung des Ver-
bandes entsprach.
Die kommunalen Spitzenverbände haben
zu dem Gesetzentwurf zur Überarbeitung
des GEPA NRW eine gemeinsame Stellung-
nahme abgegeben, in der sie die grundsätz-
liche Intention des Gesetzes begrüßten. Bis
zum Ende des Berichtszeitraumes ist das
GEPA NRW allerdings nicht in Kraft getre-
ten. Der Forderung der kommunalen Spit-
zenverbände, das Gesetz erst dann zu ver-
abschieden, wenn auch die Durchführungs-
verordnung im Landtag NRW beraten ist,
kam das Land NRW nach. Zwischenzeitlich
wurde das Anhörungsverfahren zur Durch-
führungsverordnung zum GEPA durchge-
führt. 
Die kommunalen Spitzenverbände sind zu
dem Ergebnis gekommen, dass in den vor-
gesehenen Änderungen keine Übertragung
einer neuen Aufgabe, wohl aber die Verän-
derung einer bestehenden Aufgabe im Sin-
ne des Konnexitätsausführungsgesetzes zu
sehen ist. Die unterschiedlichen Durchfüh-
rungsverordnungen sollen - wie die Landes-
verordnung zur Finanzierung von Pflegeein-
richtungen - in einer Verordnung zusam-
mengefasst werden. Darüber hinaus sollen
die Abschreibungsmodalitäten geändert,
und zwingende Modernisierungen sollen
anerkannt werden. 

Handlungskonzept Armut

Der Sozialbericht des Landes NRW kommt
zu dem Ergebnis, dass mehr als jede siebte
Person in NRW von relativer Einkommens-
armut betroffen ist (14,7 Prozent). Kinder
und Jugendliche tragen ein überdurch-
schnittliches Armutsrisiko. Fast jedes fünfte

Kind unter 18 Jahre lebt in einem einkom-
mensarmen Haushalt. Vor diesem Hinter-
grund hat der Städte- und Gemeindebund
NRW die Ankündigung des Landes, ein
Handlungskonzept „Gegen Armut und so-
ziale Ausgrenzung“ zu verabschieden, be-
grüßt. 
Die Mittel sollen dort eingesetzt werden,
wo sie am dringendsten benötigt werden.
Dies sind vor allem benachteiligte Stadttei-
le und Wohnviertel sowie Menschen in
schwierigen Lebenslagen wie beispielswei-
se Alleinerziehende, Langzeitarbeitslose
und mitunter auch Menschen mit Migrati-
onshintergrund. In finanzieller Hinsicht sol-
len Mittel aus drei EU-Strukturfonds stärker
gebündelt und gezielt zur Armutsbekämp-
fung eingesetzt werden. Allein aus dem Eu-
ropäischen Sozialfonds (ESF) beabsichtigt
das Land, mehr als 180 Mio. Euro für den ge-
samten Förderzeitraum zur Verfügung zu
stellen. Hinzu kommen Gelder aus dem Eu-
ropäischen Fonds für regionale Entwicklung
(EFRE) und dem Europäischen Landwirt-
schaftsfond für die Entwicklung ländlicher
Räume (ELER). 
Das Land bietet insbesondere Unterstüt-
zung beim Sozialplanungsprozess, zumal
die kreisangehörigen Kommunen hier sel-
ten aktiv geworden sind. Konkret ist beab-
sichtigt, Verwaltungsstellen aus EU-Mitteln
zu finanzieren. Bei der vorgesehenen Fach-
stelle für sozialraumorientierte Armutsbe-
kämpfung (FSA) soll es sich um ein kosten-

freies Angebot vor allem für Kommunen
handeln, das aus ESF-Mitteln finanziert
wird. 

Eingliederungshilfe

Seit vielen Jahren wird über die Weiterent-
wicklung und damit die Zukunftsfähigkeit
der Hilfen für Menschen mit wesentlicher
Behinderung diskutiert. Angesichts eines
66-prozentigen Anstiegs bei der Anzahl der
Leistungsempfänger/innen in den zurück-
liegenden zehn Jahren hat der Städte- und
Gemeindebund NRW die Absicht im Koaliti-
onsvertrag auf Bundesebene begrüßt, ein
Bundesleistungsgesetz für Menschen mit
Behinderungen auf den Weg zu bringen,
mit dem die Kommunen ab 2016 mit fünf
Mrd. Euro jährlich entlastet werden. 
Bundesseitig wurde darüber hinaus eine
Mrd. Euro als Übergangsleistung zugesagt.
Gegen Ende des Berichtszeitraums wurde
allerdings deutlich, dass die zugesagte Ent-
lastung von einer Mrd. Euro nicht mehr
2014, sondern erst Anfang 2015 durch den
Bund geleistet wird. Die StGB NRW-Ge-
schäftsstelle setzt sich insbesondere dafür
ein, dass das Bundesleistungsgesetz zügig
vom Bundestag verabschiedet wird. 

Inklusion

Vor dem Hintergrund der am 26.03.2009 in
Deutschland in Kraft getretenen UN-Behin-
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Rahmenvertrag Aids/Sucht

Die Rahmenvereinbarung über die Umset-
zung der Landesförderung für Präventions-
und Hilfemaßnahmen im Sucht- und Aids-
bereich zwischen dem Land NRW, den kom-
munalen Spitzenverbänden sowie der Ar-
beitsgemeinschaft der Spitzenverbände der
freien Wohlfahrtspflege ist im Berichtszeit-
raum ausgelaufen. Vonseiten des Landkreis-
tages NRW und der StGB NRW-Geschäfts-
stelle ist im Rahmen der Gespräche die un-
gleiche Verteilung der Landesförderung in
Nordrhein-Westfalen kritisiert und daher ei-
ne unveränderte Fortschreibung der beste-
henden Rahmenvereinbarung abgelehnt
worden. Die Vertreter des Landes NRW ha-
ben darauf hingewiesen, dass die zur Verfü-
gung stehenden Mittel bestenfalls in dersel-
ben Höhe weitergezahlt werden könnten. 
Das NRW-Ministerium für Gesundheit,
Emanzipation, Pflege und Alter (MGEPA) hat
sich dafür eingesetzt, zu einer neuen Rah-
menvereinbarung zu kommen. So wurde im
Frühjahr 2013 mit Zustimmung aller Verein-
barungspartner vorgeschlagen, die Ver-
handlung für die Neuauflage einer Rahmen-
vereinbarung in zwei Stränge aufzuteilen.
Die eigentliche Rahmenvereinbarung sollte
sich auf die fachlichen Standards zur Erhal-
tung und Weiterentwicklung bewährter Prä-
ventions- und Hilfeangebote auf kommuna-
ler Ebene sowie die landesweite Kooperation
und Koordination beziehen. Die strittige Fra-
ge der Fördermodalitäten sollte ausgeklam-
mert  und einer gesonderten Protokollerklä-
rung vorbehalten bleiben. Auf dieser Basis
ist es gegen Ende des Berichtszeitraums
nach Diskussion im StGB NRW-Gesundheits-
ausschuss zum Abschluss einer neuen
Rahmenvereinbarung gekommen. ●

dertenrechtskonvention und dem Aktions-
plan des Landes „Eine Gesellschaft für alle -
NRW inklusiv“ hat die StGB NRW-Ge-
schäftsstelle unter dem Titel „Städte und
Gemeinden auf dem Weg zur Inklusion -
Grundsätze, Handlungsfelder und Praxis-
beispiele“ am 21.06.2012 eine Tagung in
Münster durchgeführt. Hier wurden Aspek-
te der Inklusionspolitik aus der Perspektive
der Jugendhilfe, der Schule sowie der Mobi-
lität unter Einbeziehung von Praxisbeispie-
len dargestellt und diskutiert. 
Mitte 2014 hat das Land die kommunalen
Spitzenverbände informiert, dass landessei-
tig ein Inklusionsstärkungsgesetz beabsich-
tigt ist. Mit diesem allgemeinen Gesetz zur
Stärkung der sozialen Inklusion will die Lan-
desregierung ihre im Aktionsplan enthalte-
ne Selbstverpflichtung zur inklusiven Wei-
terentwicklung des Landesrechts aufgrei-
fen. Allerdings wird sich das Gesetz voraus-
sichtlich auf allgemeine Regelungen be-
schränken.
(siehe auch Rubrik „Schule“ Seite 18)

Hausärztliche Versorgung

In ländlichen Regionen wird es zunehmend
schwieriger, eine gute ambulante hausärzt-
liche Versorgung sicherzustellen. Nach Mit-
teilung des NRW-Ministeriums für Gesund-
heit, Emanzipation, Pflege und Alter ist die
hausärztliche Versorgung in 69 Kommunen
unmittelbar und 48 Kommunen auf mittle-
re Sicht gefährdet. Das Phänomen betrifft
vor allem den ländlichen Raum. Jedoch sind
auch bestimmte städtische Gebiete tangiert
- insbesondere solche mit einem hohen An-
teil sozialschwacher Menschen und einem
niedrigen Anteil von Privatversicherten.
Der Städte- und Gemeindebund NRW hat
stets den besonderen Stellenwert einer
ortsnahen medizinischen Versorgung für
die Städte und Gemeinden in Nordrhein-
Westfalen unterstrichen. Vor diesem Hin-
tergrund hat das Präsidium am 25.03.2014
festgestellt, dass die bisherigen Aktivitäten
von Bund, Ländern und kassenärztlichen
Vereinigungen nicht ausreichen, einen dro-
henden Ärztemangel zu verhindern. Erwar-
tet wird vielmehr ein stärkeres Engagement
des Bundes und der Länder. 
Die im Koalitionsvertrag auf Bundesebene
vorgesehenen Maßnahmen sind in ihrer
Zielrichtung zwar zu unterstützen, reichen
aber für eine bedarfsdeckende Ärzteversor-
gung im ländlichen Raum nicht aus. So
muss insbesondere die Ausbildungssituati-
on in der Allgemeinmedizin deutlich ver-

bessert und es müssen zusätzliche Studien-
plätze geschaffen werden. 
Ohne zusätzliche Mittel des Bundes und der
Länder wird dies nicht realisierbar sein. Da-
rüber hinaus müssen Maßnahmen ergrif-
fen werden, damit eine ausreichende Fach-
ärzteversorgung auch im ländlichen Raum
verwirklicht werden kann. Hierzu sind nach
Auffassung des Städte- und Gemeindebun-
des NRW in von Versorgungsengpässen be-
drohten Kommunen Kooperationen zwi-
schen niedergelassenen Ärzten und Kran-
kenhäusern angezeigt.
Von nicht zu unterschätzender Bedeutung
sind auch institutionalisierte Arbeitsstruk-
turen zwischen den kommunalen Spitzen-
verbänden und den Kassenärztlichen Verei-
nigungen, die in anderen Ländern bereits
seit längerem existieren. In NRW war dies
ungeachtet der guten Zusammenarbeit in
anderen Gremien in Einzelfragen bislang
nicht der Fall. Die Arbeitsgemeinschaft der
kommunalen Spitzenverbände bat vor die-
sem Hintergrund die Kassenärztlichen Ver-
einigungen Nordrhein und Westfalen-Lip-
pe, sie in ihre Planungsprozesse einzubezie-
hen. 
Die Kassenärztlichen Vereinigungen NRW
haben aufgrund der neuen Bedarfspla-
nungsrichtlinien die Möglichkeit, die Pla-
nung für die ärztliche Versorgung neu zu
gestalten. Sie halten damit ein Steuerungs-
instrument in der Hand, womit dem dro-
henden Ärztemangel im ländlichen Raum
begegnet werden kann. Die Kassenärztli-
chen Vereinigungen haben dieses Petitum
aufgegriffen, sodass erste Kontakte zwi-
schen den kommunalen Spitzenverbänden
und den beiden Kassenärztlichen Vereini-
gungen in Nordrhein-Westfalen geknüpft
worden sind.
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Verkehrsfinanzierung

er StGB NRW hat im Berichtszeitraum
nachdrücklich auf den fortschreiten-

den Substanzverzehr der kommunalen Ver-
kehrsinfrastruktur in NRW hingewiesen. 
Eine Expertenkommission hat im Auftrag der
Bundesregierung den Zustand der Schienen,
Straßen und Brücken in Deutschland unter-
sucht und eine drastische Unterfinanzierung
festgestellt. Der StGB NRW forderte darauf-
hin, dass kurzfristig politische Entscheidun-
gen getroffen und Umsetzungsschritte für
eine nachhaltige und auskömmliche Stra-
ßenfinanzierung eingeleitet werden.
Die Experten-Kommission kommt zu dem
Ergebnis, dass bundesweit 7,2 Mrd. Euro
für die gesamte Verkehrsinfrastruktur in
Deutschland fehlen, davon 3,25 Mrd. Euro
für die Verkehrsinfrastruktur der Gemein-
den, Kreise und Städte. Die Gemeindestra-
ßen sind mit 2,15 Mrd. Euro, die Kreisstraßen
mit 0,5 Mrd. Euro und der Öffentliche Perso-
nennahverkehr (ÖPNV) mit 0,6 Mrd. jähr-
lich unterfinanziert. Auch eine Umfrage der
StGB NRW-Geschäftsstelle bei den Mit-
gliedskommunen über den Zustand ihrer
Straßenbrücken hat ergeben, dass etwa ein
Drittel der rund 15.000 Brücken schadhaft
ist, was einen Reparaturbedarf von annä-
hernd 500 Mio. Euro in den kommenden
Jahren auslöst. 

Der StGB NRW argumentiert in dieser Dis-
kussion einerseits aus Bürgersicht. Anderer-
seits sind Straßenbau und Straßeninstand-
haltung aktive Wirtschaftsförderung. Gü-
ter- und sonstiger Wirtschaftsverkehr be-
ginnt und endet stets in einem kommuna-
len Wohn-, Gewerbe- oder Industriegebiet.
Für die wirtschaftliche Entwicklung in Nord-
rhein-Westfalen ist eine leistungsfähige,
funktionierende Verkehrsinfrastruktur un-
bedingte Voraussetzung. 
Der StGB NRW unterstützt den Vorschlag
der Expertenkommission, ein Sonderver-
mögen „Nachholende Sanierung“ aufzule-
gen. Er steht auch hinter der Forderung der
Verkehrsministerkonferenz, dass sich Pla-
nung, Ausführung und Instrumente zur Be-
reitstellung der Verkehrsinfrastruktur zu-
künftig am verkehrlichen Bedarf - nicht an
liquiden Mitteln - orientieren müssen. Zu-
dem setzt sich der StGB dafür ein, die Lkw-
Maut deutlich auszuweiten, weil der
Schwerlastverkehr Hauptverursacher der
Straßenschäden ist. Zum einen ist an eine
Ausdehnung auf Lastwagen mit weniger
als zwölf Tonnen Gesamtgewicht zu den-
ken. Andererseits müssen auch deutlich
mehr Straßen außerhalb des Autobahn-
netzes einbezogen werden. 
Einer PKW-Maut steht der StGB NRW offen
gegenüber. Sie darf aber nicht nur eine
neue Einnahmequelle für den Bund sein,

sondern muss auch für den kommunalen
Straßenbau eingesetzt werden. Erforder-
lich ist ein Mechanismus, mit dem die Ein-
nahmen für das kommunale Straßennetz
nutzbar gemacht werden können. Der im
Sommer 2014 eingebrachte Vorschlag des
Bundesverkehrsministeriums für eine Vi-
gnette für die gesamte Straßeninfrastruk-
tur wirft viele rechtliche und politische Fra-
gen auf. Demgegenüber könnte durch die
von der so genannten Bodewig-Kommissi-
on vorgeschlagene Fonds-Lösung nach
dem Vorbild der österreichischen Asfinag
eine nur auf Autobahnen erhobene PKW-
Maut auf Bund, Länder und Kommunen
gleichermaßen verteilt werden. 

ÖPNV-Zukunftskommission

Im Berichtszeitraum hatte das Land eine
ÖPNV-Zukunftskommission eingerichtet, in
der die StGB NRW-Geschäftsstelle mitge-
wirkt hat. Die Kommission hat einen Ab-
schlussbericht mit folgenden Ergebnissen
vorgelegt: Angesichts der Rahmenbedin-
gungen und absehbaren Entwicklungen
kann die Sicherung von Mobilität künftig
nur durch Ausweitung des ÖPNV erreicht
werden. Nur damit sind gleichzeitig Klima-
und Umweltschutzziele sowie wirtschaftli-
che und soziale Ziele zu erreichen und in
Einklang mit den finanziellen Möglichkeiten
zu bringen. Eine integrierte Mobilitäts- und
Verkehrsplanung muss künftig auf Landes-,
überörtlicher und lokaler Ebene verkehrs-
trägerspezifische Einzelplanungen ersetzen

Wirtschaft und Verkehr
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und den Verkehr als Gesamtheit berücksich-
tigen. Für die Gewährleistung der Mobilität
ist eine leistungsfähige Infrastruktur zwin-
gende Voraussetzung. Die gesellschaftli-
chen und gesetzlichen Anforderungen an
eine umfassende Barrierefreiheit sind zu er-
füllen. 
Der im ÖPNV identifizierte Verbesserungs-
bedarf muss mit einer angemessenen Fi-
nanzierung des Verkehrs und der Infrastruk-
tur umgesetzt werden. Angesichts sich ver-
ändernder Kundenbedürfnisse spielen flexi-
ble Bedienungsformen wie Park+Ride, Bi-
ke+Ride, Car-Sharing, Fahrgemeinschafts-
vermittlungen und Fahrradverleihsysteme
zunehmend eine Rolle. Das Land ist aufge-
fordert, Kommunen, Verkehrsunternehmen
und die Wirtschaft zu einer Ausschöpfung
ihrer Handlungsmöglichkeiten im Mobili-
tätsmanagement zu bewegen, um so über
kommunikative und organisatorische Maß-
nahmen zu mehr Effizienz und Verträglich-
keit des Verkehrs zu gelangen. 

Nahmobilität

Der StGB NRW hat im Berichtszeitraum den
städtebaulichen, gesundheits- und ver-
kehrspolitischen Ansatz der Nahmobilität
insbesondere durch mehr Alltags-Fortbe-
wegung zu Fuß oder mit dem Rad verstärkt
aufgegriffen. Ungefähr 80 Prozent der We-
ge, die Bürger für Einkauf, Beruf, Schule,
Freizeit, Kultur, Kinderbetreuung usw. zu-
rücklegen, sind nicht länger als fünf Kilome-
ter. Gleichzeitig finden derzeit etwa 50 Pro-
zent aller Autofahrten im Bereich der Kurz-
strecke - also zwischen 0,1 und fünf Kilome-
ter - statt. Ein hoher Anteil an Radverkehr
entspannt die verkehrliche Situation und
schafft darüber hinaus Freiraum für den

Kfz-Verkehr, der für die Erreichbarkeit und
wirtschaftliche Funktionsfähigkeit einer
Stadt notwendig ist. 
Mit Beschluss seines Ausschusses für Struk-
turpolitik und Verkehr vom 09.04.2014 un-
terstützt der StGB NRW den vom Land sowie
der Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und
fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden und
Kreise in NRW (AGFS) entwickelten Ansatz
einer bewegungsorientierten Verkehrsent-
wicklungsplanung auf der Grundlage einer
breiten kommunalpolitischen Willensbil-
dung. Ein gutes Instrumentarium hierfür
sind zukunftsorientierte Mobilitätskonzep-
te für die Innenstädte und Ortskerne. Hier-
zu gehören unter anderem eine bewegungs-
fördernde innerstädtische Straßen-Infra-
struktur, sichere, barrierearme und komfor-
table Bewegungs- und Aufenthaltsflächen,
die Vernetzung verschiedener Verkehrsträ-
ger mit einfachen Übergängen sowie Infor-
mationen für eine individuelle situations-
gerechte Verkehrsmittelwahl im Nahbe-
reich.

Elektromobilität

Zwischen der medienwirksamen Aufmerk-
samkeit für das „Zukunftsthema Elektromo-
bilität“ und den realen Entwicklungschan-
cen und -erwartungen klafft eine enorme
Lücke. Ziel der Bundesregierung ist es, dass
bis 2020 eine Mio. Elektrofahrzeuge auf
Deutschlands Straßen fahren. Bislang hat
die Bundesregierung es im Grundsatz abge-
lehnt, die Elektromobilität mit Subventio-
nen zu unterstützen. Allein für die erfolgrei-
che Durchführung einer Marktvorberei-
tungsphase Elektromobilität würden aber
über 4 Mrd. Euro staatliche Unterstützungs-
mittel gebraucht. Die Bereitschaft privater

Autonutzer/innen, für
die neue Technologie
Geld auszugeben und
somit aus Umwelt-
schutzgründen als Pio-
nier aufzutreten, ist be-
kanntlich äußerst ge-
ring. 
Der StGB NRW vertritt
hierbei die Auffassung,
dass bei der Elektromo-
bilität der Fokus nicht al-
lein auf den Verkauf
„besserer, weil mit Elek-
tromotoren ausgestatte-
ter Autos“ beschränkt
sein darf, sondern diese
einen Einstieg in die Mo-

bilitätswende bewirken muss. Wenn bislang
Infrastruktur und menschliche Verhaltens-
weisen vorrangig auf benzinbetriebene vier-
rädrige Kraftfahrzeuge abgestellt waren,
müssen sie künftig auf die Nahmobilität ge-
rade in kleinstädtischen Räumen ausgerich-
tet sein. Der Nationale Entwicklungsplan
Elektromobilität der Bundesregierung
spricht hier zu Recht von „neuer Mobilität“.
Mit der Elektromobilität soll auch einer neu-
en Mobilitätskultur sowie einer modernen
Stadt- und Raumplanung zum Durchbruch
verholfen werden. 
Auf die Forderung des StGB NRW, dass den
Kommunen zur Ertüchtigung der Elektro-
mobilität ein rechtlicher Instrumentenkas-
ten zur Verfügung gestellt werden muss,
der unter anderem Parkprivilegien und be-
vorrechtigte Straßenspuren für Elektrofahr-
zeuge respektive emissionsfreie Fahrzeuge
umfasst, hat die Bundesregierung im Som-
mer 2014 mit dem Gesetzentwurf zu einem
„Elektromobilitätsgesetz“ reagiert.

Wege im Außenbereich

Erhaltung und Weiterentwicklung der Wege -
infrastruktur im kommunalen Außenbereich
bereitet den Kommunen zunehmend Pro-
bleme. Der StGB NRW hat sich dieser The-
matik intensiv angenommen und in zahlrei-
chen Gesprächen sowie Veranstaltungen
Hilfestellung zu kommunalen Wirtschafts-
wegekonzepten geleistet. Der so genannte
Wegeunterhaltungsverband wurde als Lö-
sungsansatz zur einvernehmlichen und
nachhaltigen Weiterentwicklung sowie Fi-
nanzierung einer solchen Infrastruktur in-
tensiv begleitet. Ein erster Verband befindet
sich zurzeit in Gründung, weitere sind in der
Aufstellung begriffen. 

Wirtschaftsförderung 

Der StGB NRW hat im Berichtszeitraum Ar-
beitshilfen für die Wirtschaftsförderung in
kreisangehörigen Städten und Gemeinden
aufgestellt. Er empfiehlt den Kommunen,
durch aktive Wirtschaftsförderung ihre Ent-
wicklungsmöglichkeiten und Chancen in ei-
nem sich verschärfenden Wettbewerb in
den Regionen zu nutzen. Passgenaue Kon-
zepte müssen dazu beitragen, bestehende
Arbeitsplätze zu sichern und neue zu schaf-
fen, eine ausgewogene Wirtschaftsstruktur
und ein gutes Wirtschaftsklima zu bewir-
ken und zudem die Finanzkraft der Kom-
mune und des Standortes insgesamt zu
stärken.FO
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WIRTSCHAFT UND VERKEHR

Die kommunalen Wirtschaftsförderungs-
einrichtungen sollen in diesem Prozess eine
steuernde Funktion übernehmen und so-
wohl mit Unternehmen und anderen Kom-
munen als auch mit den Akteuren im Bil-
dungs- und Arbeitsmarktsektor kooperie-
ren. Ziel ist, neben den Aspekten Bestands-
pflege und Bevorratung von Wirtschaftsflä-
chen Perspektiven zur Gewinnung und Bin-
dung von Fachkräften aufzuzeigen. Wesent-
licher strategischer Ansatz für ein Wirt-
schaftsförderungskonzept ist eine realisti-
sche Standortanalyse sowie das Aufzeigen
einer Entwicklungsperspektive, bei der man
sich auf die eigenen Stärken konzentriert.
Der StGB NRW erwartet in diesem Zusam-
menhang vom Land

• weiterhin eine aktive Rolle bei der Fort-
entwicklung des Arbeitsmarktes mit ei-
nem Schwerpunkt auf dem Übergang von
der Schule in die Berufswelt,

• eine kommunalbezogene Breitbandstra-
tegie durch verstärkte Beratung, Unter-
stützung bei Bündelung und Mitnutzung
vorhandener Infrastrukturen und Telekom-
munikationsleitungen sowie unbürokra-
tische Inanspruchnahme von EU-Förder-
mitteln zum Breitbandausbau,

• eine klare Ausrichtung auf Erhaltung und
Ertüchtigung der wirtschaftsorientierten

Verkehrsinfrastruktur im Bereich Straße,
Schiene und Wasserstraße,

• die Gewährleistung einer vorausschauen-
den Bevorratung für Wirtschafts- und Ge-
werbeflächen für die kreisangehörigen
Städte und Gemeinden in allen Landestei-
len im Rahmen des Landesentwicklungs-
plans.

Turnusgemäß hat der Städte- und Gemein-
debund Anfang 2014 die Federführung der
„Kommunalen Wirtschaftsförderung NRW“
übernommen, in der Wirtschaftsförderer
aus dem Bereich der kommunalen Spitzen-
verbände sowie der Verband der Wirt-
schaftsförderungsgesellschaften in NRW zu-
sammenarbeiten. Zum Vorstandsvorsitzen-
den der Kommunalen Wirtschaftsförderung
NRW wurde der Erndtebrücker Bürgermeis-
ter Karl-Ludwig Völkel ernannt. Sprecherin
des Arbeitskreises der KW NRW ist die Ge-
schäftsführerin der Wirtschaftsförderung
Paderborn Annette Förster. Die StGB NRW-
Geschäftsstelle hat für die KW NRW den
Jahreskongress „Wirtschaftsflächen der Zu-
kunft“ am 11. Juni 2014 in Moers mit mehr als
120 kommunalen Wirtschaftsförderern orga-
nisiert.

Gewerbeflächen

Das Land hat 2013 den Entwurf eines neuen
Landesentwicklungsplans (LEP) vorgelegt,
dessen restriktive Vorgaben für die Neuaus-
weisung von Gewerbeflächen Kommunen
daran hindern könnten, auf Anfragen von
Unternehmen nach Gewerbeflächen zu rea-
gieren. Durch Beschluss vom 9. April 2014

hat der StGB NRW-Ausschuss für Struktur-
politik und Verkehr konstatiert, dass die aus-
reichende und nachfragegerechte Versor-
gung mit Gewerbeflächen Grundlage einer
erfolgreichen kommunalen Wirtschaftsent-
wicklung ist. Dabei muss für die Zukunft si-
chergestellt werden, dass auch in den kreis-
angehörigen Städten und Gemeinden aus-
reichend Gewerbeflächen vorhanden sind
und entwickelt werden können.

Schnelles Internet

Leistungsfähige Breitband-Netze gehören
zur Basisinfrastruktur des 21. Jahrhunderts.
Herkömmliche Kupfer- und Koaxialnetze so-
wie mobile Datenübertragung werden ei-
nem solchen Bedarf nicht gerecht. Vielmehr
ist ein Ausbau von Glasfasernetzen erfor-
derlich, die bis in die Häuser führen. Die Kos-
ten eines bundesweiten Glasfaserausbaus
werden auf rund 80 Mrd. Euro geschätzt. 
Dem steht derzeit eine geringe Bereitschaft
der Endkunden in Deutschland gegenüber,
sich diese Dienste etwas kosten zu lassen. In
anderen Staaten wird deutlich mehr für ei-
nen Internet-Anschluss gezahlt. Daher setzt
sich der StGB NRW dafür ein, den Glasfa-
serausbau in Deutschland bedarfsgerecht
zu betreiben. Einen Schwerpunkt der Bera-
tungstätigkeit der StGB NRW-Geschäftsstel-
le bildeten 2013 die Vertragsverhandlungen
mit dem Unternehmen „Glasfaser Deutsch-
land“, Tochter eines holländischen Unter-
nehmens. Dieses will in zahlreichen Kom-
munen entlang der Grenze zu den Nieder-
landen bei verbindlichen Zusagen der Be-
völkerung flächendeckend Glasfaserkabel
verlegen. 
Der Fokus der Breitbandstrategie der NRW-
Landesregierung liegt im Ausbau von Glas-
fasernetzen der nächsten Generation (NGA).
Beim „Runden Tisch Breitband“ haben sich
das Land und hochrangige Vertreter aus Te-
lekommunikationswirtschaft, öffentlicher
Verwaltung und den Kommunalen Spitzen-
verbänden auf einen Maßnahmenplan zum
beschleunigten Ausbau der Breitbandinfra-
struktur in Nordrhein-Westfalen verstän-
digt. Dieser sieht unter anderem die Erwei-
terung des BreitbandConsulting NRW so-
wie die Einrichtung von Breitbandverant-
wortlichen auf Ebene der kreisfreien Städte
und Kreise vor.
Insbesondere aufgrund des Drängens der
Kommunalen Spitzenverbände hat das Land
die Fördermöglichkeiten für einen Breit-
bandausbau neu überdacht. Das Land lehnt
es zwar nach wie vor ab, eigene Mittel be-
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reitzustellen. Es setzt sich aber dafür ein,
dass die EU-Kommission zusätzliche Förder-
möglichkeiten aus dem EFRE-Programm er-
öffnet. An Standorten, wo mittelständische
Unternehmen durch unzureichende Breit-
bandanschlüsse behindert werden, sollen
aus dem EFRE-Programm Fördermittel ein-
gesetzt werden können. Darüber hinaus
wird weiterhin der Ausbau in Gewerbege-
bieten durch das Regionale Wirtschaftsför-
derungsprogramm des Landes und in länd-
lichen Regionen aus dem Programm
ELER/GAK unterstützt. 

Konversion

Gerade in strukturschwachen Gebieten sind
die Streitkräfte ein wichtiger Arbeitgeber
und Wirtschaftsfaktor. Die anstehende
Schließung oder drastische Verkleinerung
von Standorten ist deshalb für diese Kom-
munen ein herber Verlust und wirkt sich di-
rekt auf die öffentlichen Haushalte sowie die
Entwicklungsmöglichkeiten vor Ort aus. Der
StGB NRW hat deutlich gemacht, dass die
Konversion militärischer Liegenschaften
nicht alleinige Aufgabe der Kommunen ist.
Bund und Land stehen vielmehr struktur-

politisch in der Pflicht, die Garnisonskommu-
nen bei der Bewältigung der Truppenredu-
zierungen zu unterstützen und die Arbeit
regionaler Konversionskonferenzen aktiv zu
begleiten. Regionalpolitischen Belangen ist
sowohl bei der Umsetzung von Bundes-
wehrreform und alliiertem Truppenabzug
als auch bei zukünftigen Entscheidungen
zu Behördenstandorten von Bund und Land
Gewicht zu verschaffen.
Die kommunalen Spitzenverbände haben
gemeinsam das Land aufgerufen, Initiati-

11. März 2013
StGB NRW-Präsident Bürger-
meister Roland Schäfer
(rechts) bei der Unterzeich-
nung der Vereinbarung zur
Einrichtung der Clearingstelle
Mittelstand neben Landrat
Thomas Hendele (LKT NRW,
2.v.re.) und Oberbürgermeis-
ter Peter Jung (Städtetag
NRW, li.)

ven der Kommunen zur Bewältigung der
Konversion organisatorisch und - wo mög-
lich - mit entsprechenden Förderprogram-
men finanziell zu unterstützen. Derzeit wird
eine Rahmenvereinbarung zwischen den
kommunalen Spitzenverbänden, dem Land
Nordrhein-Westfalen und der Bundesan-
stalt für Immobilienaufgaben (BImA) erar-
beitet, um Liegenschaften, die auf Dauer
entbehrlich sind, in partnerschaftlicher Zu-
sammenarbeit rasch einer zivilen Anschluss-
nutzung zuzuführen. ●
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SEITEN

PRINT

 

 

  

 

   

 

  

   

  

 

  

 

   

 

  

   

  

 

  

 

   

 

  

   

  

 

  

 

   

 

  

   

  

 

  

 

   

 

  

   

  

 

  

 

   

 

  

   

  

 

  

 

   

 

  

   

  

 

  

 

   

 

  

   

  

 

  

 

   

 

  

   

  

 

  

 

   

 

  

   

  

 

  

 

   

 

  

   

  

 

  

 

   

 

  

   

  

 

  

 

   

 

  

   

  

 

  

 

   

 

  

   

  

 

  

 

   

 

  

   

  

 

  

 

   

 

  

   

  

 

  

 

   

 

  

   

  

 

  

 

   

 

  

   

  

 

  

 

   

 

  

   

  

 

  

 

   

 

  

   

  

 

  

 

   

 

  

   

  

 

  

 

   

 

  

   

  

 

  

 

   

 

  

   

  

 

  

 

   

 

  

   

 

FO
TO

: R
AL

PH
 S

O
N

D
ER

M
AN

N
 / 

St
K 

N
RW



30 STÄDTE- UND GEMEINDERAT 11/2014

Feuerwehrbeschaffungskartell 

nfang 2011 deckte das Bundeskartell-
amt das so genannte Feuerwehrbe-

schaffungskartell auf. Danach haben die vier
Firmen Albert Ziegler, Rosenbauer, Iveco Ma-
girus ( jetzt: Magirus GmbH) sowie Schling-
mann von Oktober 1998 bis Mai 2009 bei
kommunalen Ausschreibungen von Feuer-
wehrlöschfahrzeugen mit mehr als 7,5 Ton-
nen ein Preis- und Quotenkartell zulasten
der Kommunen praktiziert. Daneben haben
die beiden Unternehmen Iveco Magirus und
Metz Aerials (Rosenbauer AG) nach den
Feststellungen des Bundeskartellamts auch
Preisabsprachen bei kommunalen Beschaf-
fungen von Drehleiterfahrzeugen vorge-
nommen. Dieser Kartellzeitraum erstreckte
sich über die Jahre 1998 bis 2007. 
Aufgrund des Kartells bestand in beiden Fäl-
len die Möglichkeit überhöhter Beschaf-
fungspreise zulasten geschädigter Kommu-
nen. Zur Vermeidung kostenintensiver und
langwieriger Gerichtsverfahren haben die
kommunalen Spitzenverbände noch 2011
auf Initiative des DStGB und insbesondere

mit Unterstützung des Städte- und Gemein-
debundes NRW Verhandlungen mit den Un-
ternehmen über einen außergerichtlichen
Schadensausgleich aufgenommen. Ziel war
es, die Ansprüche der Vielzahl von potenziell
geschädigten Kommunen in einem einheit-
lichen Verfahren zu bündeln. 
In Absprache mit an dem Kartell beteiligten
Unternehmen hat das Hamburger Büro Prof.
Dr. Lademann auf Basis einer Onlinebefra-
gung bei 1.125 Kommunen über 1.800 Be-
schaffungsvorgänge mit über 5.000 Ange-
boten im fraglichen Zeitraum untersucht.
Danach wurden für die Zeit vom 01.01.2000
bis 23.06.2004 kartellbedingte Mehrpreise
bei kommunalen Beschaffungen festge-
stellt. Die Gutachterergebnisse und die kar-
tellbedingten Preiserhöhungen hatten ein
Regulierungsverfahren zum Schadensaus-
gleich zugunsten der Kommunen zur Folge.
Dieses wurde beim „Löschfahrzeugkartell“
Ende März 2014 mit folgenden Ergebnissen
abgeschlossen:

• Die Unternehmen zahlen bis zu 6,738 Mil-
lionen Euro in den Regulierungsfonds, da-

Planen und Bauen

A

von Magirus 48 Prozent, Rosenbauer 30
Prozent und Schlingmann 22 Prozent.

• 1.579 Kommunen haben in der Folge Regu-
lierungsanträge gestellt. 

• Von den Städten und Gemeinden wurde
die Kompensation für 2.596 Löschfahrzeu-
ge beantragt ausgezahlt. Zuvor hatte auf
Initiative des Städte- und Gemeindebun-
des NRW das Ministerium für Inneres und
Kommunales NRW aus haushaltsrechtli-
chen Gründen keine Einwände gegen die-
se Vergleichsregelungen erhoben. Kom-
munalministerien anderer Länder schlos-
sen sich dieser Wertung an. 

• Davon wurden 2.299 Fahrzeuge positiv be-
schieden und waren auszahlungsfähig (88,6
Prozent). Von diesen Fahrzeugen entfallen
wiederum 805 bzw. 35 Prozent auf Fahrzeu-
ge des Herstellers Ziegler. Die Entschädi-
gung pro Fahrzeug liegt, abhängig vom
Fahrzeugtyp, zwischen 1.620 und 2.200 Euro. 

• Es wurde die Rücknahme aller anhängigen
Gerichtsverfahren bei den teilnehmenden
Kommunen erreicht. Folge ist eine ganz
überwiegend einvernehmliche und außer-
gerichtliche Beendigung dieses komple-
xen Verfahrens. 

Das „Drehleiterkartell“ war Gegenstand ei-
nes eigenständigen Verfahrens vor dem
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GESCHÄFTSBERICHT 2012-2014

Bundeskartellamt. Hier waren allein die
beiden Unternehmen Magirus GmbH und
Metz Aerials GmbH & Co.KG als Kartellan-
ten beteiligt. Auch beim Drehleiterkartell
haben die kommunalen Spitzenverbände
mit diesen Unternehmen eine Einigung zur
außergerichtlichen Schadensregulierung
erzielt. Das Regulierungsverfahren zum
„Drehleiterkartell“ weist nach der erfolgten
Abwicklung folgenden Stand auf: 

• Es wurden bis zum 30.06.2014 insgesamt
356 Anträge von Kommunen eingereicht.

• Es wurde Kompensation für 436 Drehlei-
terfahrzeuge beantragt. 

• Insgesamt wurde bisher ein Kompensati-
onsbetrag von 5.451.500 Euro genehmigt,
der mit 3.400.000 Euro auf Metz und mit
2.051.500 Euro auf Magirus entfällt. 

• Im Falle berechtigter kommunaler Anträ-
ge werden - je nach Fahrzeugkategorie -
den Städten und Gemeinden beim „Dreh-
leiterkartell“ Kompensationsbeträge in
Höhe von 10.500 Euro bis zu 16.000 Euro
pro Fahrzeug ausgereicht. Die Auszahlung
ist Anfang Juli 2014 erfolgt.

Die Kommunen haben sowohl beim Lösch-
fahrzeugkartell als auch beim Drehleiter-
kartell von der Möglichkeit eines Schadens-
ausgleichs aus dem von den Kartellanten fi-
nanzierten Ausgleichsfonds in hoher Zahl
Gebrauch gemacht. Auch wurde der Kreis
der Anbieter durch diese Regelungen nicht
nachteilig zulasten der Städte und Gemein-
den verändert. Die StGB NRW-Geschäfts-
stelle hat in den über drei Jahre dauernden
Verhandlungen stets mitgewirkt und die
Mitgliedskommunen fortlaufend über den

schadensersatzrechtlichen und den verga-
berechtlichen Stand des Verfahrens unter-
richtet. 

Landesentwicklungsplan

Die Landesregierung hat am 25.06.2013 den
Entwurf eines neuen Landesentwicklungs-
plans (LEP) gebilligt und beschlossen, das
Beteiligungsverfahren einzuleiten. Der vor-
liegende Entwurf für den neuen LEP soll den
seit 1995 gültigen Landesentwicklungsplan
(LEP NRW ‘95), den Landesentwicklungsplan
IV „Schutz vor Fluglärm“ und das am
31.12.2011 ausgelaufene Landesentwick-
lungsprogramm (LEPro) ersetzen. Mit dem
neuen LEP werden alle raumordnerischen
Ziele und Grundsätze in einem Instrument
gebündelt. 
Der LEP enthält Vorgaben für alle räumli-
chen Planungen und Maßnahmen, wie sie
in Regionalplänen, Bauleitplänen, Land-
schaftsplänen und anderen Fachplänen
festgesetzt werden. Er hat die unterschied-
lichen Anforderungen an den Raum aufei-
nander abzustimmen und auftretende Kon-
flikte auszugleichen. 
Die vorgezogenen Regelungen zum groß-
flächigen Einzelhandel (LEP - sachlicher Teil-
plan großflächiger Einzelhandel) werden in
den neuen LEP integriert. Der LEP-Entwurf
enthält 125 Ziele und Grundsätze der Raum-
ordnung, darunter auch neue Zielsetzun-
gen unter anderem zur flächensparenden
Siedlungsentwicklung und zur Umstellung
der Energieversorgung auf Erneuerbare
Energien. Die StGB NRW-Geschäftsstelle
hatte mehrfach über den Entwurf infor-
miert und den Städten und Gemeinden ei-

ne Bewertung des Präsidiums zukommen
lassen. Diese war zuvor mit dem Städtetag
NRW sowie dem Landkreistag NRW abge-
stimmt. 
Etliche Ziele und Grundsätze in dem Ent-
wurf sind kritisch und letztendlich abzuleh-
nen. So schränken beispielsweise die Festle-
gungen für den Siedlungsraum (Abschnitt
6) die Entwicklungschancen der Kommu-
nen unangemessen ein. Daher fordern die
kommunalen Spitzenverbände, dass die
entsprechenden Grundsätze und Ziele der
Raumordnung dahingehend geändert wer-
den, dass eine nachhaltige Entwicklung von
Siedlungs- und Verkehrsflächen möglich ist
und die Kommunen die Verantwortung für
die Entwicklung ihrer Gemeinde im Rah-
men ihrer kommunalen Planungshoheit
wahrnehmen können. Die Vorgabe des 5-
ha-Ziels als raumordnerische Festlegung
lehnt der StGB NRW ab. 

Siedlungsflächen-Monitoring

Nach § 4 Abs. 4 Landesplanungsgesetz ob-
liegt den Regionalplanungsbehörden die
Raumbeobachtung im jeweiligen Pla-
nungsgebiet und die Überwachung nach §
9 Absatz 4 Raumordnungsgesetz (Monito-
ring). Sie führen in Zusammenarbeit mit
den Gemeinden insbesondere ein Sied-
lungsflächenmonitoring durch. Die Landes-
planungsbehörde beabsichtigt insoweit,
einheitliche Vorgaben für alle Regionalpla-
nungsbehörden zu treffen. Sie hatte den
kommunalen Spitzenverbänden den Ent-
wurf eines Kriterienkatalogs zum Sied-
lungsflächenmonitoring vorgelegt. Dazu
hat die Arbeitsgemeinschaft der kommu-

ngesichts steigender Ener-
giepreise stellen sich immer

mehr Hausbesitzende die Frage,
ob sie ihr Dach für die Energieer-
zeugung nutzen können. Die
Stadt Willich bietet ihren
Bürger/innen nun in Zusammen-
arbeit mit den Stadtwerken und
der Volksbank Mönchengladbach
unter der Internetadresse
www.solare-stadt.de/willich ein
Solarpotenzialkataster an. Durch
Eingabe der Anschrift erfahren
Hauseigen tü mer/innen, ob ihr
Gebäude für eine Photovoltaik-

oder eine Solarthermie-Anlage
oder für eine Kombination aus
beidem „gut geeignet“, „geeig-
net“ oder „nicht geeignet“ ist.
Zusätzlich erhalten Nutzer/innen
Hinweise zu Planung und Bau ei-
ner Solaranlage sowie Links auf
weiterführende Internetseiten.
Erstellt wurde das Kataster von
dem Dortmunder Unternehmen
tetraeder.solar. Dieses verwendet
Laserscandaten, welche das Land
NRW im Jahr 2011 bei dem
jüngsten Überflug über das Willi-
cher Stadtgebiet erhoben hat.

SOLARPOTENZIALKATASTER FÜR DIE STADT WILLICH

A
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nalen Spitzenverbände mit Schreiben vom
5. Juni 2013 ablehnend Stellung genom-
men. Sie basiert auf dem Beschluss des
Ausschusses für Städtebau, Bauwesen und
Landesplanung vom 29. April 2013. Wesent-
liche Inhalte des Entwurfs sind Untergren-
zen von Wohn- und Gewerbereserven, die
Erhebung von betriebsgebundenen Gewer-
bereserven und die Ermittlung von Brach-
flächen. 
Als Untergrenze für die Erhebung von
Wohn- bzw. Gewerbereserven sieht der Ent-
wurf eine Fläche von 0,2 ha vor. Die kommu-
nalen Spitzenverbände sehen in dieser
Kleinteiligkeit die Zuständigkeit der Regio-
nalplanung und damit der Landesplanung
nicht als gegeben an. Nach Ansicht der kom-
munalen Spitzenverbände ist die Unter-
grenze auf mindestens 0,5 ha zu erhöhen.
Die kommunalen Spitzenverbände haben
dem Land die Zusammenarbeit angeboten.
Gleichwohl führt die Landesregierung der-
zeit die Abfrage durch. Insbesondere bei der
0,2 ha-Regelung hat es keine Einigung ge-
geben. 

Flächenpool

Ziel des Flächenpools ist es, neue Nutzungs-
perspektiven für vorgenutzte Flächen zu
entwickeln und diese umzusetzen. Die in der
Pilotphase erzielten Aktivierungserfolge be-
legen die große Bereitschaft von Eigentü-
mern und Kommunen zu diesem Mobilisie-
rungsprozess, der eine vertragliche Bindung
der beteiligten Akteure und eine Finanzie-
rungsbeteiligung erfordert. Im Zuge der Be-
ratung des am 18.12.2013 beschlossenen Lan-
deshaushaltes 2014 hat der Landtag die For-
derung des StGB NRW aufgegriffen und den
Flächenpool NRW - anders als ursprünglich
im Haushaltsplanentwurf vorgesehen - mit
einem eigenen Haushaltsansatz in Höhe
von 1,8 Mio. Euro ausgestattet. Damit war
die Aufnahme des Regelbetriebs im Frühjahr
dieses Jahres für dieses innovative Instru-
ment der Flächenentwicklung gesichert. Um
nach einem erfolgreichen Start einen dauer-
haften Betrieb zu gewährleisten, ist auch im
Haushaltsgesetz 2015 eine entsprechende
Ausgabeermächtigung erforderlich.

Immobilien- und 
Standortgemeinschaften

Der Landtag hat im Juni 2014 die Änderung
des Gesetzes über Immobilien- und Stand-
ortgemeinschaften (ISGG NRW) beschlos-
sen. Mit dem Gesetz wird der Anwendungs-

für alle Vergaben im Sinne des § 99 GWB.
Damit sind Bauaufträge, Dienstleistungs-
aufträge und Lieferaufträge von dem Ge-
setz erfasst. Zudem wird dieses Gesetz aus-
drücklich für öffentliche Aufträge im Be-
reich des Öffentlichen Personennahver-
kehrs - ÖPNV im Sinne des VO (EG)
1370/2007 und so genannter freigestellter
Schülerverkehre für anwendbar erklärt. Ei-
ne Differenzierung nach den so genannten
EU-Vergabeschwellen findet nicht statt.
Vielmehr finden sich äußerst unterschiedli-
che Schwellenwerte - teilweise ab einem
Cent Auftragsvolumen. 
Der persönliche Anwendungsbereich des
Gesetzes gilt gemäß § 2 Abs. 4 TVgG NRW
für öffentliche Auftraggeber im Land Nord-
rhein-Westfalen gemäß § 98 GWB. Das Ge-
setz enthält Tariftreue- und Entgeltregelun-
gen. Arbeitnehmer, welche für ihren Arbeit-
geber einen öffentlichen Auftrag ausfüh-
ren, erhalten danach mindestens ein Stun-
denentgelt in Höhe von 8,62 Euro. Selbstver-
ständlich gilt dieser Betrag nicht, wenn ih-
nen rechtlich höhere Arbeitsentgelte zuste-
hen. Besonderheiten gelten für den Bereich
des öffentlichen Personenverkehrs. Maß-
geblich ist hier ein bestimmter Tarifvertrag,
dessen Beträge über dem genannten Betrag
liegen. 
Ferner haben öffentliche Auftraggeber nach
§ 17 TVgG NRW umfänglich Kriterien des
Umweltschutzes und des Klimaschutzes bei
der Vergabe öffentlicher Aufträge zu beach-
ten. Des Weiteren haben sie sich bei der Ver-
gabe öffentlicher Aufträge von den Auftrag-
nehmern zusichern zu lassen, dass diese nur
Waren in ihren Aufträgen verwenden, die
nicht unter Verstoß gegen die ILO-Kernar-
beitsnorm (International-Labour-Organisa-
tion) hergestellt worden sind. Schließlich
sollen öffentliche Aufträge nur noch an Un-
ternehmen vergeben werden, die sich ver-
pflichten, Maßnahmen zur Frauenförderung
oder zur Förderung der Vereinbarkeit von Fa-
milie und Beruf in ihrem Unternehmen um-
zusetzen (vgl. § 19 TVgG NRW). Zu diesen
Rechtsnormen kommt ein Leitfaden des Lan-
des zum Umgang mit dem Gesetz hinzu.
Schließlich hat die StGB NRW-Geschäftsstel-
le zu diesem Gesetz Seminare angeboten.
Für die kommunale Seite von Bedeutung ist,
dass der Gesetzgeber die Konnexitätsrele-
vanz des Gesetzes anerkannt hat und das
für Wirtschaft zuständige Ministerium
nach § 21 Abs. 4 Nr. 5 TVgG NRW eine Rechts-
verordnung zum Ausgleich der durch dieses
Gesetz auferlegten Verpflichtungen zu er-
lassen hat. Vor diesem Hintergrund ist es

bereich für Immobilien- und Standortge-
meinschaften in NRW, der bislang auf die
Bereiche der Innenstädte und der Stadtteil-
zentren begrenzt war, auf Wohnquartiere,
Gewerbezentren sowie sonstige für die
städtebauliche Entwicklung bedeutsame
Bereiche erweitert (§ 1 Abs. 1 ISGG - Gesetz
über Immobilien- und Standortgemein-
schaften). Hierdurch ist die Gebietskulisse
des § 171 f BauGB vollständig in das ISGG
NRW übernommen worden. Ferner wurde
das Verhinderungsquorum zur Bildung ei-
ner Immobilien- und Standortgemeinschaft
von einem Viertel auf ein Drittel erhöht. Der
StGB NRW hatte diese Änderungen seit Ein-
führung des Gesetzes gefordert und dem-
entsprechend diese Änderung begrüßt.

Tariftreue- und Vergabegesetz 

Am 01.05.2012 ist das Gesetz über die Siche-
rung von Tariftreue- und Sozialstandards
sowie fairen Wettbewerb bei der Vergabe
öffentlicher Aufträge (Tariftreue- und Ver-
gabegesetz Nordrhein-Westfalen - TVgG
NRW) in Kraft getreten. Es gilt grundsätzlich

LEBENSWERTE 
STADT ARNSBERG
rnsberg ist unter den fünf Preisträgern des
Wettbewerbs „Lebenswerte Stadt“ der

Deutschen Umwelthilfe und der Stiftung „Leben-
dige Stadt“. Die Stadt erhielt die Auszeichnung für
die Renaturierung der Ruhr (Foto). Wie es in der
Begründung hieß, hat Arnsberg nicht nur den
ökologischen Zustand und den Hochwasserschutz
deutlich verbessert, sondern auch den Bürgerin-
nen und Bürgern ein innerstädtisches Naherho-
lungsgebiet zurückgegeben. Bürgermeister Hans-
Josef Vogel dankte allen Akteuren: „Es ist ein 
natürlicher Park entstanden, der die großen Stadt-
teile miteinander verbindet.“ 
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mehr als erstaunlich, dass die Landesregie-
rung eine Konnexitätsrelevanz dieses Ge-
setzes dem Grunde nach nicht anerkennen
will. Aus Fristgründen war es zur Wahrung
von kommunalen Rechten daher nötig, dass
gegen die beiden Rechtsverordnungen
kommunale Verfassungsbeschwerde erho-
ben wurde. 
Derzeit sind die Verfahren zum Ruhen ge-
bracht, da ein Gutachter diese Kosten zu-
nächst ermitteln soll. Zeitgleich wird das
Gesetz evaluiert. Die Ergebnisse sollen
Grundlage einer Gesetzesnovelle sein. Da-
mit ist in der zweiten Jahreshälfte 2015 zu
rechnen. Es bleibt zu hoffen, dass dann der
Landtag den von den kommunalen Spitzen-
verbänden gerügten unverhältnismäßigen
bürokratischen Aufwand erkennt.

Kappungsgrenzenverordnung

Am 01. Juni 2014 ist die „Verordnung zur Be-
stimmung der Gebiete mit Absenkung der
Kappungsgrenze“ (Kappungsgrenzenver-
ordnung) in Kraft getreten. Nach dieser Ver-
ordnung wird die Kappungsgrenze bei der
Anpassung von bestehenden Mietverträ-
gen an die ortsübliche Vergleichsmiete auf
15 Prozent festgelegt. Die Landesregierung
nutzt damit die Verordnungsermächtigung,
die ihr durch § 558 Absatz 3 BGB eingeräumt
ist. Die Kappungsgrenzenverordnung senkt
die im BGB definierte Obergrenze für Miet-
erhöhungen in bestehenden Mietverhält-
nissen von 20 Prozent auf 15 Prozent inner-
halb von drei Jahren. 
Die neue Verordnung greift bei laufenden
Mietverträgen. Es handelt sich um eine zivil-
rechtliche Regelung, bei der die Mieter prü-
fen können, ob der Vermieter die gesetzli-
chen Vorgaben einhält. Sie gilt für 59 Städ-
te und Gemeinden in NRW mit angespann-
ten Wohnungsmärkten, in denen laut eines
Gutachtens der Beratungsfirma F+B Ham-

burg im Auftrag des MBWSV die ausrei-
chende Wohnungsversorgung der Bevölke-
rung gefährdet ist. Die kommunalen Spit-
zenverbände und die wohnungswirtschaft-
lichen Verbände hatten gefordert, die Ge-
bietskulisse der 59 Gemeinden einer Detail-
untersuchung zu unterziehen, um Kriterien
für eine weitere Untersuchung dieser Kom-
munen zu entwickeln.

Wohnungsaufsichtsgesetz

Am 30.04.2014 ist das „Gesetz zur Neurege-
lung des Wohnungsaufsichtsrechts und ei-
ner wohnraumrechtlichen Vorschrift“
(Wohnungsaufsichtsgesetz) in Kraft getre-
ten. Es greift die Ergebnisse aus dem Ab-
schlussbericht der Enquete-Kommission
„Wohnungswirtschaftlicher Wandel und
neue Finanzinvestoren in NRW“ sowie An-
regungen aus der kommunalen Praxis auf
und führt den Grundgedanken der Woh-
nungsaufsicht als Gesetz der Daseinsvor-
sorge mit ordnungsrechtlichen Elementen
fort. Vor diesem Hintergrund ist es positiv
zu bewerten, dass die Aufgaben des Geset-
zes auf Anregung des StGB NRW weiterhin
als Selbstverwaltungsangelegenheit von
den Gemeinden wahrgenommen werden
sollen. 
Spektakuläre Fälle insbesondere in Groß-
städten haben verdeutlicht, dass die Instru-
mente zur Beseitigung von Missständen an
Wohnraum verbessert werden müssen.
Dementsprechend sollen die Kommunen
durch das neue Gesetz bereits bei Anzei-
chen von Vernachlässigung und Verwahrlo-
sung von Wohnraum frühzeitig reagieren
können. Um bauliche, technische oder hy-
gienische Mängel bewältigen zu können,
schafft das Gesetz neue Regelungen zu den
Anforderungen an den Wohnraum und die
Pflichten der Verfügungsberechtigten. Im
Extremfall wird die Möglichkeit eröffnet, die

6. September 2012

Großes Interesse an
den Informationen
der Aussteller auf
der Begleitmesse
zum Gemeinde-
kongress

Wohnung für unbewohnbar zu erklären
oder die Räumung des Wohnraums anzu-
ordnen. Zudem sieht das Gesetz eine Rege-
lung zur Belegung und zur Mindestgröße
für menschenwürdiges Wohnen vor. 
Der Landtag hat zahlreiche Anregungen des
StGB NRW übernommen. So ist zu begrü-
ßen, dass der ursprünglich vorgesehene un-
eingeschränkte Amtsermittlungsgrundsatz
modifiziert wurde und nunmehr vorgese-
hen ist, dass im Falle eines hinreichenden
Verdachtes, dass ein Missstand an einem
Wohnraum vorliegt und bauseitig begrün-
det ist, die Kommune verlangen kann, dass
der Verfügungsberechtigte die weitere not-
wendige Sachverhaltsaufklärung durch-
führt. Durch die weiterhin eingeführte Kos-
tenregelung wir die kommunale Ebene in
Teilen entlastet.

Novelle Baugesetzbuch

Das „Gesetz zur Stärkung der Innenentwick-
lung in den Städten und Gemeinden und
weiteren Fortentwicklung des Städtebau-
rechts“ vom 11.06.2013 ist am 20.06.2013 im
Bundesgesetzblatt verkündet und in zwei
Teilen am 21.06.2013 und am 21.12.2013 in
Kraft getreten. Mit dem „Zweiten Teil“ der
BauGB-Novelle sollte - im Anschluss an den
im Juli 2011 vorgezogenen energie- und kli-
mapolitischen Teil - die Innenentwicklung
in den Kommunen gestärkt werden. 
Aufgrund zahlreicher Interventionen der
kommunalen Spitzenverbände konnten
wichtige kommunalrelevante Änderungen
im BauGB verankert werden. So wurde die
Frist für die Zurückstellung von Baugesu-
chen nach § 15 Abs. 3 BauGB verlängert und
die Ausübung des gemeindlichen Vorkaufs-
rechts nach § 27a Abs. 1 BauGB erleichtert.
Aufgrund der zunehmenden Immissionsbe-
lastungen, die von Intensivtierhaltungsan-
lagen ausgehen, hatte der StGB NRW eine
Entprivilegierung solcher Betriebe im Au-
ßenbereich gefordert und konnte durchset-
zen, dass gewerbliche Tierhaltungsanlagen
nach § 35 Abs. 5 BauGB nur noch dann privi-
legiert sind, wenn sie keiner Pflicht zur Vor-
prüfung nach dem Gesetz über die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung (UVPG) unterlie-
gen. 
Durch die Änderungen in §§ 11 Abs. 1 und 124
BauGB sind Erschließungsverträge nun-
mehr auch mit kommunalen Eigengesell-
schaften zulässig. Bei der Beseitigung von
Schrottimmobilien nach § 179 BauGB kön-
nen Eigentümer jetzt an den Kosten der
Rückbaumaßnahme beteiligt werden. ●
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gaben für alle 16 Bundesländern gesetzt
worden, die auch der Umsetzung der EU-
Richtlinie 2008/105/EG - Richtlinie über Um-
weltqualitätsstandards - dienten. 
Ziel der EU-WRRL ist es unter anderem bei
natürlichen Gewässern - Flüsse oder Bäche
- einen guten ökologischen Zustand zu errei-
chen. Auf der Grundlage eines Bewirtschaf-
tungsplans und eines Maßnahmenpro-
gramms für Nordrhein-Westfalen sind im
Jahr 2012 so genannte Umsetzungsfahrplä-
ne für konkrete Maßnahmen zur Verbesse-
rung der Gewässergüte erstellt worden.
Grundsätzlich gibt die EU-WRRL vor, bis zum
Jahr 2015 einen guten Zustand der Gewäs-
sergüte zu erreichen. Es besteht aber die
Möglichkeit, diese Frist unter bestimmten
Voraussetzungen bis zum Jahr 2027 zu ver-
längern. 
Der StGB NRW hat die Aufstellung des Be-
wirtschaftungsplanes und des Maßnah-
menprogramms 2009 bis 2015 in der vom
NRW-Umweltministerium eingesetzten AG
Maßnahmenplanung konstruktiv und kri-
tisch begleitet. Gleiches gilt für deren Fort-
schreibung 2016 bis 2021, die im Jahr 2014
angelaufen ist. Es konnte bislang erreicht
werden, dass Maßnahmen zur Verbesserung
der Gewässerstruktur - Gewässermorpholo-
gie - im Vordergrund stehen. Hierzu gehören
beispielsweise der Einbau von Fischaufstie-
gen sowie die Renaturierung begradigter
Gewässer durch den Wiedereinbau von
„Links-Rechts-Schleifen“. 
Dabei wird im Grundsatz eine „Trittstein-
Methode“ angewandt. Diese bedeutet, dass

an den Gewässern dort Maßnahmen durch-
geführt werden, wo der größte positive Ef-
fekt zur Verbesserung der Gewässergüte er-
reicht werden kann. Ziel ist es, spätestens bis
2027 die nordrhein-westfälischen Fluss- und
Bachlandschaften überall dort, wo es mög-
lich ist, wieder in einen natürlichen Zustand
zu versetzen. 
In diesem Zusammenhang wurden so ge-
nannte Wasserkörper-Steckbriefe - im Inter-
net abrufbar unter: www.flussgebiete.nrw.
de - erarbeitet. Aus diesen kann „fluss- oder
bachgenau“ entnommen werden, an wel-
chen Gewässern - Fluss oder Bach - mit Maß-
nahmen zur Verbesserung der Gewässergü-
te angesetzt werden kann. Diese Vorgehens-
weise muss auch für die Fortschreibung des
Maßnahmenprogramms und des Bewirt-
schaftungsplans 2016 bis 2021 die Grund-
Plattform bilden. Maßnahmen zur Renatu-
rierung begradigter Gewässer müssen auch
in Zukunft durch Landesmittel gefördert
werden. Ebenso kann eine Maßnahme nicht
umgesetzt werden, wenn die benötigten
Grundstücke nicht verfügbar sind, weshalb
Maßnahmen in den so genannten Umset-
zungsfahrplänen durch die Städte und Ge-
meinden grundsätzlich nur zur Kenntnis ge-
nommen werden können. 

Hochwasserschutz 

Maßnahmen zur Verbesserung der Gewäs-
serstruktur können auch dem Hochwasser-
schutz dienen und finden dann in der Bevöl-
kerung regelmäßig eine hohe Akzeptanz. So

ie Aufgaben der Städte und Gemein-
den im Bereich des Umweltschutzes

sind vielfältig. Seit Jahrzehnten sind sie ein
verlässlicher Garant für eine ordnungsge-
mäße sowie umweltgerechte Abwasserbe-
seitigung, Abfallentsorgung sowie Trinkwas-
serversorgung. 2013 und 2014 hat sich der
StGB NRW deshalb nachhaltig dafür einge-
setzt, diese ortsnahe bürgernahe Grundver-
sorgung nachhaltig zu schützen und neue
Kostenspiralen zu vermeiden, die einen An-
stieg der Gebühren - etwa Trinkwasserge-
bühr, Abwassergebühr oder Abfallgebühr -
bewirken können. Hierzu gehört auch, dass
die hoheitliche Abwasserbeseitigung und
Abfallentsorgung nicht der Umsatzsteuer
unterstellt wird, weil dies zwangsläufig ei-
nen Anstieg der Abwasser- und Abfallge-
bühren zum Nachteil der Bürgerinnen und
Bürger zur Folge hätte. 

EU-Wasserrahmenrichtlinie

Das am 01.03.2010 in Kraft getretene Was-
serhaushaltsgesetz des Bundes (WHG) be-
wirkt die Umsetzung der EU-Wasserrah-
menrichtlinie 2000/60/EG (EU-WRRL) in
deutsches Recht (§§ 27 ff., 82 ff. WHG). Mit
der Bundes-Grundwasser-Verordnung (2011)
und der Bundes-Oberflächengewässer-Ver-
ordnung (2012) sind bundesweit gültige Vor-
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GESCHÄFTSBERICHT 2012-2014

kann die Renaturierung begradigter Flüsse
und Bäche die Grundlage dafür bilden, dass
Überschwemmungsgebiete kleiner festge-
setzt werden können. Ohnehin sind bis zum
31.12.2015 auf der Grundlage der EU-Hoch-
wasserrisikomanagement-Richtlinie 2007/
60/EG so genannte Hochwasserrisiko-Ma-
nagementpläne umzusetzen. Diese sollen
dazu dienen, sich auf Hochwasser auch un-
ter dem Gesichtspunkt des Katstrophen-
schutzes optimal vorzubereiten. 
Der StGB NRW hat den Städten und Gemein-
den in letzten Jahren etwa durch Schnell-
briefe eine umfangreiche Hilfestellung zum
Thema „Hochwasserschutz“ an die Hand 
gegeben. Auch in gemeinsamen Veranstal-
tungen mit dem Umweltministerium NRW
und den zuständigen Bezirksregierungen
wurde das Thema aufbereitet. Angesichts
der verheerenden Hochwasserereignisse in
Deutschland im Jahr 2013 geht es insbeson-
dere darum, dass Grünland in festgesetzten
Überschwemmungsgebieten nicht mehr als
Bauland ausgewiesen wird, weil ein Hoch-
wasser für den betroffenen Grundstücksei-
gentümer zum wirtschaftlichen Ruin führen
kann, wenn er sein Gebäude gegen Überflu-
tungsschäden nicht versichern kann. 
Ebenso wichtig ist es, eine vorhandene Be-
bauung in einem festgesetzten Über-
schwemmungsgebiet durch Maßnahmen
des Hochwasserschutzes vor Schäden zu
bewahren. Der StGB NRW hat mit entspre-
chenden Vorschlägen beständig gegenüber
dem Land NRW eingefordert, dass die Um-
lage von Kosten für Hochwasserschutz-
maßnahmen im Landeswassergesetz NRW
neu geregelt werden müssen, weil die der-
zeitigen Regelungen nicht praxistauglich
sind. 

Abwasserbeseitigung

Im Zusammenhang mit der Umsetzung der
EU-Wasserrahmenrichtlinie sind in NRW
auch in der Abwasserbeseitigung Maßnah-
men vorgesehen. Hierzu gehört beispiels-
weise die Herausnahme so genannten
Fremdwassers - insbesondere Grund- und
Drainagewasser - aus dem öffentlichen Ka-
nalnetz, weil dieses die Reinigungsleistung
der Kläranlage beeinträchtigen kann. Auch
die Reinigung verschmutzten Nieder-
schlagswassers aus öffentlichen Kanälen
vor Einleitung in einen Fluss - etwa durch
Bau von Regenklärbecken oder Bodenfiltern
- soll die Gewässergüte verbessern. Seit dem
Jahr 2012 verfolgt das NRW-Umweltministe-
rium darüber hinaus das Ziel, im Bereich der

Abwasserreinigung mit einer Ertüchtigung
von Kläranlagen durch eine weitere, 4. Rei-
nigungsstufe - beispielsweise mit granulier-
ter Aktivkohle - so genannte Mikroschad-
stoffe wie etwa Arzneimittel-Rückstände
herauszufiltern. 
Derartige Maßnahmen wirken sich naturge-
mäß auf die Höhe der Schmutzwasser- und
Regenwassergebühr aus, weshalb der StGB
NRW nachdrücklich unter dem Gesichts-
punkt der Kosten- und Gebührenneutrali-
tät Augenmaß bei solchen Maßnahmen ein-
gefordert hat. Wichtig ist es, zunächst in Pi-
lotprojekten effektive und zugleich kosten-
günstige Maßnahmen zu finden. Zum The-
ma „Mikroschadstoffe“ wurde 2014 das 
Memorandum „Spurenstoffe/Mikroschad-
stoffe“ neu aufgelegt. Dieses fordert unter
 anderem eine intensive Aufklärung der 
Bürger/innen sowie Maßnahmen an der
Quelle der Entstehung der Mikroschadstof-
fe, damit nicht immer nur „end of the pipe“-
Maßnahmen realisiert werden. 
Seit der Föderalismusreform im Jahr 2006
gibt der Bund durch das Wasserhaushaltsge-
setz (WHG) und die Bundes-Oberflächen-
gewässerverordnung bundeseinheitlich für
alle 16 Bundesländer vor, bei welchen Stof-
fen durch Abwasserreinigung ein Eintrag in
Gewässer zu vermeiden ist. Seit 2013 möch-

te das Land NRW zusätzlich im Bundesrecht
nicht geregelte Stoffe aus den Gewässern
fernhalten und begründet dies mit dem wei-
ten wasserwirtschaftlichen Ermessen der
Wasserbehörden in NRW. Im März 2014 ha-
ben deshalb die sondergesetzlichen Was-
serverbände und der StGB NRW ein Rechts-
gutachten - das so genannte Durner-Gut-
achten - vorgelegt, wonach das Land NRW
nicht berechtigt ist, die Anforderungen des
Bundes zu verschärfen. Der StGB NRW hat
den Städten und Gemeinden empfohlen,
die vorstehende Rechtsfrage notfalls ge-
richtlich klären zu lassen, wenn sie diese
Maßnahmen, die über Bundesrecht hinaus-
gehen, nicht umsetzen wollen. 
2013 wurde der § 61 a Landeswassergesetz
(LWG NRW) - Dichtheitsprüfung bei privaten
Abwasserleitungen - gestrichen. Gleichzeitig
wurde unter konstruktiver Mitwirkung des
StGB NRW mit einer am 09.11.2013 in Kraft
getretenen Selbstüberwachungsverordnung
für öffentliche und private Abwasserleitun-
gen (SüwVO Abw NRW 2013) die Pflicht zur
Zustands- und Funktionsprüfung neu gere-
gelt (§ 53 Abs. 1 e und § 61 LWG NRW). Seit
dem 09.11.2013 besteht lediglich für private
Abwasserleitungen auf Grundstücken in
Wasserschutzgebieten sowie für Abwasser
mit besonderem Gefährdungspotenzial die

er Präsident des Städte- und Gemeinde-
bundes NRW, Bürgermeister Roland

Schäfer (Foto 3. v. re.), besuchte im Juli 2014
die Landesgartenschau in Zülpich. Dort pflanz-
te er im Beisein von Zülpichs Bürgermeister
Albert Bergmann (4. v. re.), dem 1. Beigeord-
neten Ulf Hürtgen (2. v. re.), den Vorstandsmit-
gliedern des Verbandes Garten-, Landschafts-

D
PRÄSIDENT AUF DER LANDESGARTENSCHAU

und Sportplatzbau Nordrhein-Westfalen (VGL
NRW) Benjamin Küsters (li.), Heinrich Sper-
ling (2. v. li.) und Christoph Hartmann (3. v.
li.), dem VGL NRW-Geschäftsführer Dr. Karl
Schürmann (re.) sowie dem Beigeordneten für
Umwelt des StGB NRW Rudolf Graaff (4. v. li.)
einen Spitzahorn. Zudem sprachen Schäfer und
Graaff mit den Vertretern des VGL NRW über 

die Landesgarten-
schauen 2020 und
2023, für deren
Ausrichtung sich
der StGB NRW ein-
setzt. Erörtert wur-
de auch eine ge-
meinsame Fachta-
gung 2015 zu den
Themen „Grüne
Stadt Nordrhein-
Westfalen“ sowie
„Verbesserung des
Klimas durch Stadt-
begrünung“.FO
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Gewerbliche Abfallsammler müssen ihre
Sammeltätigkeit spätestens drei Monate
vor Beginn bei der zuständigen Behörde an-
zeigen (§ 18 KrWG). Sie müssen darlegen,
was sie mit den gesammelten Abfällen tun
- Verwertungsweg, Verwertungserfolg und
Ähnliches. Die zuständige Behörde kann ei-
ne gewerbliche Sammlung untersagen,
wenn der gewerbliche Sammler unzuver-
lässig ist. Dies ist auf der Grundlage der in-
zwischen ergangenen Rechtsprechung des
Oberverwaltungsgerichts NRW etwa dann
der Fall, wenn gewerbliche Sammler ohne
straßenrechtliche Sondernutzungserlaub-
nis Sammelcontainer auf öffentlichen Flä-
chen aufstellen. 
Der StGB NRW hat im laufenden Verfahren
zur Neuaufstellung des landeseinheitlichen
Abfallwirtschaftsplans gefordert, dass die
ab dem 01.01.2015 in § 11 Abs. 1 KrWG vorge-
sehene flächendeckende getrennte Bioab-
fallerfassung mit Augenmaß optimiert wird.
In Nordrhein-Westfalen haben seit der Mög-
lichkeit der Querfinanzierung der Biotonne
über die Abfallgebühr bezogen auf das Rest-
müllgefäß - seit 01.01.1999 in § 9 Abs. 2 Satz
5 LAbfG NRW geregelt - bereits 363 von 396
Städten und Gemeinden eine Biotonne ein-
geführt. Weitere Städte und Gemeinden ha-
ben sich auf den Weg gemacht, die Bioton-
ne einzuführen. Dabei erfolgt auch in den
Städten und Gemeinden ohne Biotonne be-
reits heute regelmäßig eine getrennte Bio-
abfallerfassung - etwa durch Abgabe am
kommunalen Wertstoffhof. 
Seit dem Jahr 1999 hat es in NRW kaum ver-
waltungsgerichtliche Klagen bezogen auf
die Biotonne gegeben. Diese gute Akzep-
tanz darf nicht durch überzogene Anforde-
rungen an die zu erfassenden Mengen ge-
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Pflicht, bis zu einer bestimmten Frist -
31.12.2015 respektive 31.12.2020 - eine Prü-
fung durchzuführen. Im Übrigen muss die
Stadt oder Gemeinde selbst entscheiden,
ob sie eine Satzung mit Fristen erlässt. 
Der StGB NRW hat im November 2013 vier
neue Mustersatzungen als Hilfestellung he-
rausgegeben. In drei Veranstaltungen im
Dezember 2013 sowie im Januar/Februar
2014 wurden über 390 Teilnehmern aus
Städten und Gemeinden die Neuregelun-
gen dargestellt. Aus den Veranstaltungen
wurden zahlreiche Fragen aufgenommen.
Die Fragen wurden in einem Fragen- und
Antwortkatalog den Städten und Gemein-
den im Juni 2014 zur Verfügung gestellt. Die
Antworten wurden mit dem Umweltminis-
terium NRW textlich abgestimmt. Ebenso
wurde die Muster-Satzung über die Erhe-
bung von Beiträgen, Gebühren und Kosten-
ersatz im Januar 2013 neu aufgelegt, nach-
dem das OVG NRW im Dezember 2012 die
sog. Bagatellgrenze bei der Geltendma-
chung von Wasserschwundmengen im Rah-
men der Erhebung der Schmutzwasserge-
bühr für unzulässig erklärt hatte.

Wasserversorgung und Fracking

Im Bereich der Wasserversorgung konnte
im Jahr 2013 durch eine Änderung des Geset-
zes gegen Wettbewerbsbeschränkungen
(GWB) auf der Bundesebene erreicht wer-
den, dass bei öffentlichen-rechtlichen Beiträ-
gen und Gebühren allein die Verwaltungs-
gerichte als 3. Säule im Staatsaufbau der
Bundesrepublik Deutschland die Rechtmä-
ßigkeit überprüfen und eine kartellrechtli-
che Missbrauchsaufsicht nicht stattfindet
(§ 130 Abs. 1 Satz 2 GWB).

Bei der Wasserversorgung steht außerdem
das Thema „Fracking“ - Ausbeutung unkon-
ventioneller Erdgasvorkommen - im Vorder-
grund, zumal auch die Niederlande im Jahr
2014 angekündigt haben, in Grenzregionen
zu Deutschland die Machbarkeit des Fra-
ckings zu prüfen. Der StGB NRW unterstützt
die Landesregierung ausdrücklich darin, sich
auf Bundesebene für eine Änderung des
Bundesberggesetzes und der Verordnung
über die Umweltverträglichkeitsprüfung
bergbaulicher Vorhaben einzusetzen - im
Hinblick auf die Erkundung und Ausbeu-
tung unkonventioneller Erdgasvorkommen.
Insbesondere muss eine frühzeitige und um-
fassende Beteiligung der Städte und Ge-
meinden sichergestellt werden. Es muss aus-
geschlossen werden, dass Grundwasservor-
kommen Schaden nehmen und hierdurch
die kommunale Trinkwasserversorgung ge-
fährdet wird. Ebenso darf die bauliche und
landwirtschaftliche Nutzung durch etwaige
Folgeschäden nicht beeinträchtigt werden.

Abfallentsorgung

Seit Inkrafttreten des neuen Kreislaufwirt-
schaftsgesetzes (KrWG) am 01.06.2012 war
insbesondere die gewerbliche Alttextilien-
Sammlung ein zentrales Thema. In zahlrei-
chen Städten und Gemeinden wurden auf
öffentlichen Flächen Sammelcontainer aufge-
stellt, ohne dass zuvor eine straßenrechtli-
che Sondernutzungserlaubnis eingeholt wor-
den war. Gemeinsam mit dem Umweltmi-
nisterium NRW hat der StGB NRW mehrere
Veranstaltungen durchgeführt, in denen die
straßenrechtlichen wie auch die abfallrecht-
lichen Zulässigkeitsschranken für gewerbliche
Sammlungen herausgearbeitet wurden. 

NEUER AAV-VORSTAND IM AMT
er Erste Beigeordnete der Stadt Hagen, Dr. Chris-
tian Schmidt (Foto 3. v. links), ist neuer Vorsitzen-

der des AAV - Verband für Flächenrecycling und Altlas-
tensanierung. Er wurde wie auch sein Stellvertreter
Hans Gennen von der CURRENTA GmbH & Co. OHG
(rechts) auf der konstituierenden Delegiertenversamm-
lung in Hattingen gewählt. Zum neuen elfköpfigen
AAV-Vorstand gehört auch der Beigeordnete für Bauen
und Umwelt des Städte- und Gemeindebundes NRW,
Rudolf Graaff (6. v. links). Zudem ist der StGB NRW mit
seinem Hauptreferenten für Umweltrecht, Dr. Peter
Queitsch, in der Altlastsanierungskommission vertreten.
Im AAV arbeiten das Land Nordrhein-Westfalen, die
Kommunen sowie Teile der nordrhein-westfälischen
Wirtschaft beim Flächenrecycling und der Altlasten -
sanierung zusammen.
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fährdet werden. Deshalb tritt der StGB NRW
mit Nachdruck dafür ein, dass die im künf-
tigen Abfallwirtschaftsplan vorgesehenen
Mengen lediglich Orientierungswerte, aber
keine Pflichtwerte sein sollen. 
Bei der geplanten Einführung einer Wert-
stofftonne, in welcher stoffgleiche Nicht-
verpackungen aus Kunststoff und Metall
gesammelt werden sollen, setzt sich der
StGB NRW dafür ein, dass die abfallentsor-
gungspflichtigen Städte, Gemeinden und
Kreise zuständig sind. Insoweit muss auch
die Verpackungsverordnung auf den Prüf-
stand. Das derzeitige private System - gel-
ber Sack/gelbe Tonne - zur Erfassung ge-
brauchter Einwegverpackungen mit mitt-
lerweile zehn Systembetreibern erzeugt ei-
nen allzu hohen Verwaltungs- und Kosten-
aufwand. Ziel muss es sein, eine einheitli-
che Wertstofferfassung in der Verantwor-
tung der Kommunen zu organisieren.

Lärmschutz

Zuständige Behörden zur Aufstellung von
Lärmaktionsplänen sind nach § 47 e Abs. 1
BImSchG die Kommunen oder die nach Lan-
desrecht zuständigen Behörden. Der StGB
NRW konnte erreichen, dass das Land die
Lärmkarten aufstellt und diese den Städ-
ten und Gemeinden kostenfrei zur Verfü-
gung stellt. Für Nordrhein-Westfalen geht
das NRW-Umweltministerium davon aus,
dass eine Lärmbelastung oder eine Lärmein-
wirkung auf Menschen von 70 dB am Tag
und 60 dB in der Nacht grundsätzlich eine
Schwelle darstellt, sich mit der konkreten
Lärmsituation auseinanderzusetzen. Ob ei-
ne solche Lärmbelastung vorliegt, ergibt
sich aus der jeweiligen Lärmkarte - im Inter-
net unter www.umgebungslaerm.nrw.de
aufzurufen. 
Ein Lärmaktionsplan ist grundsätzlich dann

aufzustellen, wenn die Lärmsituation kom-
plex ist, beispielsweise mehrere Lärmquel-
len zu verzeichnen sind, die zusammenwir-
ken. Das Kernstück des Lärmaktionsplans
bildet der Maßnahmenteil. In Betracht
kommen Maßnahmen des aktiven Lärm-
schutzes - „aktiver“ Schallschutz durch
Dämmung an der Lärmquelle -, Maßnah-
men zur Verringerung der Schallübertra-
gung - etwa Schallschutzwände; lärmarmer
Asphalt -, Maßnahmen der Verkehrsrege-
lung und -beschränkung - beispielsweise
Geschwindigkeits-Beschränkungen zur
Lärmminderung - oder Maßnahmen der
Verkehrsplanung - etwa Bau einer Umge-
bungsstraße. 
Der StGB NRW hat sich 2013 mit Erfolg da-
für eingesetzt, dass die „Lärm-Auslösewer-
te“ nicht von 70 dB/A auf 65 dB/A am Tag
respektive von 60 dB/A auf 55 dB/A bei
Nacht abgesenkt werden. Dieses Ansinnen
des Umweltministeriums NRW wurde des-
halb gestoppt, weil zeitgleich für Bundes-
und Landesstraßen lediglich Maßnahmen-
Lärmwerte von 67 db/A bei Tag und 57 db/A
bei Nacht gelten sollten. Dies hätte zu ei-
nem „Zwei-Klassen-Lärmschutz“ an Bun-
des- und Landesstraßen einerseits und kom-
munalen Straßen andererseits geführt, was
lärmbetroffenen Bürgerinnen und Bürgern
kaum zu vermitteln gewesen wäre. 
Die bisherigen Erfahrungen haben gezeigt,
dass Theorie und Praxis oft weit auseinan-
der liegen. Insbesondere fehlt den Städten
und Gemeinden ein Rechtsinstrument, um
Maßnahmenträger wie beispielsweise Stra-
ßenbaulastträger zur Umsetzung von Lärm-
schutzmaßnahmen anzuhalten. Insoweit
hat der StGB NRW das Land NRW aufgefor-
dert, sich auf der Bundesebene dafür einzu-
setzen, dass das Bundesimmissionsschutz-
gesetz (§§ 47 a bis 47 e BImSchG) in diesem
Punkt ergänzt wird.

Klimaschutz

Den Städten und Gemeinden kommt bei
der Verminderung des CO2-Ausstosses eine
wichtige Rolle zu. So können etwa der Ener-
giebedarf und die Betriebskosten öffentli-
cher Gebäude durch neue Fenster, Wärme-
dämmung, effizientere Heizungsanlagen
erheblich vermindert oder die Straßenbe-
leuchtung auf LED-Technik umgestellt wer-
den. Energieeinspar-Investitionen sind des-
halb als aktiver Klimaschutz voranzubrin-
gen - nicht zuletzt, weil hierdurch auch Ar-
beitsplätze gerade im mittelständischen
Handwerk gesichert und geschaffen wer-
den. 
Der StGB NRW setzt sich deshalb dafür ein,
dass auch Städten und Gemeinden mit
Haushaltssicherungskonzept nicht ver-
wehrt wird, Investitionen in den Klima-
schutz zu tätigen. Denn refinanziert sich
eine Investition beispielsweise in eine neue
Heizungsanlage und neue Fenster in einem
städtischen Gebäude durch Einsparung von
Betriebskosten, trägt dies auch zur Haus-
haltskonsolidierung bei. Mit Erfolg hat der
StGB NRW erreicht, dass in dem seit Febru-
ar 2013 geltenden Klimaschutzgesetz NRW
keine Pflicht zur Erstellung kommunaler
Klimaschutzkonzepte enthalten ist. Viel-
mehr sollen die Städte und Gemeinden
durch beratende Hilfestellung auf dem Weg
zu einem kommunalen Klimaschutzkon-
zept begleitet werden. 
Mit dem Anspruch der „Freiwilligkeit“ wur-
de bereits im Jahr 2009 gemeinsam mit
dem NRW-Umweltministerium über einen
Zeitraum von drei Jahren ein „Klimanetz-
werk“ ins Leben gerufen. Das Projekt „Kli-
manetzwerk“ war der Grundstein für die
„PlattformKlima NRW“ (Internet: www.
plattform-klima.de ), die seit dem Jahr 2012
durch die KommunalAgentur NRW - vor-
mals Kommunal- und Abwasserberatung
NRW - in Zusammenarbeit mit der Ener-
gieagentur NRW eingerichtet worden ist.
Diese Plattform hat insbesondere die Auf-
gabe, die kreisangehörigen Städte und Ge-
meinden in NRW in Fragen des Klimaschut-
zes sowie der Klimaanpassung zu unter-
stützen. 
Bislang konnte ein Kontakt zu mehr als 200
Städten und Gemeinden aufgebaut wer-
den. Die Betreuung schließt unter anderem
Hilfe ein bei der Erstellung freiwilliger kom-
munaler Konzepte zum Klimaschutz und
zur Anpassung an den Klimawandel sowie
Hilfe bei der Beantragung von Bundesförde-
rung und der Maßnahmen-Umsetzung. ●

6. September 2012

Expert(inn)en aus
Bundes- und Landes-
politik sowie Kom-
munen diskutieren
auf dem Gemeinde-
kongress Verlauf 
und Perspektiven 
der Energiewende in
Deutschland
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der zweiten Stufe des Stärkungspaktge-
setzes.

Kommunale Haushalte

Während des Berichtszeitraums konnte für
die Kommunalfinanzen trotz der wiederum
erfreulichen Steuereinnahmen - vor allem
bei der Gewerbesteuer - und der hohen
Schlüsselzuweisungen keine grundlegende
Trendwende festgestellt werden. Der kom-
munale Finanzausgleich ist zwar wegen der
guten Verbundsteuereinnahmen und struk-
tureller Verbesserungen seit dem Nachtrag
zum GFG 2010 auf ein Rekordvolumen ange-
stiegen. So beträgt die Finanzausgleichmas-
se im Entwurf zum GFG 2015 rund 9,6 Mrd.
Euro. Wegen ständig steigender Soziallasten
kann gleichwohl keine Entwarnung für die
kommunalen Haushalte gegeben werden. 
So zeigt die Haushaltsumfrage des StGB
NRW für 2014, dass nur 47 Mitgliedskommu-
nen einen strukturellen Haushaltsausgleich
schaffen können. Somit erreichen den ge-
setzlich geforderten Normalfall nur rund 13
Prozent der Mitgliedskommunen. Die Er-
gebnisse der Umfrage sind wiederum im
Sinne aktiver Öffentlichkeitsarbeit genutzt
worden, um auf die Gefährdung der kom-
munalen Selbstverwaltung aufmerksam zu
machen. 
Fast 90 Prozent der StGB NRW-Mitglieds-
kommunen gleichen ihren Haushalt aus, in-
dem sie Eigenkapital - entweder in Gestalt
der Ausgleichsrücklage oder der allgemei-
nen Rücklage - abbauen. Damit ist der rasan-
te Verzehr des Eigenkapitals ein weiteres In-
diz für die kommunale Finanzmisere. Bis En-
de 2014 werden 247 StGB NRW-Mitglied-

städte und -gemeinden ihre Ausgleichsrück-
lage vollständig aufgebraucht haben. Im Fi-
nanzplanungszeitraum werden 286 der 359
StGB NRW-Mitglieder - fast 80 Prozent - ih-
re Ausgleichsrücklage vollständig aufge-
braucht haben. 19 Kommunen haben be-
reits jetzt das Eigenkapital vollständig auf-
gezehrt, bei einer weiteren Mitgliedskom-
mune zeichnet sich eine Überschuldung bis
zum Jahr 2018 ab.
Auf der Ertragsseite profitierte die Gewerbe-
steuer im Berichtszeitraum von der guten
wirtschaftlichen Entwicklung, wobei dies
bei den einzelnen Städten und Gemeinden
unterschiedlich ausgeprägt war. In den
Haushaltsplanungen gehen die Kämmerei-
en von einem weiteren Zuwachs des Ge-
werbesteueraufkommens im Jahr 2014 um
0,21 Prozent auf rund 3,8 Mrd. Euro aus. Die
steigenden Gewerbesteuereinnahmen in
den vergangenen Jahren zeigen, dass es ver-
bandspolitisch eine gute Entscheidung war,
für den Erhalt der Gewerbesteuer zu kämp-
fen.
Die anhaltende strukturelle Unterfinanzie-
rung der kommunalen Ebene spiegelt sich
auch in den weiter steigenden Krediten zur
Liquiditätssicherung wider. Zum Jahres-
wechsel 2013/2014 verzeichneten die NRW-
Kommunen einen Kassenkreditstand von
25,3 Mrd. Euro. Dies bedeutet, dass die Kom-
munen allein im Jahr 2013 nochmals die Li-
quiditätskredite um rund 1,4 Mrd. Euro erhö-
hen mussten, um laufenden Verwaltungs-
aufwand zu finanzieren. Wenn nicht ent-
schlossen gegengesteuert wird, drohen nach
Berechnungen der Finanzwissenschaftler
Prof. Dr. Martin Junkernheinrich und Prof.
Dr. Thomas Lenk Anfang des kommenden
Jahrzehnts 50 bis 70 Mrd. Euro Liquiditäts-
kredite. 
Das Ende 2011 beschlossene Stärkungspakt-
gesetz ist hier zwar ein Schritt in die richti-
ge Richtung, allerdings nicht ausreichend,
um eine Trendumkehr zu schaffen. Entschei-
dende Ursache für die zunehmende struktu-
relle Unterfinanzierung der Städte und Ge-
meinden ist der - von diesen seit langem
nicht mehr steuerbare - Anstieg der Sozial-
aufwendungen. Die jährlichen Ausgaben für
Soziales belaufen sich für die NRW-Kommu-
nen mittlerweile auf rund 15 Mrd. Euro. 
Die Übernahme der Grundsicherung im Al-
ter und bei Erwerbsminderung durch den
Bund ab 2012 ist ein erster wichtiger Schritt
zur Entlastung der Kommunen. Im Jahr 2014
- letzte Stufe - werden die NRW-Kommu-
nen hierdurch um rund 1,2 Mrd. Euro jährlich
entlastet. Zur nachhaltigen Verbesserung

Ausschuss für Finanzen und 
Kommunalwirtschaft

er StGB NRW-Ausschuss für Finanzen
und Kommunalwirtschaft kam zwi-

schen Juli 2012 und April 2014 insgesamt
siebenmal zusammen: am 08.11.2012 in Titz,
am 19.02.2013 in Beckum, am 02.07.2013 in
Geldern, am 13.08.2013 in Düsseldorf (Son-
dersitzung), vom 13.11.2013 bis 14.11.2013 in
Lippstadt, am 12.03.2014 - gemeinsame Sit-
zung der Finanzausschüsse des Städte- und
Gemeindebundes NRW sowie des Land-
kreistages NRW - in Düsseldorf und am
08.04.2014 in Havixbeck. 
In der gemeinsamen Sitzung der Finanz-
ausschüsse des Städte- und Gemeindebun-
des NRW und des Landkreistages NRW wur-
de ein Positionspapier „Gemeindefinanzie-
rungsgesetz - Zur Notwendigkeit einer Ak-
tualisierung des kommunalen Finanzaus-
gleichs“ beraten, welches dann vom Präsidi-
um des Städte- und Gemeindebundes NRW
sowie vom Vorstand des Landkreistages
NRW beschlossen worden ist. In diesem Ar-
gumentationspapier wird Veränderungsbe-
darf am GFG aus Sicht des kreisangehörigen
Raums dargestellt.
Ferner fanden Sitzungen der Arbeitsgruppe
„GFG-Reform“ sowie des Arbeitskreises „Ein-
heitslastenabrechnungsgesetz“ statt. Da-
rüber hinaus gab es eine Reihe von Ad-hoc-
Arbeitsgruppen und Erfahrungsaustau-
schen zur Erarbeitung von Empfehlungen
und Stellungnahmen des StGB NRW - bei-
spielsweise zur Erörterung des FiFo-Gutach-
tens, zum Verfahrensstand in Sachen
WestLB respektive Rechtsnachfolger und
Derivatgeschäfte sowie zur Finanzierung

Finanzen und Steuern

D

Haushaltswirtschaftliche Lage 2014
StGB NRW-Haushaltsumfrage 2013/2014

HaushaltssicherungskonzeptStrukturell ausgeglichen

47

145

167

Ausgleich 
aus der Rücklage
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GESCHÄFTSBERICHT 2012-2014

der kommunalen Finanzsituation müssen
allerdings weitere Entlastungen vor allem
bei der Eingliederungshilfe für behinderte
Menschen folgen. 
Immerhin konnte nach jahrelangem Bemü-
hen der kommunalen Spitzenverbände auf
Landes- und Bundesebene erreicht werden,
dass im Koalitionsvertrag 2013 verabredet
worden ist, die Städte und Gemeinden bun-
desweit vom Aufwand für die Eingliede-
rungshilfe in einer Größenordnung von fünf
Mrd. Euro jährlich noch in der laufenden Le-
gislaturperiode zu entlasten. Aktuell setzt
sich der Städte- und Gemeindebund NRW
gemeinsam mit dem Land gegenüber dem
Bund dafür ein, dass diese Entlastung mög-
lichst frühzeitig erfolgt und dynamisch -
sprich: bedarfsorientiert - ausgestaltet wird. 

Umlagengenehmigungsgesetz

Die Belastung durch die Kreisumlage war
auch im Berichtszeitraum bestimmendes
Thema bei der Aufstellung der Kommunal-
haushalte. Die Kreisumlage bildet auch 2014
den wesentlichen Ausgabenblock der kreis-
angehörigen Kommunen. 
Der StGB NRW-Ausschuss für Finanzen und
Kommunalwirtschaft hatte sich zum Ziel
gesetzt, Vorschläge für eine alternative
Kreisfinanzierung zu erarbeiten. Hierzu hat-
te er eine Arbeitsgruppe eingerichtet, die
Ende Mai 2012 das erste Mal getagt hat. Er-
gebnis ist ein Papier „Überlegungen zur
Kreisumlage“, das der Ausschuss für Finan-
zen und Kommunalwirtschaft beraten hat.
Darin werden unterschiedliche Reformmo-
delle für eine Finanzierung der Kreisebene
dargestellt. Begleitend wird die Stärkung

der Beteiligungsrechte und des Gebots zur
Rücksichtnahme gefordert. Immerhin ist die
generelle Genehmigungspflicht für Umlage-
sätze mit dem 2012 vom Landtag beschlos-
senen Umlagengenehmigungsgesetz um-
gesetzt worden.
Mit diesem Gesetz ist der Versuch unter-
nommen worden, die Umlageverbände stär-
ker in die Haushaltskonsolidierung einzu-

beziehen. Positiv ist die Einführung einer
generellen Genehmigungspflicht für die
Umlagesätze. Dies entspricht einer Forde-
rung des Städte- und Gemeindebundes
NRW. Jedoch sind weitergehende Forderun-
gen, beispielsweise die Verpflichtung zur
Aufstellung eines Haushaltssicherungskon-
zepts für Umlageverbände, sobald ein Um-

lagezahler in der Haushaltssicherung ist,
nicht aufgegriffen worden. In der Zukunft
wird zu beobachten sein, ob durch die Me-
chanismen des Umlagengenehmigungsge-
setzes das Ziel, die Umlageverbände in die
Haushaltskonsolidierung der Umlagezahler
stärker einzubeziehen, erreicht wird. 
Die Thematik wird den StGB NRW in jedem
Fall weiterhin beschäftigen. Zu dem neuen

Beteiligungsverfahren zur Erzielung des Be-
nehmens über die Kreisumlage wurden die
Mitgliedstädte und -gemeinden intensiv be-
raten. Gemeinsam mit dem Landkreistag
NRW und dem NRW-Ministerium für Inne-
res und Kommunales wurden Antworten
auf häufig wiederkehrende Verfahrensfra-
gen erarbeitet. 

Kommunaler Finanzausgleich

Nachdem die Struktur des Steuerverbundes
(Gemeindefinanzierungsgesetz) und die
Grunddaten jahrelang im Wesentlichen un-
verändert geblieben waren, ist es seit 2010
zu einer Grunddatenanpassung und zu
strukturellen Veränderungen gekommen.
Mit dem Nachtrag zum GFG 2010 wurde ei-
ner Forderung der kommunalen Spitzenver-
bände entsprochen und der 4/7-Anteil an
der Grunderwerbsteuer wieder als fakulta-
tive Verbundgrundlage in den Steuerver-
bund aufgenommen. Außerdem wurde eine
Befrachtung zugunsten des Landeshaus-
halts gestrichen, sodass die Gemeindefinan-
zierungsgesetze seit dem Nachtrag 2010
strukturell wieder um rund 300 Mio. Euro
jährlich höher dotiert sind. SC
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Vollständiger Verzehr der Ausgleichsrücklage
StGB NRW-Haushaltsumfrage 2013/2014

Kommunen 
mit Ausgleichs-
rücklage (oder
Rücklagerest)

Anzahl der 
Kommunen 
ohne Ausgleichs-
rücklage

u seiner 150. Sitzung traf sich der StGB NRW-Finanzausschuss am 19.02.2013 in der Stadt Beck-
um. Prominenter Gast war dabei NRW-Innen- und Kommunalminister Ralf Jäger (Foto vord. Rei-

he 5.v.li.). Moderiert wurde die Diskussion über die aktuellen Finanzprobleme der Kommunen vom Aus-
schussvorsitzenden, dem Beckumer Bürgermeister Dr. Karl-Uwe Strothmann (Foto vord. Reihe 6.v.re.).
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FINANZEN UND STEUERN

ten Ankündigungen im GFG 2015 umsetzen. 
Der Städte- und Gemeindebund NRW hat
gemeinsam mit dem Landkreistag NRW ein
Argumentationspapier „Gemeindefinanzie-
rungsgesetz - Zur Notwendigkeit einer Ak-
tualisierung des kommunalen Finanzaus-
gleichs“ erarbeitet. Dieses Papier enthält
Forderungen des kreisangehörigen Raums
zur Novellierung des Finanzausgleichs. Es
soll als Basis für die Positionierung der bei-
den Verbände gegenüber dem Land in den
Gesetzgebungsverfahren zu den Gemein-
definanzierungsgesetzen der folgenden Jah-
re dienen. 

Haushaltsrecht 

Gemäß § 10 Abs. 1 NKF-Einführungsgesetz
waren die Auswirkungen des NKF-Gesetzes
- Neues kommunales Finanzmanagement
- im Jahr 2009 durch die Landesregierung
unter Mitwirkung der kommunalen Spit-
zenverbände zu überprüfen. Der Evaluie-
rungsbericht ist dem Landtag Mitte 2010
vorgelegt worden. Gegenstand war auch
die umfangreiche Stellungnahme des StGB
NRW zur Evaluierung des NKF-Gesetzes, die
im Vorfeld mit Mitgliedern des StGB NRW-
Finanzausschusses erarbeitet worden war. 
Das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz wur-
de Ende 2012 vom Landtag verabschiedet.
Wesentliche Inhalte sind die Dynamisierung
der Ausgleichsrücklage und die Möglichkeit,
diese wieder aufzufüllen, außerdem Erleich-
terungen bei der materiellen Wiederho-
lungsinventur und der Prüfung von Jahres-
abschlüssen der Vorjahre sowie andere
Punkte, die gemeinschaftlich von den kom-
munalen Spitzenverbänden gefordert wor-
den sind. 
Der Aufwand zur Umstellung auf NKF ist
auch im Berichtszeitraum nicht vollständig
beendet. So soll als zusätzliches Instrument
zur besseren Steuerung des Verwaltungs-
handelns eine Kosten- und Leistungsrech-
nung eingeführt werden, deren Ausgestal-
tung die Kommunen selbst bestimmen kön-
nen. Außerdem musste zum Stichtag
31.12.2010 der erste Gesamtabschluss nach §
76 GO aufgestellt werden. Dies ist bis jetzt
aber nur in einer Minderheit der Kommunen
vollzogen worden.

Stärkungspaktgesetz

Im Jahr 2011 haben die Finanzwissenschaft-
ler Prof. Dr. Martin Junkernheinrich und Prof.
Dr. Thomas Lenk das vom Land in Auftrag
gegebene Gutachten „Haushaltsausgleich

Mit dem GFG 2011 wurde eine Grunddaten-
anpassung durchgeführt, die zu erheblichen
Verwerfungen bei den Schlüsselzuweisun-
gen geführt hat. Insbesondere die stärkere
Gewichtung des Soziallastenansatzes und
das alleinige Abstellen auf den Parameter
„Anzahl der SGB II-Bedarfsgemeinschaften“
hat dazu geführt, dass vor allem Städte mit
einer großen Anzahl von Bedarfsgemein-
schaften nach Hartz IV mehr Schlüsselzu-
weisungen als in den Vorjahren bekommen
haben, während viele kleine Kommunen im
ländlichen Raum mit niedriger Arbeitslo-
senquote deutlich an Schlüsselzuweisun-
gen eingebüßt haben. 
Das GFG 2012 sah weitere strukturelle Verän-
derungen infolge der Diskussion des im Jahr
2008 vorgelegten ifo-Gutachtens vor. So
wurde ein Flächenansatz für die Berechnung
der Schlüsselzuweisungen eingeführt, den
der StGB NRW seit Jahren gefordert hat. Au-
ßerdem wurde ein Demografiefaktor zur
Abmilderung der Folgen des Bevölkerungs-
rückgangs eingefügt. Allerdings wurde auch
der Soziallastenansatz weiter in seiner Ge-
wichtung erhöht, sodass die Verwerfungen
in der kommunalen Familie im Jahr 2012
noch dramatischer ausgefallen sind. 
Im GFG 2014 ist wiederum eine Grunddaten-
aktualisierung vorgenommen worden, die
unter anderem zu einem leichten Rückgang
der Gewichtung des Soziallastenansatzes
geführt hat. Der Städte- und Gemeindebund
NRW konnte erreichen, dass die Sonderbe-
darfszuweisungen für Kurorte, Kommunen
mit besonders hohen Abwassergebühren
sowie für Gaststreitkräfte-Standorte erhal-
ten blieben.
Die Bevorzugung der großen kreisfreien
Städte in mehreren zentralen Entschei-
dungsfeldern des Finanzausgleichs, vor al-
lem bei der Einwohnerveredelung und beim

einheitlichen fiktiven Realsteuerhebesatz,
führt zu einer schwindenden Akzeptanz des
Finanzausgleichsystems in der kommunalen
Familie. In der Folge gab es vermehrt Verfas-
sungsbeschwerden gegen die Ausgestal-
tung des Finanzausgleichs. So haben zuletzt
rund 90 Kommunen in zwei Verfahren ge-
gen das GFG 2011 geklagt. Diese Verfas-
sungsbeschwerden, die sich auf die Dotie-
rung des Steuerverbundes, die Soziallasten-
ansatz-Mechanik und die Einwohnerverede-
lung bezogen, wurden im Mai 2014 vom Ver-
fassungsgerichtshof in Münster unter Hin-
weis auf den weiten Ermessensspielraum
des Gesetzgebers zurückgewiesen (Az.:
VerfGH 14/11 und 9/12). 
Der Städte- und Gemeindebund NRW konn-
te erreichen, dass das Land ein finanzwissen-
schaftliches Gutachten zu Vor- und Nachtei-
len gestaffelter fiktiver Realsteuerhebesät-
ze in Auftrag gab. In diesem Gutachten ist
auch untersucht worden, ob es für die Be-
rechnung des Soziallastenansatzes bessere
und differenziertere Parameter als die An-
zahl der Bedarfsgemeinschaften gibt. Das
Gutachten des Finanzwissenschaftlichen
Forschungsinstituts der Universität Köln (Fi-
Fo) liegt seit Frühjahr 2013 vor und ist inten-
siv mit den kommunalen Spitzenverbänden
diskutiert worden. 
Das Gutachten hat im Wesentlichen die Re-
gelungen des bestehenden GFG gestützt.
Dort, wo es Alternativen aufgezeigt hat,
wurde die Umsetzung als nicht zwingend,
sondern vom Ermessensspielraum des Ge-
setzgebers gedeckt beschrieben. Zur Ermitt-
lung des fiktiven Bedarfs hat das FiFo-Gut-
achten eine aktualisierte Datengrundlage
vorgeschlagen - Auszahlungen aus allge-
meinen Deckungsmitteln statt des bisheri-
gen so genannten Zuschussbedarfs II. Die-
sen Vorschlag will der Gesetzgeber nach ers-

Kommunaler Finanzausgleich NRW 2003 bis 2014

Verfügbarer Verbundbetrag in Mrd. € Schlüsselzuweisungen in Mrd. €
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und Schuldenabbau“ vorgelegt. Das Gut-
achten belegt eindrucksvoll das strukturel-
le kommunale Defizit in Höhe von rund 2,85
Mrd. Euro jährlich und den enormen Hand-
lungsdruck, der durch die wachsende Ver-
schuldung entsteht. 
In dem Gutachten wird dargelegt, dass oh-
ne sofortiges Umsteuern die Liquiditätskre-
dite bis zum Jahr 2020 auf 50 bis 70 Mrd.
Euro ansteigen könnten. In der Folge hat der
NRW-Landtag am 08.12.2011 das Stärkungs-
paktgesetz verabschiedet. Danach erhalten
in einer Stufe 1 zunächst die 34 Städte und
Gemeinden, bei denen sich in der Finanzpla-
nung eine Überschuldung abzeichnete, eine
Konsolidierungshilfe des Landes von jähr-
lich insgesamt 345 Mio. Euro für die Laufzeit
von zehn Jahren. Als Gegenleistung müs-
sen Konsolidierungspläne vorgelegt wer-
den, aus denen hervorgeht, dass die Kom-
munen innerhalb von fünf Jahren einen
strukturellen Haushaltsausgleich mithilfe
der Konsolidierungshilfe schaffen, innerhalb
von zehn Jahren einen strukturellen Haus-
haltsausgleich ohne Konsolidierungshilfen.
In einer zweiten Stufe können ab dem Jahr
2012 diejenigen Kommunen freiwillig teil-
nehmen, die den Eintritt der Überschuldung
in den Jahren 2014 bis 2016 erwarten. 
Problematisch aus kommunaler Sicht ist,
dass die zweite Stufe des Stärkungspaktes
zu großen Teilen kommunal finanziert wer-
den muss. Die kommunalen Komplemen-
tärmittel werden durch einen Abzug bei der
Finanzausgleichsmasse der Gemeindefinan-
zierungsgesetze ab dem Jahr 2012 gewon-
nen. Die Finanzierung weiterer Komplemen-
tärmittel von 195 Mio. Euro ab dem Jahr 2014
bis zum Jahr 2020 war Gegenstand heftigs-
ter Auseinandersetzungen in der Politik und
in der Mitgliedschaft des StGB NRW. 
Im Stärkungspaktgesetz selbst war ledig-
lich geregelt, dass die Finanzierung nach
Maßgabe der jeweiligen Gemeindefinan-
zierungsgesetze erfolgen soll. Dem Gesetz-
geber schwebte ursprünglich eine Abundanz -
umlage vor. 2013 ist dann die Aufbringung
der Komplementärmittel im 2. Stärkungs-
paktänderungsgesetz vom Landtag be-
schlossen worden. In den Jahren 2014 bis
2020 werden die nachhaltig abundanten
Städte und Gemeinden durch eine Solidari-
tätsumlage von 90,8 Mio. Euro jährlich die
zweite Stufe des Stärkungspaktes mitfinan-
zieren müssen. Es konnte immerhin erreicht
werden, dass weitere 90 Mio. Euro aus dem
Landeshaushalt zufließen.
Die von der Solidaritätsumlage betroffenen
Städte und Gemeinden haben sich unter Fe-

derführung der Landeshauptstadt Düssel-
dorf in einer Arbeitsgruppe zusammenge-
tan, um eine Verfassungsbeschwerde ge-
gen die Rechtsgrundlage zur Solidaritäts-
umlage zu erheben. Die Verfassungsbe-
schwerde soll im Spätherbst 2014 eingelegt
werden.
Die Teilnehmer der beiden Stufen des Stär-
kungspaktes sehen sich derzeit großen He-
rausforderungen bei der Aufstellung und
Fortschreibung der Konsolidierungspläne
gegenüber. Die zu erbringenden Konsolidie-
rungsanstrengungen sind so erheblich, dass
die gesamte Handlungsfähigkeit und die
kommunale Selbstverwaltung vor Ort in Fra-
ge gestellt sind.
Im Jahr 2014 fand die Evaluation des Stär-
kungspaktes Stadtfinanzen statt. § 12 des
Stärkungspaktgesetzes sieht vor, dass für
die pflichtig teilnehmenden Kommunen
zum 31. Dezember 2013 und für die freiwil-
lig teilnehmenden Kommunen zum 31. De-
zember 2014 der bisherige Erfolg des Pro-
gramms insbesondere im Hinblick auf die
Zielerreichung gemeinsam mit den kom-
munalen Spitzenverbänden evaluiert wird.
Der Städte- und Gemeindebund NRW hat
gemeinsam mit dem Städtetag NRW nach
Rückkopplung mit den Mitgliedern des Fi-
nanzausschusses und den kreisangehöri-
gen Stärkungspaktkommunen eine Ein-
schätzung zu der Evaluation abgegeben.
Der abschließende Bericht des NRW-Innen-
ministeriums an den Landtag soll im Herbst
2014 vorliegen.

Einheitslastenabrechnungsgesetz

Nach dem Gemeindefinanzreformgesetz
des Bundes sind die Kommunen bis zum

Jahr 2019 zu rund 40 Prozent an den finan-
ziellen Belastungen zu beteiligen, die sich
für das jeweilige Land seit 1995 aus der Ein-
beziehung der neuen Länder und Berlins in
den bundesstaatlichen Finanzausgleich er-
geben. Die - immer schwieriger werdende -
Bestimmung dieser Landesbelastung hatte
der Landesgesetzgeber Anfang 2010 im Ein-
heitslastenabrechnungsgesetz NRW für die
Jahre 2007 bis 2019 neu geregelt. Dagegen
hatten sich 91 Städte und Gemeinden mit ei-
ner Verfassungsbeschwerde gewandt. Sie
machten geltend, die veränderte Berech-
nungsweise führe zu überhöhten Werten
und verletze deshalb die kommunale
Finanzausstattungsgarantie. 
Die kommunalen Spitzenverbände haben
die Verfassungsbeschwerde mit viel Arbeits-
einsatz unterstützt. So wurde eine Arbeits-
gruppe einberufen, die im Austausch mit
dem Prozessbevollmächtigten und dem fi-
nanzwissenschaftlichen Gutachter stand.
Der Verfassungsgerichtshof NRW hat in sei-
nem Urteil vom Mai 2012 den Verfassungs-
beschwerden stattgegeben. Die nach dem
Gesetz neue Einheitslastendefinition ver-
letze die kommunale Finanzausstattungsga-
rantie, weil den Kommunen dadurch Mittel
vorenthalten würden, die ihnen kraft Bun-
desrecht zustünden. 
Nach diesem großen Erfolg für die Kom-
munen und die verbandliche Arbeit hatten
nach der Landtagswahl intensive Gespräche
mit der Landesregierung über eine Neuge-
staltung des Berechnungsmodus stattge-
funden. Nach schwierigen, aber letztlich er-
folgreichen Gesprächen haben sich Land
und kommunale Spitzenverbände im Juni
2013 über die Abrechnung der komplexen
Kosten der deutschen Einheit geeinigt.

FINANZTHEMEN MIT GÄSTEN AUS TANSANIA
ine Delegation aus
Tansania war Ende

November 2013 zu
Gast in der Geschäfts-
stelle des Städte- und
Gemeindebundes Nord-
rhein-Westfalen (StGB
NRW). Die zehn Beam-
tinnen und Beamten
besuchten den Verband
im Rahmen einer von
der Deutschen Gesell-
schaft für Internationa-
le Zusammenarbeit
(GIZ) durchgeführten
Trainingsmaßnahme. In
den Gesprächen beim
StGB NRW ging es um die Finanzierung der
Kommunen in Nordrhein-Westfalen sowie den
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Finanzausgleich zwischen den Kommunen und
zwischen den Bundesländern.



42 STÄDTE- UND GEMEINDERAT 11/2014

GESCHÄFTSBERICHT 2012-2014

Erfahrungsaustausch 

ie StGB NRW-Geschäftsstelle hat im
Herbst 2010 den Erfahrungsaus-

tausch „Rekommunaliserung“ ins Leben
gerufen, der im Berichtszeitraum viermal
mit guter Resonanz getagt hat. Die Mit-
gliedsstädte und -gemeinden, in denen die
Rekommunalisierung der Energieversor-
gung verstärkt in den Fokus kommunalpo-
litischer Überlegungen gerückt ist und die
bereits konkrete Schritte in diesem Bereich
eingeleitet haben, beraten in diesem Er-
fahrungsaustausch praktische, rechtliche
und betriebswirtschaftliche Fragen.
Der Erfahrungsaustausch „Anstalt des öf-
fentlichen Rechts“ hat im Berichtszeitraum
fünfmal mit guter Resonanz getagt. Die
Mitgliedsstädte und -gemeinden, die eine
Anstalt des öffentlichen Rechts gegründet
haben oder gründen wollen, beraten in die-
sem Erfahrungsaustausch Praxis- und
Rechtsfragen der Rechtsform AöR. 

Arbeitnehmermitbestimmung 

Im Zuge des Gesetzgebungsverfahrens zur
Revitalisierung des Gemeindewirtschafts-
rechts Ende 2010 ist § 108 a Gemeindeord-
nung (GO) eingeführt worden. Damit wird
Unternehmen, in deren Gesellschaftsver-

D

Kommunalwirtschaft
trag ein fakultativer Aufsichtsrat vorgese-
hen ist, die Möglichkeit einer Arbeitneh-
mermitbestimmung mit Drittelparität ein-
geräumt. § 108 a GO ist als „Kann-Vor-
schrift“ ausgestaltet. Sieht der Gesell-
schaftsvertrag eine Drittelparität vor, ob-
liegt dem Rat die Bestellung der Arbeitneh-
mervertreter/innen aus einer von der Be-
triebsversammlung aufgestellten Vor-
schlagsliste. 
Mit dem Gesetzentwurf zur Änderung der
Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen und einer Wahlverord-
nung für Arbeitnehmervertreterinnen und
Arbeitnehmervertreter in fakultativen
Aufsichtsräten vom 18.06.2014 (LT-Drs.
16/6091) soll nun ermöglicht werden, dass
die Arbeitnehmerseite im Aufsichtsrat
auch durch andere Personen als Betriebs-
angehörige vertreten wird, wenn von der
Kommune insgesamt sechs Aufsichtsrats-
mandate zu besetzen sind. Abweichend
von der bisher schon geregelten Drittelpa-
rität ist in einem neuen § 108 b GO die
Möglichkeit vorgesehen, eine vollparitäti-
sche Arbeitnehmermitbestimmung in fa-
kultativen Aufsichtsräten kommunal be-
herrschter Gesellschaften auf Antrag zu-
zulassen, wenn der Gemeinde die Beset-
zung sämtlicher Aufsichtsratsmandate zu-
steht. Die Gesetzesänderung soll neue

Durch die Neuregelung werden die Kom-
munen bei der rückwirkenden Abrech-
nung der Jahre 2007 bis 2011 in NRW im
Jahr 2013 um rund 260 Mio. Euro gegen-
über dem Stand vor der Verfassungsbe-
schwerde entlastet. Die Minderbelastung
in den Folgejahren - bezogen auf die bis-
herige gesetzliche Regelung - liegt voraus-
sichtlich zwischen rund 130 und 155 Mio.
Euro pro Jahr. 
Das Gesetz zur Änderung des Einheitslas-
tenabrechnungsgesetzes NRW auf Basis
der Verständigung mit den kommunalen
Spitzenverbänden ist Anfang Dezember
2013 in Kraft getreten. Die Erstattung zu
viel gezahlter kommunaler Beträge ist be-
reits Mitte Dezember 2013 erfolgt.

Neue Kommunalsteuern

Die örtlichen Aufwandsteuern - Hunde-,
Vergnügungs- und Zweitwohnungssteu-
er - haben im Berichtszeitraum wieder ei-
nen Schwerpunkt der Beratungstätigkeit
der StGB NRW-Geschäftsstelle ausge-
macht. Eine Fülle von Klageverfahren be-
schäftigte die Mitgliedstädte und -gemein-
den und löste Beratungsbedarf bei der
StGB NRW-Geschäftsstelle aus. Wegen der
kommunalen Finanznot wurden vor Ort
vermehrt neue Formen örtlicher Aufwand-
steuern diskutiert, die allerdings nach dem
Kommunalabgabengesetz (KAG) NRW vor
ihrer Einführung der Genehmigung der
Landesregierung bedürfen. 
Eine Genehmigung für eine Steuersatzung
mit einem neuen Steuergegenstand ist im
Berichtszeitraum erteilt worden für die so
genannte Wettbürosteuer. Mit dieser wird
das Verfolgen eines Wettereignisses in ei-
nem Wettbüro einer örtlichen Aufwand-
steuer unterworfen. Der Genehmigung vo-
rausgegangen war ein Urteil des Verwal-
tungsgerichts Freiburg (Az.: 2 K 805/13).
Dieses hat die Rechtmäßigkeit einer Wett-
bürosteuer mit Blick auf Art. 105 Abs. 2a
Grundgesetz und den von der beklagten
Stadt eingeführten Flächenmaßstab be-
jaht.
Im Berichtszeitraum ist die Vergnügungs-
steuer-Mustersatzung des Städte- und Ge-
meindebundes NRW überarbeitet worden.
Im Wesentlichen ging es dabei um eine
Umstellung des Besteuerungsmaßstabs.
Wurde bisher das Einspielergebnis zur
Grundlage der Besteuerung gemacht,
empfiehlt der StGB NRW, in Zukunft auf
den Spieleinsatz als den wirklichkeitsnähe-
ren Besteuerungsmaßstab abzustellen. ●
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Handlungsoptionen eröffnen, von denen
aber kein Gebrauch gemacht werden
muss.
In der Stellungnahme der kommunalen
Spitzenverbände wurde insbesondere kri-
tisch unterstrichen, dass mit Blick auf die
geplante Möglichkeit der Vertretung der
Arbeitnehmerseite durch externe Vertre-
ter/innen das Problem besteht, dass die
Einhaltung von Weisungen schwieriger zu
kontrollieren sein wird als bei Mitglied-
schaft von Arbeitnehmer(inne)n des kom-
munalen Unternehmens. Hinzu kommt,
dass externe Arbeitnehmervertreter/innen
keine konkrete örtliche Bindung und gesell-
schaftsrechtliche Verantwortung für das
kommunale Unternehmen haben. 
Aus Sicht des StGB NRW entbehrt bei der
geplanten Einführung der Drittelparität die
Klassifizierung „mit bis zu 500 Beschäftig-
ten vollparitätische Mitbestimmung“,
„mehr als 500 bis zu einschließlich 2.000
Beschäftigten drittelparitätische Mitbe-
stimmung“ und „mit mehr als 2.000 Be-
schäftigten vollparitätische Mitbestim-
mung“ jeglicher Logik und ist als system-
widrig einzustufen. Die geplante Auswei-
tung auf eine Vollparität erhöht darüber hi-
naus die Gefahr, dass sich in Aufsichtsräten
kommunaler Unternehmen oder Einrich-
tungen Mehrheitsverhältnisse gegen den
Mehrheitswillen im Rat oder Kreistag bil-
den. Dies gilt insbesondere dann, wenn sich
Arbeitnehmervertreter/innen mit einzel-
nen Aufsichtsratsmitgliedern aus den Rei-
hen der Oppositionsfraktionen verbünden
und die Durchsetzung des kommunalen
Mehrheitswillens gegenüber der eigenen
kommunalen Gesellschaft verhindern. 

Energiewende

Aus kommunaler Sicht sind klare und ver-
lässliche Rahmenbedingungen eine Grund-
voraussetzung dafür, dass die Akzeptanz
für die Energiewende nicht weiter gefähr-
det wird. Um Bürger/innen und Kommu-
nen besser in dem Prozess mitzunehmen,
bedarf es einer frühzeitigen Beteiligung
und Information der Netzbetreiber über die
gesetzlich vorgesehenen Verfahren hinaus
- zu einem Zeitpunkt, in dem noch Einfluss
auf den konkreten Trassenverlauf genom-
men werden kann. Um die Versorgungs -
sicherheit zu gewährleisten, bedarf es da-
zuhin eines gesicherten Investitionsumfel-
des für flexible, effiziente Reservekapazitä-
ten insbesondere im Bereich der konven-
tionellen Kraftwerke. 

gesehenen Ausbaupfade für Wind, Solar
und Biomasse mit der bundesweiten Netz-
ausbauplanung zusammengebracht wer-
den, ohne diese grundsätzlich in Frage zu
stellen. 
Dass ein besseres Management dringend
notwendig ist, macht vor allem der sto-
ckende Netzausbau nicht nur auf der Ebe-
ne der Übertragungs-, sondern gerade
auch auf der Ebene der Verteilnetze deut-
lich. Für den Aus- und Umbau von Verteil-
netzen besteht ein erheblicher Investiti-
onsbedarf, da hier etwa 90 Prozent der er-
neuerbaren Energien eingespeist werden.
Auch werden konventionelle Kraftwerkska-
pazitäten zur Sicherstellung der Versor-
gung aufgrund des schwankenden Ange-
bots an erneuerbaren Energien benötigt. 
Die StGB NRW-Geschäftsstelle begleitet in
enger Abstimmung mit dem Deutschen
Städte- und Gemeindebund sowie dessen
Mitgliedsverbänden den Gesetzgebungs-
und Umsetzungsprozess zur Energiewende
kritisch und konstruktiv durch Stellung-
nahmen zu den Gesetzesvorhaben und Po-
sitionspapiere. 

Konzessionsvergabe Strom und Gas

Mit Blick auf die anstehende Neuvergabe
einer Vielzahl von Konzessionsverträgen im
Strom- und Gasbereich sind die formellen
wie auch materiellen Anforderungen an
das Konzessionsvergabeverfahren nach
den §§ 46 - 48 Energiewirtschaftsgesetz
(EnWG) und die Ausgestaltung von Konzes-
sionsverträgen verstärkt in den Fokus ge-
richtlicher Auseinandersetzungen gerückt.
So hat sich insbesondere der Bundesge-
richtshof (BGH) am 17.12.2013 mit zwei wei-
teren ausgesprochen kommunalfeindli-

Die kommunale Seite begrüßt, dass mit der
am 01.08.2014 in Kraft getretenen Reform
des Erneuerbare-Energien-Gesetzes die
Kosten begrenzt, die finanziellen Risiken
und Lasten der Energiewende gerechter
verteilt und die erneuerbaren Energien
besser in den Markt integriert werden sol-
len. Insofern werden auch die Forderungen
der kommunalen Seite bei einer EEG-Re-
form nach Berücksichtigung von Kostenef-
fizienz, Systemstabilität und Versorgungs-
sicherheit, Klimaschutz sowie von gesamt-
wirtschaftlichen Kosten und Wertschöp-
fung aufgegriffen. 
Die Begrenzung der staatlichen Vergütung
und die Einführung stärker marktwirt-
schaftlich geprägter Instrumente sind hier-
für die richtigen Ansätze. Die Umstellung
des Fördersystems muss jedoch schrittwei-
se und mit der erforderlichen Sensibilität
erfolgen, um die mit der Energiewende ent-
standenen dezentral aufgestellten Ener-
gieprojekte und die breite Akteursvielfalt
nicht nachhaltig zu beeinträchtigen. Die
breite Partizipation von Bürger(inne)n, Un-
ternehmen und lokaler Wirtschaft und die
damit verbundene Entstehung kommuna-
ler Wertschöpfungseffekte schafft die drin-
gend erforderliche Akzeptanz für den Um-
bau der Energiesysteme.
Eine leistungsfähige Netzinfrastruktur ist
aus kommunaler Sicht der Schlüssel für die
Integration der rasch wachsenden Erneuer-
baren Energien in das Gesamtsystem und
damit für das Gelingen der Energiewende
insgesamt. Um die Projekte auch verwirkli-
chen zu können, bedarf es der Schaffung
von Investitionsanreizen, vor allem für den
Aus- und Umbaubedarf der Verteilnetze.
Hier sind gut 200.000 km neuen Leitungen
notwendig. Weiter müssen die im EEG vor-

FO
TO

: M
EY

ER
 / 

St
G

B 
N

RW

Ausklang des Gemeindekongresses in 
lockerer Runde bei einem Glas Bier

6. September 2012
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KOMMUNALWIRTSCHAFT

ren der kommunalen Aufgabenverantwor-
tung und speziell in die - im Interesse der
Bürger/innen mit hoher Umweltqualität
wahrgenommene - Wasserversorgung in
Deutschland eingreift, ist die Richtlinie von
der kommunalen Seite massiv abgelehnt
worden. Wasser ist keine normale Ware,
sondern als Lebensmittel ein unabdingba-
res Gut Die bestehenden Regeln des EU-Pri-
märrechts mit den Grundsätzen von Trans-
parenz und Gleichbehandlung sind inso-
weit ausreichend. Nicht zuletzt aufgrund
des kommunalen Vetos ist es gelungen,
den Wasserbereich aus der Konzessions-
richtlinie herauszuhalten. 

GWB-Novelle

Die 8. Novelle des Gesetzes gegen Wettbe-
werbsbeschränkungen (GWB) sah in der
Gesetzesbegründung vor, dass der Anwen-
dungsbereich des GWB auf öffentlich-
rechtliche Wasserversorger, deren Leis-
tungsbeziehungen zu den Kunden auf
Grundlage von Gebühren gestaltet sind, er-
streckt werden soll. Die kommunale Seite
ist dieser Intention vehement entgegenge-
treten und hat darüber hinaus die Aufnah-
me einer Regelung in die GWB-Novelle ge-
fordert, welche die Ausweitung kartell-
rechtlicher Zuständigkeit auf die öffent-
lich-rechtlichen Wasserversorger ausdrück-
lich ausschließt. 
Wassergebühren sind Benutzungsgebüh-
ren, die auf der Grundlage des Kommunal-
abgabengesetzes NRW kostendeckend er-
hoben werden und durch die Verwaltungs-
gerichtsbarkeit auf Rechtmäßigkeit über-
prüft werden. Einer Zusatzprüfung durch
das Bundeskartellamt bedarf es nicht. Der
Bundesrat hat sich dieser Auffassung ange-
schlossen. 
Im Vermittlungsverfahren im Sommer 2013
ist eine Einigung zwischen Bund und Län-
dern dahingehend erzielt worden, dass ent-
sprechend der zentralen kommunalen For-
derung eine neue Regelung in das Gesetz
aufgenommen worden ist, welche die öf-
fentlich-rechtlichen Gebühren und Beiträge
von der kartellrechtlichen Missbrauchskon-
trolle ausschließt. Damit ist nunmehr klar-
gestellt, dass auch in Bereichen außerhalb
der Wasserversorgung, in denen die Leis-
tungsbeziehung zu den Bürger/innen auf-
grund öffentlicher Gebühren und Beiträge
ausgestaltet ist - etwa in der Abwasserent-
sorgung, der Abfallwirtschaft, in Kinderta-
gesstätten, Büchereien und Ähnlichem - das
Kartellrecht keine Anwendung findet. ●

chen Urteilen (KZR 65/12 und KZR 66/12) zu
einer Reihe von rechtlichen Aspekten bei
der Konzessionsvergabe geäußert. 
Im Ergebnis führt die einschlägige Recht-
sprechung zu einer erheblichen Einschrän-
kung der kommunalen Gestaltungs- und Or-
ganisationsfreiheit und verschärft die Unsi-
cherheit, wie eine Konzessionsvergabe im
Energiebereich künftig rechtssicher ausge-
staltet werden kann. Aus kommunaler Sicht
besteht deshalb dringender Handlungsbe-
darf für eine gesetzliche Klarstellung der
maßgeblichen Vorschriften im Energiewirt-
schaftsgesetz. Hierbei handelt es sich insbe-
sondere um die Herausgabepflicht des Alt-
Konzessionärs bezüglich der relevanten und
notwendigen Daten über das Netz, die Höhe
der wirtschaftlich angemessenen Vergü-
tung für das zu übertragende Netz, die Ge-
wichtung der Kriterien des § 1 EnWG im Ver-
hältnis zur kommunalen Selbstverwal-
tungsgarantie, die Zahlungspflicht des Alt-
Konzessionärs bezüglich der Konzessionsab-
gabe über die Jahresfrist hinaus, die Einfüh-
rung einer Präklusionsvorschrift, die eine ge-
richtliche Überprüfung von Konzessionsver-
gaben zeitlich begrenzt und die Umwand-
lung des Nebenleistungsverbots des § 3 Abs.
2 Konzessionsabgabenverordnung insbe-
sondere hinsichtlich kommunaler Energie-
und Klimaschutzkonzepte in einen Erlaub-
nistatbestand.
Im Sommer 2014 haben auf Einladung des
Bundeswirtschaftsministeriums Gesprä-
che mit den Kommunalen Spitzenverbän-
den auf Bundesebene zur Umsetzung der
im Koalitionsvertrag vorgesehenen Aussa-
gen bezüglich der Konzessionsvergabe bei

Verteilnetzen und dem Netzübergang
stattgefunden. Im Austausch mit der kom-
munalen Seite erarbeitet das Bundeswirt-
schaftsministerium ein Konzept für Novel-
lierungsvorschläge zu den §§ 46 ff. EnWG,
das bis Ende 2014 in einen Referentenent-
wurf für eine entsprechende Änderung ein-
münden wird. In den Gesprächen ist aus
kommunaler Sicht deutlich gemacht wor-
den, dass im Bereich der Tarifierung der
Konzessionsabgaben eine rasche Novellie-
rung zwingend erforderlich ist, um ein wei-
teres drastisches Absinken des Konzessi-
onsabgabenaufkommens im Gasbereich
der Städte und Gemeinden zu vermeiden. 
Bereits im Herbst 2013 hat die Energiekar-
tellbehörde NRW vor dem Hintergrund,
dass der rechtliche Rahmen des Energie-
wirtschaftsgesetzes nicht ausreicht, um
angemessene Rechtssicherheit in diesem
Bereich zu gewährleisten, einen Arbeits-
kreis unter Beteiligung der kommunalen
Spitzenverbände und des Verbandes kom-
munaler Unternehmen (VKU) eingerichtet,
der sich dieses Themas angenommen und
Vorschläge für gesetzgeberische Änderun-
gen erarbeitet hat. Diese werden gegebe-
nenfalls über eine Bundesratsinitiative in
das Gesetzgebungsverfahren zur Novellie-
rung der §§ 46 ff. EnWG eingespeist. 

EU-Konzessionsrichtlinie

Im Entwurf der EU-Konzessionsrichtlinie
Ende 2011 war vorgesehen, Dienstleis-
tungskonzessionen im Bereich der öffentli-
chen Wasserversorgung auszuschreiben.
Soweit die Richtlinie in bewährte Struktu-

ie Stadt Detmold ist von der nordrhein-west-
fälischen Landesregierung für ihre engagierte

Europaarbeit als „Europaaktive Kommune“ ausge-
zeichnet worden. Bei der Preisverleihung am 12.
April 2013 in Düsseldorf gratulierte NRW-Minister-
präsidentin Hannelore Kraft (2. v. re.) der Detmol-

D
DETMOLD EUROPAAKTIVE KOMMUNE

der Delegation mit Justine Wrobel, Martina Gur-
cke, dem Ersten Beigeordneten Hartmut Benk-
mann, Astrid Illers und Petra Schröder-Heidrich
(Foto v. links). Neben der Stadt Detmold erhielten
weitere 24 Städte und Kreise den Titel „Europa -
aktive Kommune“. Geehrt wurden Aachen, Bonn,

Brilon, Eschweiler, Essen, 
Gütersloh, Hagen, Herten, 
Herzogenrath, Iserlohn, Köln,
Leverkusen, Lünen, Paderborn,
Rheine, Unna, Versmold, War-
stein und Wassenberg sowie
die Landkreise Kreis Lippe,
Rhein-Kreis Neuss, Kreis Stein-
furt, Rhein-Sieg-Kreis und die
Städteregion Aachen. 
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Anhang A

Mitglieder des Städte- und Gemeindebundes NRW
359 Städte und Gemeinden mit 9,012 Millionen Einwohnern

A

B K

T

N

O

P

R
L

c
Z

S
W

J

X

V
I

D

G

H

M

E

F

Eitorf
Elsdorf
Emmerich
Emsdetten
Engelskirchen
Enger
Ennepetal
Ennigerloh
Ense
Erftstadt
Erkelenz
Erkrath
Erndtebrück
Erwitte
Eschweiler
Eslohe
Espelkamp
Euskirchen
Everswinkel
Extertal

Finnentrop
Frechen
Freudenberg
Fröndenberg

Gangelt
Geilenkirchen
Geldern
Gescher
Geseke
Gevelsberg
Goch
Grefrath
Greven
Grevenbroich
Gronau
Gütersloh
Gummersbach

Haan
Halle
Hallenberg
Haltern
Halver
Hamminkeln
Harsewinkel
Hattingen
Havixbeck
Heek
Heiden
Heiligenhaus
Heimbach
Heinsberg
Hellenthal
Hemer
Hennef
Herdecke
Herscheid
Herten
Herzebrock-Clarholz
Herzogenrath
Hiddenhausen
Hilchenbach
Hilden
Hille
Hörstel
Hövelhof
Höxter
Holzwickede

Hopsten
Horn-Bad Meinberg
Horstmar
Hückelhoven
Hückeswagen
Hüllhorst
Hünxe
Hürtgenwald
Hürth

Ibbenbüren
Inden
Isselburg
Issum

Jüchen
Jülich

Kaarst
Kalkar
Kall
Kalletal
Kamen
Kamp-Lintfort
Kempen
Kerken
Kerpen
Kevelaer
Kierspe
Kirchhundem
Kirchlengern
Kleve
Königswinter
Korschenbroich
Kranenburg
Kreuzau
Kreuztal
Kürten

Ladbergen
Laer
Lage
Langenberg
Langenfeld
Langerwehe
Legden
Leichlingen
Lemgo
Lengerich
Lennestadt
Leopoldshöhe
Lichtenau
Lienen
Lindlar
Linnich
Lippetal
Lippstadt
Löhne
Lohmar
Lotte
Lübbecke
Lüdinghausen
Lügde
Lünen

Marienheide
Marienmünster
Marsberg
Mechernich
Meckenheim

Medebach
Meerbusch
Meinerzhagen
Menden
Merzenich
Meschede
Metelen
Mettingen
Mettmann
Möhnesee
Moers
Monheim
Monschau
Morsbach
Much

Nachrodt-Wiblingwerde
Netphen
Nettersheim
Nettetal
Neuenkirchen
Neuenrade
Neukirchen-Vluyn
Neunkirchen
Neunkirchen-Seelscheid
Nideggen
Niederkassel
Niederkrüchten
Niederzier
Nieheim
Nörvenich
Nordkirchen
Nordwalde
Nottuln
Nümbrecht

Ochtrup
Odenthal
Oelde
Oer-Erkenschwick
Oerlinghausen
Olfen
Olpe
Olsberg
Ostbevern
Overath

Paderborn
Petershagen
Plettenberg
Porta Westfalica
Preußisch Oldendorf
Pulheim

Radevormwald
Raesfeld
Rahden
Ratingen
Recke
Rees
Reichshof
Reken
Rheda-Wiedenbrück
Rhede
Rheinbach
Rheinberg
Rheine
Rheurdt
Rietberg
Rödinghausen

Uedem
Unna

Velbert
Velen
Verl
Versmold
Vettweiß
Vlotho
Voerde
Vreden

Wachtberg
Wachtendonk
Wadersloh
Waldbröl
Waldfeucht
Waltrop
Warburg
Warendorf
Warstein
Wassenberg
Weeze
Wegberg
Weilerswist
Welver
Wenden
Werdohl
Werl
Wermelskirchen
Werne
Werther
Wesel
Wesseling
Westerkappeln
Wetter
Wettringen
Wickede
Wiehl
Willebadessen
Willich
Wilnsdorf
Windeck
Winterberg
Wipperfürth
Wülfrath
Würselen

Xanten

Zülpich

Außerordentliche Mitglieder des Städte- 
und GemeindebundesNordrhein-Westfalen

Ahaus
Ahlen
Aldenhoven
Alfter
Alpen
Alsdorf
Altena
Altenbeken
Altenberge
Anröchte
Arnsberg
Ascheberg
Attendorn
Augustdorf

Bad Berleburg
Bad Driburg
Bad Honnef
Bad Laasphe
Bad Lippspringe
Bad Münstereifel
Bad Oeynhausen
Bad Salzuflen
Bad Sassendorf
Bad Wünnenberg
Baesweiler
Balve
Barntrup
Beckum
Bedburg
Bedburg-Hau
Beelen
Bergheim
Bergisch Gladbach
Bergkamen
Bergneustadt
Bestwig
Beverungen
Billerbeck
Blankenheim
Blomberg
Bönen
Borchen
Borgentreich
Borgholzhausen
Borken
Bornheim
Brakel
Breckerfeld
Brilon
Brüggen
Brühl
Bünde
Büren
Burbach
Burscheid

Coesfeld

Dahlem
Datteln
Delbrück
Detmold
Dinslaken
Dörentrup
Dormagen
Dorsten
Drensteinfurt
Drolshagen
Dülmen

U

Rösrath
Roetgen
Rommerskirchen
Rosendahl
Rüthen
Ruppichteroth

Saerbeck
Salzkotten
Sankt Augustin
Sassenberg
Schalksmühle
Schermbeck
Schieder-Schwalenberg
Schlangen
Schleiden
Schloß Holte-Stukenbrock
Schmallenberg
Schöppingen
Schwalmtal
Schwelm
Schwerte
Selfkant
Selm
Senden
Sendenhorst
Siegburg
Simmerath
Soest
Sonsbeck
Spenge
Sprockhövel
Stadtlohn
Steinfurt
Steinhagen
Steinheim
Stemwede
Stolberg
Straelen
Südlohn
Sundern
Swisttal

Tecklenburg
Telgte
Titz
Tönisvorst
Troisdorf

Übach-
Palenberg
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Landschaftsverband 
Rheinland
Kennedy-Ufer 2, 50679 Köln

Landschaftsverband 
Westfalen-Lippe
Freiherr-vom-Stein-Platz 1,
48133 Münster

Regionalverband Ruhr
Kronprinzenstraße 35, 
45128 Essen

Erftverband
Paffendorfer Weg 42, 
50126 Bergheim

Landesverband Lippe
Schlossstraße 18, 
32657 Lemgo

Rheinische 
Versorgungskassen
Mindener Straße 2, 
50679 Köln

ASTO Abfall-Sammel- 
und Transportverband
Moltkestraße 2, 
51643 Gummersbach



Mitglieder der CDU AG Stellvertretende Mitglieder der CDU
1. Bürgermeister Baumann, Breckerfeld Arn Fraktionsvorsitzender Flüshöh, Schwelm
2. Bürgermeister Böckelühr, Schwerte Arn Bürgermeister Bahlmann, Bad Sassendorf
3. Bürgermeister Brüser, Wenden Arn Fraktionsvorsitzende Dröge-Middel, Lünen
4. Bürgermeister Esken, Hemer Arn Bürgermeister Eicker, Dr., Halver
5. Bürgermeister Ewers, Burbach Arn Bürgermeister Wessel, Erwitte
6. Bürgermeister Grossmann, Werl Arn Stv. Bürgermeisterin Mackensen, Soest
7. Bürgermeister Halbe, Schmallenberg Arn Fraktionsvorsitzender Kaiser MdL, Arnsberg
8. Bürgermeister Hess, Meschede Arn Stv. Bürgermeister Lausmann, Holzwickede
9. Bürgermeister Hollstein, Dr., Altena Arn Bürgermeister Kersting, Eslohe
10. Bürgermeister Pèus, Bestwig Arn Bürgermeister Hilchenbach, Drolshagen
11. Bürgermeister Wulf, Dr., Augustdorf Det. Bürgermeister Karger, Kalletal
12. Bürgermeister Hachmann, Rahden Det Bürgermeister Liebrecht, Lage
13. Bürgermeister Temme, Brakel Det. Bürgermeister Vidal-Garcia, Nieheim
14. Bürgermeister Koch, Bünde Det. Bürgermeister Witte, Lübbecke
15. Bürgermeister Deppe, Bad Driburg Det. Bürgermeister Haase, Beverungen
16. Bürgermeister Meier, Kirchlengern Det. Ratsmitglied Führing, Lemgo
17. Bürgermeister Erichlandwehr, Schloß Holte-Stukenbrock Det. Bürgermeister Mettenborg, Rheda-Wiedenbrück
18. Bürgermeister Lohmann, Herzebrock-Clarholz Det. Bürgermeister Vieker, Espelkamp
19. Bürgermeister Dreier, Salzkotten Det. Ratsmitglied Mertens, Paderborn
20. Bürgermeister Brauer, Kleve Düs Bürgermeister Gottwald, Brüggen
21. Bürgermeister Dick, Korschenbroich Düs Bürgermeister Rosenkranz, Wachtendonk
22. Bürgermeister Diks, Emmerich Düs Fraktionsvorsitzender Elsemann, Sonsbeck
23. Ratsmitglied Mölleken, Voerde Düs Bürgermeister Francken, Weeze
24. Bürgermeister Janssen, Geldern Düs Bürgermeister Weber, Uedem
25. Bürgermeister Schulz, Schwalmtal Düs Bürgermeister Wagner, Nettetal
26. Bürgermeister Schneider, Langenfeld Düs Stv. Bürgermeister Tondorf, Velbert
27. Bürgermeister Heyes, Willich Düs Ratsmitglied Johnen, Kaarst
28. Bürgermeister Hoffmann, Dormagen Düs Ratsmitglied Frau Zillmer, Kaarst
29. Bürgermeister Strunk, Xanten Düs Bürgermeister Giesbers, Sonsbeck
30. Bürgermeisterin Kwasny, Grevenbroich Düs Stv. Bürgermeister Lüngen, Ratingen
31. Bürgermeister Schick, Dr., Mechernich Köln Bürgermeister Hermanns, Simmerath
32. Bürgermeister Frantzen, Titz Köln Bürgermeister Schrammen, Waldfeucht
33. Bürgermeister Corsten, Selfkant Köln Ratsmitglied Kraus, Bergisch Gladbach
34. Bürgermeister Maack, Swisttal Köln Bürgermeister Vehreschild, Niederkassel
35. Bürgermeister Meng, Neunkirchen-Seelscheid Köln Fraktionsvorsitzender Schölgens, Alfter
36. Bürgermeister Schumacher, St. Augustin Köln Ratsmitglied Peters, Eschweiler
37. Bürgermeister Schumacher, Dr., Alfter Köln Bürgermeister Hüffel, Wachtberg
38. Bürgermeister Büttner, Bad Münstereifel Köln Ratsmitglied Drümmen, Rösrath
39. Bürgermeister Haas, Much Köln Ratsmitglied Weck, Königswinter
40. Bürgermeister Koester, Waldbröl Köln Ratsmitglied Voussem, Euskirchen
41. Bürgermeister Redenius, Nümbrecht Köln 1. Beigeordneter Knauber, Dr., Rheinbach
42. Bürgermeister Helmenstein, Gummersbach Köln Bürgermeister Spilles, Meckenheim
43. Bürgermeister Kreuzberg, Brühl Köln Bürgermeisterin Ritter, Monschau
44. Bürgermeister Heider, Overath Köln Bürgermeister Dieder, Heinsberg
45. Bürgermeister Koerdt, Bedburg Köln Bürgermeister Jansen, Hückelhoven
46. Bürgermeister Jungnitsch, Übach-Palenberg Köln Bürgermeister Pillich, Wegberg
47. Ratsmitglied Meyer zu Altenschildesche, Emsdetten Mün Bürgermeister Risthaus, Dr., Ascheberg
48. Bürgermeister Öhmann, Coesfeld Mün Bürgermeister Uphoff, Sassenberg
49. Bürgermeister Ruhmöller, Ahlen Mün Bürgermeister Vedder, Südlohn
50. Bürgermeister Büter, Ahaus Mün Bürgermeister Helmich, Heek
51. Bürgermeister Lütkenhorst, Dorsten Mün Bürgermeister Menge, Oer-Erkenschwick
52. Ratsmitglied Steffers, Ochtrup Mün Bürgermeister Hüppe, Hörstel
53. Bürgermeister Borgmann, Lüdinghausen Mün Ratsmitglied Wilp MdL, Rheine
54. Bürgermeister Kleweken, Legden Mün Bürgermeister Schulze Pellengahr, Dr., Velen
55. Bürgermeister Berlage, Drensteinfurt Mün Bürgermeister Streffing, Sendenhorst
56. Bürgermeister Klimpel, Haltern Mün Bürgermeister Wenking, Horstmar
Mitglieder der SPD AG Stellvertretende Mitglieder der SPD
1. Fraktionsvorsitzende Ibrom, Altena Arn Bürgermeister Müller, Plettenberg
2. Bürgermeister Hupe, Kamen Arn Ratsmitglied Bruschke, Möhnesee
3. Bürgermeister Jacobi, Gevelsberg Arn Ratsmitglied Bäcker, Hattingen
4. Ratsmitglied Kaufung, Arnsberg Arn Ratsmitglied Schmidt, Meinerzhagen
5. Bürgermeister Kolter, Unna Arn 1. Beigeordneter Hoffmann, Hilchenbach
6. Bürgermeister Rother, Holzwickede Arn Ratsmitglied Schröder, Arnsberg
7. Ratsmitglied Stache, Werl Arn Bürgermeister Kiß, Kreuztal
8. Bürgermeister Völkel, Erndtebrück Arn Bürgermeister Griebsch, Werdohl
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9. Bürgermeister Block, Horn-Bad Meinberg Det Bürgermeister Schemmel, Leopoldshöhe
10. Bürgermeister Fischer, Höxter Det Bürgermeister Heller, Detmold
11. Bürgermeister Henke, Hüllhorst Det Bürgermeister Böhme, Porta-Westfalica
12. Bürgermeister Rieke, Enger Det Bürgermeister Stute, Vlotho
13. Bürgermeister Rolfsmeyer, Hiddenhausen Det Bürgermeister Vortmeyer, Rödinghausen
14. Bürgermeisterin Weike, Werther Det Bürgermeisterin Rodenbrock-Wesselmann, Halle
15. Bürgermeister Wessels, Altenbeken Det Ratsmitglied Henze, Paderborn
16. Fraktionsvorsitzender Ehlert, Erkrath Düs Fraktionsvorsitzende Alkenings, Hilden
17. Fraktionsvorsitzender Franken, Kranenburg Düs Beigeordnete Welge, Gelsenkirchen
18. Bürgermeister Glöckner, Rommerskirchen Düs Bürgermeister Heidinger, Dr., Dinslaken
19. Stv. Bürgermeister Hinze, Emmerich Düs Stv. Bürgermeister Störmer, Hamminkeln
20. Stv. Bürgermeisterin Hornemann, Wesel Düs Fraktionsvorsitzender Scholten, Voerde
21. 1. Beigeordneter Rötters, Moers Düs Stv. Bürgermeister Jungbluth, Issum
22. 1. Beigeordneter Müllmann, Dr., Kamp-Lintf. Düs N.N.
23. Ratsmitglied Böse, Dr., Swisttal Köln Bürgermeister Rips, Dr., Erftstadt
24. Bürgermeister Henseler, Bornheim Köln Bürgermeisterin Sieburg, Kerpen
25. Bürgermeister Eis, Roetgen Köln Bürgermeister Gatzweiler, Stolberg
26. Bürgermeisterin Feiden, Bad Honnef Köln Bürgermeister Karthaus, Dr., Engelskirchen
27. Ratsmitglied Kupich, Rösrath Köln Beigeordneter Herpel, Pulheim
28. 1. stv. FV Häring, Gummersbach Köln Stv. Bürgermeisterin Nießen, Stolberg
29. Ratsmitglied Kehren, Erkelenz Köln N.N.
30. Bürgermeister Müller, Leichlingen Köln Bürgermeister Töpfer, Marienheide
31. Bürgermeister Korsten, Dr., Radevormwald Köln N.N.
32. Bürgermeister Nelles, Würselen Köln Ratsmitglied Frau Piez, Übach-Palenberg
33. Fraktionsvorsitzende Seitz-Dahlkamp, Sendenhorst Mün Fraktionsvorsitzende Raupach, Reken
34. Fraktionsvorsitzender Bing, Ahlen Mün Bürgermeisterin Heck-Guthe, Waltrop
35. Fraktionsvorsitzender Fragemann, Dorsten Mün Fraktionsvorsitzender Spiekermann-Blankertz, Lüdinghausen
36. Bürgermeister Pohlmann, Hopsten Mün Bürgermeister Geukes, Isselburg
37. Fraktionsvorsitzender Sievert, Metelen Mün Bürgermeister Lammers, Lotte
38. Bürgermeister Lülf, Ennigerloh Mün Bürgermeister Streit, Tecklenburg
Mitglieder der FDP AG Stellvertretende Mitglieder der FDP AG
1. Bürgermeister Banken, Everswinkel Mün Ratsmitglied Erkes, Kerpen Köln
2. Fraktionsvorsitzende Wolf-Kluthausen, Korschenbroich Düs Fraktionsvorsitzende Kilias, Pulheim Köln
3. Fraktionsvorsitzender Ehrenberg, Sundern Arn Ratsmitglied Kocherscheidt, Heiligenhaus Düs
4. Beigeordneter Kuhnert, Dr., Troisdorf Köln Stv. Fraktionsvorsitzende Engelking, Porta Westfalica Det
5. Fraktionsvorsitzender Traurig, Straelen Düs Fraktionsvorsitzender Boos, Dorsten Mün
6. Fraktionsvorsitzender Cramer, Dr., Möhnesee Arn Fraktionsvorsitzende Steinhauer, Wetter Arn
7. Beigeordnete Kamp, Grevenbroich Düs Fraktionsvorsitzender Krahe, Erkelenz Köln
8. Fraktionsvorsitzender Kukulies, Emmerich Düs Ratsmitglied Heimel, Wilnsdorf Arn
9. Ratsmitglied Kalteich, Freudenberg Arn Kämmerer Heil, Erftstadt Köln
10. Fraktionsvorsitzender Walter, Nottuln Mün Techn. Beigeordneter Krantz, Goch Düs
11. 1. Beigeordneter Vogt, Kaarst Düs Fraktionsvorsitzende Hanning, Ratingen Düs
12. Fraktionsvorsitzender Büscher, Dr., Gütersloh Det Fraktionsvorsitzender Ruppert, Haan Düs
13. Ratsmitglied Züll, Sankt Augustin Köln 1. Beigeordneter Liebermann, Monheim Düs
Mitglieder von Bündnis 90/Die Grünen AG Stellvertretende Mitglieder Bd. 90/Grüne AG
1. Ratsmitglied Baeumle-Courth, Prof. Dr., Berg. Gladbach Köln Stv. Fraktionsvorsitzender Krüger, Neuenkirchen Mün
2. Ratsmitglied Frau Blümer, Drensteinfurt Mün Ratsmitglied Bay, Kleve Düs
3. Beigeordneter Schnapka, Bornheim Köln Ratsmitglied Bongert, Neukirchen-Vl. Düs
4. Fraktionsvorsitzender Gerigk, Herdecke Arn Fraktionsvorsitzender Krieger, Bergneustadt Köln
5. Fraktionsvorsitzender Grünrowsky, Velen Mün Ratsmitglied Dederichs, Erkelenz Mün
6. Fraktionsvorsitzender Heinen, Schwalmtal Düs Ratsmitglied Frau Banach, Dorsten Mün
7. Stv.Bürgermeisterin Honold-Ziegahn, Erkelenz Köln Ratsmitglied Klister, Mettmann Düs
8. Fraktionsvorsitzender Lagemann, Hörstel Mün Ratsmitglied Frau Daum, Lichtenau Det
9. Bürgermeister Mittag, Rhede Mün Fraktionsvorsitzende Fraund, Dorsten Mün
10. Fraktionsvorsitzender Windhuis, Alfte Köln Beigeordneter Fritz, Wesel Düs
11. Fraktionsvorsitzender Kolmorgen, Dormagen Düs Stv. Fraktionsvorsitzender Halfmann, Isselburg Mün
12. Stv. Fraktionsvorsitzende Hillefeld, Wesel Arn Fraktionsvorsitzende Deussen-Dopstadt, Bornheim Köln
Mitglieder Freie Wähler AG Stellvertretende Mitglieder Freie Wähler AG
1. Bürgermeisterin Mittag, Langenberg Det Bürgermeisterin Kammann, Beelen Mün
2. Ratsmitglied Peters, Breckerfeld Arn Ratsmitglied Linde, Bad Berleburg Arn
3. Ratsmitglied Waltermann, Eschweiler Köln Ratsmitglied Spies, Eschweiler Köln
Mitglieder Die Linke AG Stellvertretende Mitglieder Die Linke AG
1. Stv. Fraktionsvorsitzende Lubitz, Schwelm Arn Ratsmitglied Frau Wagner, Gronau Mün
2. Ratsmitglied Napp, Moers Düs Fraktionsvorsitzender Öztas, Kamp-Lintfort Düs
Außerordentliche Mitglieder
1. Direktorin Lubek Landschaftsverband Rheinland, Köln
2. Direktor Kirsch Landschaftsverband Westfalen-Lippe, Münster
3. Vorstand Lindner Erftverband, Bergheim
4. Regionaldirektorin Geiß-Netthöfel Regionalverband Ruhr, Essen
5. Verbandsvorsteherin Peithmann Landesverband Lippe, Lemgo
6. Geschäftsführer Elzer Rheinische Versorgungskassen für Gemeinden und Gemeindeverbände, Köln
7. Geschäftsführer Rösner Abfall- Sammel- und Transportverband Oberberg (ASTO) 
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Präsident Bürgermeister Roland Schäfer, Bergkamen
Erster Vizepräsident Bürgermeister Dr. Eckhard Ruthemeyer, Soest
Vizepräsident Bürgermeister Dietmar Heß, Finnentrop
Vizepräsident Bürgermeister Walther Boecker, Hürth

Mitglieder Stellvertretende Mitglieder
CDU CDU

1. Bürgermeister Heß, Finnentrop Bürgermeister Böckelühr, Schwerte

2. Bürgermeister Moormann, Kaarst Bürgermeister Janssen, Geldern

3. Fraktionsvorsitzender Kleerbaum, Dülmen Bürgermeister Strothmann, Beckum

4. Bürgermeister Linkens, Prof. Dr., Baesweiler Bürgermeister Büttner, Bad Münstereifel

5. Bürgermeister Paus, Paderborn Bürgermeister Erichlandwehr, Schloß Holte-Stukenbrock

6. Bürgermeister a.D. Haase, Beverungen Bürgermeister Austermann, Dr., Lemgo

7. Bürgermeister Sommer, Lippstadt Bürgermeister Rauen, Wettringen

8. Bürgermeister Ruthemeyer, Dr., Soest Bürgermeister Witkopp, Linnich

SPD SPD
9. Bürgermeister Bertram, Eschweiler Bürgermeisterin Weike, Werther

10. Bürgermeister Boecker, Hürth Bürgermeister Freytag, Brühl

11. Bürgermeister Landscheidt, Dr., Kamp-Lintfort Bürgermeister Ballhaus, Moers
12. Bürgermeister Honsdorf, Dr., Bad Salzuflen Bürgermeisterin Feiden, Bad Honnef
13. Bürgermeister Schäfer, Bergkamen Bürgermeister Völkel, Erndtebrück

14. Bürgermeisterin Westkamp, Wesel Fraktionsvorsitzender Ehlert, Erkrath

15. Bürgermeisterin Kordfelder, Dr., Rheine Bürgermeister Paetzel, Dr., Herten

FDP FDP
16. Bürgermeister Becker-Blonigen, Wiehl Beigeordneter Kuhnert, Dr., Troisdorf

17. Fraktionsvorsitzender Pitz, Brühl Fraktionsvorsitzender Walter, Nottuln

18. Bürgermeister Weik, Wermelskirchen Fraktionsvorsitzender Boos, Dorsten

Bd.90/Die Grünen Bd.90/Die Grünen
19. Fraktionsvorsitzende Schirrmeister-Heinen, Erkelenz Fraktionsvorsitzender Lagemann, Hörstel

20. Bürgermeister Mittag, Rhede Bürgermeister Pieper, Telgte

21. Fraktionsvorsitzender Held, Altena Beigeordneter Schnapka, Bornheim

Im Übrigen setzt sich das Präsidium wie folgt zusammen:
Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaften Stellvertretende Vorsitzende der AG

22. Bürgermeister Raetz, Rheinbach (CDU) Bürgermeister Nelles, Würselen (SPD)

23. Bürgermeister Fonck, Kalkar (CDU) Bürgermeister Landscheidt, Dr., Kamp-Lintfort (SPD)

24. Bürgermeister Moenikes, Emsdetten (CDU) Bürgermeister Bergmann, Nordkirchen (SPD)

25. Bürgermeister Pierlings, Meinerzhagen (SPD) Bürgermeister Hollstein, Dr., Altena (CDU)

26. Bürgermeisterin Unger, Gütersloh (SPD) Bürgermeister Dreier, Salzkotten (CDU)

Vorsitzender AK Mittelstadt Stellvertretender Vorsitzender AK Mittelstadt

27. Bürgermeister Friedl, Dr., Euskirchen (CDU) Bürgermeister Gatzweiler, Stolberg (SPD)

Hauptgeschäftsführer Stellvertretender

28. Hauptgeschäftsführer Schneider, Dr.,Geschäftsstelle (CDU) Geschäftsführer von Lennep, Geschäftsstelle (SPD)

Kooptierte Mitglieder Stellvertretende Kooptierte Mitglieder

29. Abgeordneter Fasse MdL, (CDU)          Landtag, Düsseldorf N.N. (CDU)
30. Abgeordneter Biesenbach MdL (CDU)   Landtag, Düsseldorf Bürgermeister Jansen, Erkelenz (CDU)

31. Abgeordneter Kuper MdL, (CDU)           Landtag, Düsseldorf Bürgermeister Heinisch, Dr., Heiligenhaus (CDU)

32. Abgeordneter Kramer MdL, (SPD)            Landtag, Düsseldorf Abgeordneter Dahm MdL, Landtag, Düsseldorf (SPD)

33. Abgeordnete Zentis MdL (Bd.90/Gr.)      Landtag, Düsseldorf Abgeordneter Mostofizadeh MdL, Landtag, Düsseldorf (Bd.90/Gr.)

Beratende Mitglieder Stellvertretende Beratende Mitglieder

34. Bürgermeister Urbach, Bergisch Gladbach (CDU) Bürgermeister von den Driesch, Herzogenrath (CDU)

35. Bürgermeister Strunk, Xanten (CDU) Bürgermeister Wagner, Nettetal (CDU)

36. Bürgermeister Vogel, Arnsberg (CDU) N.N. (CDU)
37. Bürgermeister Hockenbrink Westerkappeln (SPD) Ratsmitglied Hammelrath, Bergisch Gladbach (SPD)

38. Bürgermeister Heidinger, Dr., Dinslaken (SPD) N.N. (SPD)
39. Abgeordneter Kai Abruszat MdL, Landtag, Düsseldorf (FDP) N.N. (FDP)
Ständige Gäste Stellvertretende Ständige Gäste

Bürgermeister Stommel, Jülich Bürgermeister a.D. Ufer, Hückeswagen 
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1. Ausschuss für Recht, Verfassung, Personal 
und Organisation

Vorsitzender: Bürgermeister Bertram, Eschweiler (SPD)

Stellv. Vorsitzender: Bürgermeister Hollstein, Dr., Altena (CDU)

Mitglieder: Stellvertreter:

CDU CDU

HBM Dr. Hollstein, Altena (Arn) HBM Grossmann, Werl (Arn)

RM Meiberg, Soest (Arn) HBM Böckelühr, Schwerte (Arn)

HBM Temme, Borgentreich (Det) HBM Bluhm, Willebadessen (Det)

1. BG Venherm, Paderborn (Det) HBM Haase, Beverungen (Det)

HBM Wagner, Nettetal (Düs) HBM Janssen, Geldern (Düs)

HBM Heinisch, Dr., Heiligenhaus (Düs) HBM Spitzer, Voerde (Düs)

HBM Pracht, Nettersheim (Köln) HBM Winkens, Wassenberg (Köln)

HBM von den Driesch, Herzogenrath (Köln) 1. BG Winckler, Meckenheim (Köln)

HBM Raetz, Rheinbach (Köln) HBM Dieder, Heinsberg (Köln)

BG Robers, Dr., Coesfeld(Mün) FV Kleerbaum, Dülmen (Mün)

HBM Holtwisch, Vreden (Mün) HBM Berlage, Drensteinfurt (Mün)

SPD SPD

HBM Jacobi, Gevelsberg (Arn) HBM Fleige, Menden (Arn)

HBM Hupe, Kamen (Arn) RM Bittner, Arnsberg (Arn)

HBM Geise, Blomberg (Det) HBM Rieke, Enger (Det)

RM Jüngerkes, Meerbusch (Düs) RM Münchow, Velbert (Düs)

StvBM Gietemann, Kleve (Düs) FV Lorenz, Uedem (Düs)

HBM Bertram, Eschweiler (Köln) HBM Korsten, Dr., Radevormwald (Köln)

HBM Henseler, Bornheim (Köln) RM Bachmann, Rösrath (Köln)

FBL Frau Urch-Sengen, Beckum (Köln) StvFV Dora, Datteln (Mün)

FDP FDP

TBG Frau Kamp, Grevenbroich (Düs) 1. BG Liebermann, Monheim (Düs)

HBM Banken, Everswinkel (Mün) FV Cramer, Dr. Möhnesee (Arn)

Bündnis 90/Grüne Bündnis 90/Grüne

FV Kolmorgen, Dormagen (Düs) FV Gerigh, Herdecke (Arn)

FV Lagemann, Hörstel (Mün) RM Grünrowsky, Velen (Mün)

2. Ausschuss für Schule, Kultur und Sport
Vorsitzender: Bürgermeister Gerwers, Rees (CDU)

Stellv. Vorsitzender: 1. Beigeordneter Ludes, Bergheim (SPD)

Mitglieder Stellvertreter

CDU CDU

HBM Hundt, Lennestadt (Arn) HBM Eickler, Winterberg (Arn)

HBM Bahlmann, Bad Sassendorf (Arn) StvFV Schmid, Werne (Arn)

HBM Gerwers, Rees (Düs) 1. BG Knauber, Dr., Rheinbach (Köln)

1. BG Heesch, Grevenbroich (Düs) HBM Rosenkranz, Wachtendonk (Düs)

StvBM Tondorf, Velbert (Düs) 1. BG Gebauer, Schloß Holte-Stukenbr. (Det)

HBM Deppe, Bad Driburg (Det) BG Alter, Paderborn (Det)

HBM Frau Ritter, Monschau (Det) RM Frau Lindner, Königswinter (Köln)

HBM Haas, Much (Köln) HBM Witkopp, Linnich (Köln)

HBM Jansen, Erkelenz (Köln) FBL Speer, Dr., Bergisch Gladbach (Köln)

HBM Borgmann, Lüdinghausen (Mün) BG Brügge, Lohmar (Köln)

HBM Ruhmöller, Ahlen (Mün) HBM Effkemann, Gescher (Mün)

SPD SPD

StvBM Kemmerling, Altena (Arn) RM Schneider, Kamp-Lintfort (Arn)

1. BG Hoffmann, Hilchenbach (Arn) RM Posta, Arnsberg (Arn)

1. BG Ludes, Bergheim (Köln) RM Kluth, Wassenberg (Köln)

HBM Böhme, Porta Westfalica (Det) RM Eickmann, Lügde (Det)

RM Frau Schwarz, Voerde (Düs) StvBM Lierenfeld, Dormagen (Düs)

1. BG Müllmann, Dr., Kamp Lintfort (Düs) FV Franken, Kranenburg (Düs)

BG Herpel, Pulheim (Köln) FV Frau Steinhäuser, Bedburg (Köln)

StvFV Mollen, Rheine (Mün) FV Dönnebrink, Ahaus (Mün)

FDP FDP

FV Ehrenberg, Sundern (Arn) FV Boos, Dorsten (Mün)

RM Frau Engelking, Porta Westfalica (Det) FV Löhler, Kaarst (Düs)

Bündnis 90/Grüne Bündnis 90/Grüne

STVBM Frau Honold-Ziegahn, Erkelenz (Köln) RM Frau Blümer, Drensteinfurt (Mün)

RM Baeumle-Courth, Prof. Dr. RM Bay, Kleve (Düs)

Bergisch Gladbach (Köln)

3. Ausschuss für Jugend, Soziales und Gesundheit
Vorsitzender: Bürgermeister Schemmel, Leopoldshöhe

Stellv. Vorsitzender: 1. Beigeordneter Eschbach, Troisdorf

Mitglieder Stellvertreter

CDU CDU

HBM Eicker, Dr., Halver (Arn) HBM Fuhrmann, Bad Berleburg (Arn)

HBM Holtgrewe, Geseke (Arn) StvBM Frau Goldner, Arnsberg (Arn)

StvBM Frau Stüwe-Kobusch,  HBM Koch, Bünde (Det)

Bad Salzuflen (Det)

RM Frau Schwittay, Halle (Det) HBM Meier, Kirchlengern (Det)

HBM Kleinenkuhnen, Rheurdt (Düs) FBL Hastrich, Bergisch-Gladbach (Düs)

1. BG Heesch, Grevenbroich (Düs) HBM Möcking, Kerken (Düs)

HBM Tholen, Gangelt (Köln) RM Krott, Herzogenrath (Köln)

1. BG Eschbach, Troisdorf (Köln) HBM Frantzen, Titz (Köln)

HBM Hermanns, Simmelrath (Köln) N.N. (Köln)

HBM Könning, Stadtlohn (Mün) HBM Uphoff, Sassenberg (Mün)

HBM Hoge, Steinfurt (Mün) RM Wedhorn, Coesfeld (Mün)

SPD SPD

RRM Frau Bauer, Welver (Arn) HBM Griebsch, Werdohl (Arn)

RM Stüttgen, Arnsberg (Arn) RM Mürmann, Kierpse (Arn)

HBM Schemmel, Leopoldshöhe (Det) FV Dierkes, Borgentreich (Det)

1. BG Haarmann, Wesel (Düs) FV Röhrscheid, Willich (Düs)

1. BG Müllmann, Dr., Kamp-Lintfort (Düs) RM Frau Seel, Moers (Düs)

FV Frau Steinhäuser, Bedburg (Köln) N.N (Köln)

HBM Frau Feiden, Bad Honnef (Köln) BG Uttecht, Frechen (Köln)

HBM Schneider, Nottuln (Mün) RM Frei Reinert, Herten (Mün)

FDP FDP

FV Frau Hannig, Ratingen (Düs) RM Heimel, Wilnsdorf (Arn)

BG Frau Kamp, Grevenbroich (Düs) FV Frau Hannen, Lage (Det)

Bündnis 90/Grüne Bündnis 90/Grüne

FV Frau Deussen-Dopstadt,

Bornheim (Köln) RM Frau Daum, Lichtenau (Düs)

BG Schnapka, Bornheim (Köln) RM Bay, Kleve (Düs)
▶

Anhang D

Fachausschüsse (Stand: 16.06.2014)
Kursivdruck bedeutet: Mitglieder sind bereits 
ausgeschieden und wurden noch nicht nachbenannt
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Fortsetzung  

Fachausschüsse
4. Ausschuss für Städtebau, Bauwesen 
und Landesplanung

Vorsitzender: Bürgermeister Raetz, Rheinbach (CDU)

Stellv. Vorsitzender: Beigeordneter Wendenburg, Velbert (SPD)

Mitglieder Stellvertreter

CDU CDU

FV Heinzel, Bergkamen (Arn) HBM Hundt, Lennestadt (Arn)

HBM Mühling, Balve (Arn) HBM Lins, Sundern (Arn)

HBM Schwuchow, Büren (Det) Techn.BG Frau Warnecke, Paderborn (Det)

HBM Dreier, Salzkotten (Det) HBM Mettenborg, 

Rheda-Wiedenbrück (Det)

HBM Ahls, Alpen (Düs) HBM Rosenkranz, Wachtendonk (Düs)

RM Teigelkötter, Kleve (Düs) HBM Strunk, Xanten (Düs)

HBM Raetz, Rheinbach (Köln) HBM Büttner, Bad Münstereifel (Köln)

Techn.BG Stücker, Gummersbach (Köln) 1. BG Strauch, Baesweiler (Köln)

Stadt- Schmickler,  1. BG Schier, Bornheim (Köln)

baurat Bergisch Gladbach (Köln) 

BG Leushacke, Dülmen (Mün) Techn.BG Vetter, Gronau (Mün)

HBM Hüppe, Hörstel (Mün) StvBM Tranel, Coesfeld (Mün)

SPD SPD

RM Bäcker, Hattingen (Arn) HBM Fleige, Menden (Arn)

RM Lipinski, Kamen (Arn) RM Koch, Warstein (Arn)

HBM Knorr, Schlangen (Det) FBL Zirbel, Gütersloh (Det)

BG Wendenburg, Velbert (Düs) FV Frau Schiewer, Schermbeck (Düs)

RM Rosendahl, Moers (Düs) FV Schmitz, Kamp-Lintfort (Düs)

Techn.BG Gödde, Eschweiler (Köln) RM Bachmann, Rösrath (Köln)

BM Lehmann, Windeck (Köln) RM Frau Kleinekathöfer, Bornheim (Köln)

HBM Hutzenlaub, Ochtrup (Mün) StvBM Grothues, Dr., Beckum (Mün)

FDP FDP

FV Büscher, Dr., Gütersloh (Det) RM Züll, Sankt Augustin (Köln)

Techn.BG Krantz, Goch (Düs) FV Kukulies, Emmerich (Düs)

Bündnis 90/Grüne Bündnis 90/Grüne

FV Heinen, Schwalmtal (Düs) FV Kolmorgen, Dormagen (Düs)

FV Windhuis, Alfter (Köln) RM Frau Daum, Lichtenau (Det)

5. Ausschuss für Strukturpolitik und Verkehr
Vorsitzender: 1. Beigeordneter Rötters, Moers (SPD)

Stellv. Vorsitzender: Bürgermeister Röger, Lohmar (CDU)

Mitglieder Stellvertreter

CDU CDU

HHBM Hilchenbach, Drolshagen (Arn) HBM Fischer, Olsberg (Arn)

HBM Wessel, Erwitte (Arn) FV Kissing, Kamen (Arn)

HBM Franzke, Steinheim (Det) BG Löhr, Gütersloh (Det)

HBM Wulf, Dr., Augustdorf (Det) HBM Menne, Bad Wünnenberg (Det)

HBM Francken, Weeze (Düs) HBM Weber, Uedem (Düs)

HBM Zillikens, Jüchen (Düs) HBM Steins, Kranenburg (Düs)

HBM Röger, Lohmar (Köln) BG Büscher, Much (Köln)

HBM Jansen, Hückelhoven (Köln) FBL Schiffer, Brühl (Köln)

HBM Caplan, Burscheid (Köln) HBM Harzheim, Merzenich (Köln)

HBM Berlage, Drensteinfurt (Mün) HBM Streffing, Sendenhorst (Mün)

HBM Himmelmann, Olfen (Mün) HBM Schulze Pellengahr, Dr., Velen (Mün)

SPD SPD

HBM Völkel, Erndtebrück (Arn) RM Herdring, Bergkamen (Arn)

StvBM Knoche, Lennestadt (Arn) StvBM Frau Nick, Unna (Arn)

HBM Stute, Vlotho (Det) StvBM Pantke, Paderborn (Det)

1. BG Rötters, Moers (Düs) FV Frau Schiewer, Schermbeck (Düs)

StvBM Störmer, Hamminkeln (Düs) RM Münchow, Velbert (Düs)

BG Thome, Gummersbach (Köln) FV Kronenberg, Waldbröl (Köln)

RM Reuschenbach, Rösrath (Köln) FV Dreiner-Wirz, Lindlar (Köln)

HBM Steingröver, Ibbenbüren (Mün) RM Brüning, Südlohn (Mün)

FDP FDP

1. BG Sassenhof, Overath (Köln) RM Laakmann, Moers (Düs)

FV Boos, Dorsten (Mün) FV Frau Wolf-Kluthausen,
Korschenbroich (Düs)

Bündnis 90/Grüne Bündnis 90/Grüne

FV Frau Altenhein, Sprockhövel (Arn) RM Horst, Hückelhoven (Köln)

StvFV Krüger, Neuenkirchen (Mün) RM Klister, Mettmann (Düs)

6. Ausschuss für Finanzen und Kommunalwirtschaft
Vorsitzender: Bürgermeister Dr. Strothmann, Beckum (CDU)

Stellv. Vorsitzender: Bürgermeister Freytag, Brühl (SPD)

Mitglieder Stellvertreter

CDU CDU

HHBM Baumann, Breckerfeld (Arn) HBM Müller, Olpe (Arn)

HBM Grosche, Medebach (Arn) BG König, Schmallenberg (Arn)

1. BG Uffelmann, Dormagen (Det) HBM Stickeln, Warburg (Det)

HBM Hachmann, Rahden (Det) HBM Liebrecht, Lage (Det)

HBM Langemeyer, Straelen (Düs) HBM Janssen, Geldern (Düs)

HBM Spitzer, Voerde (Düs) HBM Ahls, Alpen (Düs)

1. BG Blau, Dr., Gummersbach (Köln) Käm. Schmitz, Euskirchen Köln)

BG Thelen, Pulheim (Köln) HBM Jungnitsch, Übach-Palenberg (Köln)

HBM Frantzen, Titz (Köln) HBM Hermanns, Simmerath (Köln)

HBM Ohmann, Coesfeld (Mün) HBM Büter, Ahaus (Mün)

HBM Strothmann, Dr., Beckum (Mün) HBM Rauen, Wettringen (Mün)
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8. Ausschuss für Gleichstellung
Vorsitzende: Gleichstellungsbeauftragte Frau Quick, Grefrath (Bündnis 90/Grüne)

Stellv. Vorsitzende: Gleichstellungsbeauftragte Frau Dürke, Paderborn (CDU)

Mitglieder StellvertreterInnen

CDU CDU

FV Frau Middendorf, Bergkamen (Arn) StvBM Frau Mackensen, Soest (Arn)

1.StvBM Frau Bender, Wilnsdorf (Arn) StvBM Frau Goldner, Arnsberg (Arn)

GB Frau Drüke, Paderborn (Det) GB Frau Burkhardt, Euskirchen (Det)

1.StvBM Frau Senckel, Espelkamp (Det) RM Frau Kappelmann, Verl (Det)

HBM Frau Kwasny, Grevenbroich (Düs) N.N.  (Düs)

RM Herr Scholten, Xanten (Düs) N.N.  (Düs)

RM Herr Steingießer, Erkelenz (Köln) HBM Herr Redenius, Nümbrecht (Köln)

1.StvBM Frau Sobczyk, Herzogenrath (Köln) RM Frau Pick, Euskirchen (Köln)

RM Frau Bahne-Classen, Overath (Köln) N.N.  (Köln)

RM Frau Köster, Ibbenbüren  (Mün) RM Frau Niemeier, Coesfeld (Mün)

RM Frau Meyer zu Altenschildesche, N.N.  (Mün)

Emsdetten (Mün)

SPD SPD

RM Frau Jung, Kamen (Arn) RM Frau Schlüter, Möhnesee (Arn)

GB Frau Lünstroth, Selm (Arn) FV Frau Ibrom, Altena (Arn)

RM Frau Sommer, Halle (Det) GB Frau Trame, Gütersloh (Det)

StvBM Frau Scholten, Moers (Düs) StvBM Frau Hornemann, Wesel (Düs)

N.N.  (Düs) RM Frau van der Linde, 

Hamminkeln (Düs)

RM Frau Dunkel, Bad Honnef (Köln) RM Herr Milwski, Bergheim (Köln)

RM Frau Schöttler-Fuchs, RM Frau Butz, Hürth (Köln)

Bergisch Gladbach (Köln)

RM Frau Watermann-Krass, HBM Frau Stremlau, Dülmen (Mün)

Sendenhorst (Mün)

FDP FDP

RM Herr Wilsch, Kaarst (Düs) N.N. (Düs)

FV Frau Steinhauer, Wetter (Düs) FV Frau Brebeck, Dormagen (Düs)

Bündnis 90/Grüne Bündnis 90/Grüne

GB Frau Quick, Grefrath (Düs) StvFV Frau Hillefeld, Wesel (Düs)

RM Frau Scheerer, RM Frau Schütz-Madré, Kempen (Düs)

Berg. Gladbach (Köln)

SPD SPD

1. BG Mölle, Unna (Arn) 1. BG Mecklenbrauck, Bergkamen (Arn)

HBM Müller, Plettenberg (Arn) 1. BG Hoffmann, Hilchenbach (Arn)

BG Benkmann, Detmold (Det) HBM Klaus, Schieder-Schwalenberg (Det)

BG Schiefer, Erkrath (Düs) FV Franken, Kranenburg (Düs)

HBM Thiele, Hilden (Düs) FV Schmitz, Kamp-Lintfort (Düs)

HBM Freytag, Brühl (Köln) 1. BG Ahrens-Salzsieder, Huerth (Köln)

HBM Karthaus, Dr., Engelskirchen (Köln) RM Bachmann, Rösrath (Köln)

FV Koch, Beckum (Mün) HBM Vennemeyer, Greven (Mün)

FDP FDP

FV Traurig, Straelen (Düs) BG Kuhnert, Dr., Troisdorf (Köln)

N.N. (Köln) FV Krahe, Erkelenz (Köln)

Bündnis 90/Grüne Bündnis 90/Grüne

1. BG Thormann, Dr., Warendorf (Mün) StvFV Krüger, Neuenkichen (Mün)

BG Fritz, Wesel (Düs) FV Lagemann, Hörstel (Mün)

7. Ausschuss für Umwelt und Verbraucherschutz
Vorsitzender: Ratsmitglied Züll, Sankt Augustin (FDP)

Stellv. Vorsitzender: Bürgermeister Ewers, Burbach (CDU)

Mitglieder Stellvertreter

CDU CDU

HBM Holtkötter, Anröchte (Arn) HBM Grosche, Medebach (Arn)

HBM Ewers, Burbach (Arn) FV Frau Middendorf, Bergkamen (Arn)

FV Päsch, Delbrück (Det) TBG Frau Warnecke, Paderborn (Det)

HBM Erichlandwehr, HBM Wulf, Dr., Augustdorf (Det)

Schloß Holte-Stukenbrock (Det)

StvFV Gardemann, Schermbeck (Düs) HBM Schulz, Schwalmtal (Düs)

HBM Steins, Kranenburg (Düs) HBM Giesbers, Sonsbeck (Düs)

HBM Bergmann, Zülpich (Köln) HBM Pillich, Wegberg (Köln)

HBM Pracht, Nettersheim (Köln) HBM Frau Ritter, Monschau (Köln)

1. BG Gleß, Sankt-Augustin (Köln) HBM Hermanns, Simmerath (Köln)

1. BG Brügge, Lohmar (Köln) HBM Helmich, Heek (Mün)

HBM Effkemann, Gescher (Mün) HBM Borgmann, Lüdinghausen (Mün)

SPD SPD

RM Schmidt, Meinerzhagen (Arn) FV Erling, Rüthen (Arn)

RM Scheideler, Unna (Arn) StvBM Frau Hahnwald, Arnsberg (Arn)

RM Frau Singerhoff, Altenbeken (Det) FV Hülsmann, Espelkamp (Det)

BG Hoffmann, Grevenbroich (Düs) N.N.  (Düs)

HBM Thiele, Hilden (Düs) BG Wendenburg, Velbert (Düs)

HBM Töpfer, Marienheide (Köln) HBM Karthaus, Dr., Engelskirchen (Köln)

RM Frau Fittinghoff-Hansen, RM Hanft, Bornheim (Köln)

Rösrath (Köln)

FV Sundermann, Westerkappeln (Mün) StvFV Schulte, Recke (Mün)

FDP FDP

FV Kalteich, Freudenberg (Arn) StvBM Mankau, Niederkrüchten (Düs)

RM Züll, Sankt Augustin (Köln) Techn. BG Krantz, Goch (Düs)

Bündnis 90/Grüne Bündnis 90/Grüne

RM Frau Blümer, Drensteinfurt (Det) RM Steffen, Dr., Bergisch Gladbach 

(Köln)

StvFV Halfmann, Isselburg (Mün) RM Grünrowsky, Velen (Mün)

Beratendes Mitglied

GF Moraing, VKU-Landesgruppe NRW, Köln

Fortsetzung:  Ausschuss für Finanzen und Kommunalwirtschaft
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Dez. I
Europarecht - Grundsatzfragen
Staats- und Kommunalverfassung
Verwaltungsmodernisierung
Öffentl. Dienstrecht/Ordnungsrecht
Ausländerrecht, E-Government/IT
Feuer-, Zivilschutz

Geschäftsführer von Lennep
☏ 223 / 227 Vertr.  IV

Referat  I / 1

Staatsverfassung / Europarecht
Allg. Rechtsangelegenheiten
Allg. Verwaltungsrecht
Öffentliches Dienstrecht
Verwaltungsmanagement der
Kommunen / Standards
Verwaltungsstrukturreform
Ausländerrecht / Aussiedler / Asyl

Hauptreferent Dr. Wichmann
☏ 246  Mo – Do

Referat  I / 2

Kommunalverfassung
Kommunalrecht, 
Wahlen und Statistik
Gleichstellung
Denkmalschutz
Ordnungsrecht
Datenschutz

Hauptreferentin Wellmann
☏ 226  Mo, Mi, Do

Ausschuss für Recht, Verfassung, 
Personal und Organisation 

Ausschuss für Gleichstellung

Mitgliederversammlung *)

Hauptausschuss
Präsidium
Kleine Kommission

Anhang F

Städte- und Gemeindebund          

Organigramm - Stand: 01.09. 2014

Kommunal-Stiftung NRW
mit Sitz in Düsseldorf

Erster Vorstand:

Hauptgeschäftsführer StGB NRW 
Dr. Bernd Jürgen Schneider
Bürgermeister Franz-Josef 
Moormann, Stadt Kaarst
Bürgermeister Erhard Pierlings, 
Stadt Meinerzhagen

Kaiserswerther Str.199-201 • 40474 Düsseldorf
Postfach 10 39 52 • 40030 Düsseldorf

Telefon: 0211 / 45 87-1 Internet: www.kommunen-in-nrw.de
Telefax: 0211 / 45 87-211 E-Mail:  info@kommunen-in-nrw.de
PC-Fax: 0211 / 94 33 39

Anhang E  

Arbeitsgemeinschaften

Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaften des Städte- und 
Gemeindebundes NRW u.a. in den Regierungsbezirken

AG Düsseldorf
Vorsitzender:

Bürgermeister Fonck, Kalkar (CDU) ☏ 02824/13-0
Stv. Vorsitzender:

Bürgermeister Dr. Landscheidt, Kamp-Lintfort (SPD) ☏ 02842/912-0
Sprecher der polit. Gruppen:

Bürgermeister Fonck, Kalkar (CDU) ☏ 02824/13-0
Bürgermeister Dr. Landscheidt, Kamp-Lintfort (SPD) ☏ 02842/912-0

Betreuer im Haus: Hauptreferent Becker ☏ 0211/4587-244

AG Köln
Vorsitzender:

Bürgermeister Raetz, Rheinbach (CDU) ☏ 02226/917-0
Stv. Vorsitzender:

Bürgermeister Nelles, Würselen (SPD) ☏ 02405/67-0
Sprecher der polit. Gruppen:

Bürgermeister Raetz, Rheinbach (CDU) ☏ 02226/917-0
Bügermeisterin Feiden, Bad Honnef (SPD) ☏ 02224/184-0
Ratsmitglied Züll, Sankt Augustin (FDP) ☏ 02241/203-139

Betreuer im Haus: Hauptreferent Wohland ☏ 0211/4587-255

AG Münster
Vorsitzender:

Bürgermeister Moenikes, Emsdetten (CDU) ☏ 02572/922-0
Stv. Vorsitzender:

Bürgermeister Bergmann, Nordkirchen (SPD) ☏ 02596/4021
Sprecher der polit. Gruppen:

Bürgermeister Dr. Strothmann, Beckum (CDU) ☏ 02521/29100
Bürgermeisterin Dr. Kordfelder, Rheine (SPD) ☏ 05971/939-0
Fraktionsvorsitzender Steinmeier, Everswinkel (FDP) ☏ 02582/300
Bürgermeister Mittag, Rhede (Bd.90/Grüne) ☏ 02872/930-202

Betreuer im Haus: Hauptreferent Dr. Queitsch ☏ 0211/4587-237

AG Detmold
Vorsitzender:

Bürgermeisterin Unger, Gütersloh (SPD) ☏ 05241/82-1
Stv. Vorsitzender:

Bürgermeister a.D.Haase, Beverungen (CDU) ☏ 0522/986-215
Sprecher der polit. Gruppen:

N.N. 
Bürgermeister Dr. Honsdorf, Bad Salzuflen (SPD) ☏ 05222/952-0
Ratsmitglied Stoppenbrink, Halle (Bd.90/Grüne) ☏ 05201/73334

Betreuer im Haus: Hauptreferent Thomas ☏ 0211/4587-233

AG Arnsberg
Vorsitzender:

Bürgermeister Pierlings, Meinerzhagen (SPD) ☏ 02354/77-0
Stv. Vorsitzender:

Bürgermeister Dr. Hollstein, Altena (CDU) ☏ 02352/209-208
Sprecher der polit. Gruppen:

Bürgermeister Heß, Finnentrop (CDU) ☏ 02721/512-0
Bürgermeister Schäfer, Bergkamen (SPD) ☏ 02307/965-0

Betreuer im Haus: Hauptreferent Dr. Menzel ☏ 0211/4587-234

Arbeitskreis Mittelstadt
Vorsitzender: 

Bürgermeister Dr. Friedl, Euskirchen (CDU) ☏ 02251/14-0
Stv. Vorsitzender:

Bürgermeister Gatzweiler, Stolberg (SPD) ☏ 02402/13-0
Betreuer im Haus: Referent Gilbert ☏ 0211/4587-209

Kommunal Agentur NRW 
GmbH 
Cecilienallee 59 
40474 Düsseldorf

☏ 0211 / 43077-0
4 0211 / 43077-22

Internet:
www.kommunalagenturnrw.de
E-Mail:
info@kommunalagenturnrw.de

Seminare 
Frau Matthews ☏ 4587-248

Kursivdruck bedeutet: Mitglieder sind bereits 
ausgeschieden und wurden noch nicht nachbenannt

(Stand: 16.06.2014)
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G/1, G/3  *)
Büro Hauptgeschäftsführer
Koord. von Grundsatzfragen
Dezernatsübergreifende Projekte
Allg. Verwaltungsangelegenheiten
Verbandsorgane / Satzung
Finanzen / Haushalt
Organisation und Personalien
Zentrale Dienste
AK Mittelstadt

Referent Gilbert
☏ 209

Hauptgeschäftsführer
Dr. Schneider
☏ 212 / 213

Allgemeiner Vertreter
Geschäftsführer von Lennep

☏ 223 / 227

G/2 / I/3
Öffentlichkeitsarbeit
Schriftleitung StGRat / Mitteilungen
Schriftenreihe / Mediengestaltung
Internet (Konzeption - Aktuelles)
Redaktion
Medien-Anfragen, Betreuung von 
TV-/Hörfunk-Interviews 
Informationstechnologie (Referat  I/3)
E-Government 
Kommunale Rechenzentren

Hauptreferent Lehrer M.A.
☏ 230

Ausschuss für Städtebau, Bauwesen
und Landesplanung

Ausschuss für Umwelt 

Ausschuss für Strukturpolitik und 
Verkehr

Ausschuss für Jugend, Soziales 
und Gesundheit

Ausschuss für Finanzen und 
Kommunalwirtschaft

Ausschuss für Schule, Kultur 
und Sport

Referat  II / 2

Allg. Umweltschutz
Altlasten / Abfallwirtschaft
Umweltverträglichkeitsprüfung
Wasser- u. Wasserverbandsrecht
Abwasserbeseitigung
Natur- u. Bodenschutz
Immissionsschutz
Land- u. Forstwirtschaft
Wasserversorgung

Hauptreferent Dr. Queitsch
☏ 237

Referat  III / 2

Arbeitsmarktpolitik
Soziales
Jugend- u. Familienhilfe
Altenhilfe / Pflegeversicherung
Hilfen für Behinderte u. Gefährdete
Gesundheitswesen
Krankenhäuser

Hauptreferent Dr. Menzel
☏ 234 

Referat  II / 1

Landesplanung,
Gemeinde- u. Stadtentwicklung
Öffentliches Baurecht
Wohnungswesen
Architekten-, Ingenieur-,
Bauvertragsrecht
Vergabewesen
Erschließungsbeiträge
Städtebauförderung / Sanierung
Vermessung / Liegenschaft

Hauptreferent Becker
☏ 244

Referat  III / 1

Regional- und Strukturpolitik, 
Wirtschaftsförderung
Post / I+K-Infrastruktur
Telekommunikation
Verkehrswesen u. Finanzierung
Straßenbau / Ausbaubeiträge
Straßenrecht, -verkehrsrecht
Straßenreinigung / Winterdienst
Verkehrslärmschutz
Freizeit und Tourismus

Hauptreferent Thomas
☏ 233

Referat  IV / 1

Steuerrecht/Abgabenrecht
Gemeindefinanzen
Kommunaler Finanzausgleich
Haushalts- u. Kassenwesen
Versicherungen
Finanzierung Umlageverbände
Kommunale Steuern
Rechnungsprüfung

Hauptreferent Wohland
☏ 255

Referat  II / 3

Gemeindewirtschaftsrecht
Daseinsvorsorge/Privatisierung
Energiewirtschaft
Konzessionsabgabenrecht
Eigenbetriebsrecht

Hauptreferentin 
Brandt-Schwabedissen 
☏ 232  Mo – Mi

Dez. II
Städtebau und Baurecht,
Landesplanung
Umweltschutz / Entsorgung 
Kommunalwirtschaft
Land- und Forstwirtschaft
Vergaberecht

Beigeordneter Graaff
☏ 239 / 240 Vertr.  III

Dez. III
Wirtschaft und Verkehr
Gesundheit, Jugend und Soziales
Tourismus / Freizeit
Telekommunikation

Beigeordneter Gerbrand
☏ 241 / 242 Vertr.  II

Dez. IV
Finanzen 
Schule, Kultur und Sport
Sparkassen

Beigeordneter Hamacher
☏ 220 / 221 Vertr.  I

 

        Nordrhein-Westfalen  –  Geschäftsstelle

Referat  IV / 2

Schulrecht / Schulverwaltung
Kommunale Kulturpolitik
Weiterbildung
Sport
Urheberrecht
Medien / Rundfunkwesen
Friedhofswesen

Referent Wagener
☏ 236
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AAV - Verband für Flächenrecycling 
und Altlastensanierung
Delegiertenversammlung:
Hauptreferent Dr. Queitsch, StGB NRW
Ersatzdelegierte:
Hauptreferent Becker, StGB NRW
Mitglied im Vorstand:
Beigeordneter Graaff, StGB NRW
Fachkommission für Altlasten
Hauptreferent Dr. Queitsch, StGB NRW
Satzungskommission
Hauptreferent Dr. Queitsch, StGB NRW
Rechnungsprüferkommission:
Hauptreferent Dr. Queitsch, StGB NRW

Allianz für die Fläche 
Trägerkreis:
Beigeordneter Rudolf Graaff, StGB NRW

Arbeitsgemeinschaft der kommunalen
Spitzenverbände Nordrhein-Westfalen
- Gesamtvorstand -
Mitglieder des Vorstandes:
Bürgermeister Dr. Ruthemeyer, Soest
Bürgermeister Schäfer, Bergkamen
Hauptgeschäftsführer Dr. Schneider, StGB NRW
Geschäftsführer von Lennep, StGB NRW

Arbeitsgemeinschaft 
Haus der offenen Tür 
Mitglied:
Fachdienstleiter Hufendiek, Grevenbroich

Arbeitsgemeinschaft kommunale 
Wirtschaftsförderung NW
Vorstand:
Bürgermeister Völkel, Erndtebrück
Arbeitskreis:
Geschäftsführerin Förster, GfW, Paderborn
Stadtbaudirektor Dr. Risthaus, Erftstadt
Geschäftsführer Dr. Janssen, Rheine
Leiter Wirtschaftsförderung Röhrig, Eschweiler
Geschäftsführer von Tessin, GfW, Schwerte
Stabsstellenleiter Häusig, Kreuztal
Geschäftsführer Lepski, GfW, Arnsberg
N.N.

Arbeitsgruppe Verkehr des Rates der 
Gemeinden und Regionen Europas
Mitglied:
Beigeordneter Gerbrand, StGB NRW

Arbeitsmarktpolitischer Beirat 
der Regionaldirektion NRW
Mitglied:
Beigeordneter Gerbrand, StGB NRW

Aufsichtsrat des Bildungszentrums für
die Entsorgungs- und Wasserwirtschaft
(BEW GmbH)
Mitglied:
Hauptreferent Dr. Queitsch, StGB NRW

Beirat der Natur- und Umweltschutz-
Akademie des Landes NRW (NUA)
Mitglied:
Hauptreferent Dr. Queitsch, StGB NRW

Berufsbildungs- u. Prüfungsausschüsse
Berufsbildungsausschuss Straßenwärter
Mitglied:
Stadtbaudirektor Veen, Dinslaken
Stellvertreter:
Techn. Beigeordneter a.D. Joswig, Lemgo
Prüfungsausschuss I 
Straßenwärter Bielefeld/ Münster
Mitglied:
Wolfgang Wehmeyer, Lemgo
Stellvertreter:
Fachbereichsleiter a.D. Schirdewahn, Rheine
Prüfungsausschuss III 
Straßenwärter Köln/Siegen
Mitglied:
Amtsleiter Marner, Troisdorf
Stellvertreter:
Bauhofleiter Kappenstein, Waldbröl
Prüfungsausschuss Straßenwärtermeister
Stellvertreter:
Fachbereichsleiter a.D. Schirdewahn, Rheine

Berufsbildungsausschuss 
Verwaltungsberufe
Stellvertreter:
Hauptreferent Dr. Wichmann, StGB NRW

Deutsche Vereinigung für 
Wasserwirtschaft, Abwasser 
und Abfall e.V. (DWA)
Beirat der Landesgruppe NW
Beigeordneter Graaff, StGB NRW

Deutscher Städte- und Gemeindebund
Separate Liste 

Deutscher Verein für öffentliche und
private Fürsorge
Präsidium
Mitglied:
Beigeordneter Gerbrand, StGB NRW
Hauptausschuss
Mitglied:
Beigeordneter Gerbrand, StGB NRW
Fachausschuss für Jugend und Familie
Mitglied:
Beigeordneter Gerbrand, StGB NRW
Arbeitskreis Sozialhilferecht
Mitglied:
Beigeordneter Schnapka, Bornheim
Arbeitsgruppe „Hilfe zur Erziehung“
Mitglied:
Hauptreferent Dr. Menzel, StGB NRW

Deutsches Jugendherbergswerk
Mitglied in der Mitgliederversammlung:
Landesverband Rheinland
Bürgermeister Strunk, Xanten
Landesverband Westfalen-Lippe
Bürgermeister Heller, Detmold 

ESF-Begleitausschuss
Mitglied:
Beigeordneter Gerbrand, StGB NRW
Stellvertreter:
Hauptreferent Dr. Menzel, StGB NRW

Fachagentur Windenergie an Land
Mitglied des Beirates:
Beigeordneter Graaff, StGB NRW

Fachhochschule für öffentliche 
Verwaltung
Mitglieder des Beirates:
1. Beigeordneter Vogt, Kaarst
Geschäftsführer von Lennep, StGB NRW
Stellvertreter:
Bürgermeister Urbach, Bergisch-Gladbach
Hauptreferent Dr. Wichmann, StGB NRW
Mitglied des Senats:
Hauptreferent Dr. Wichmann, StGB NRW

Flächenpool NRW
Beirat:
Bürgermeister Raetz, Rheinbach
Beigeordneter Graaff, StGB NRW

Förderverein für das Baukunstarchiv
NRW
Mitglied (ideell):
Beigeordneter Graaff, StGB NRW

Anhang G  

Verbände und Organisationen, in denen 
der StGB NRW vertreten ist (Stand: 16.06.2014)

Kursivdruck bedeutet: Mitglieder
sind bereits ausgeschieden und 
wurden noch nicht nachbenannt
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Forum Baulandmanagement NRW
Vorsitzender:
Bürgermeister Raetz, Rheinbach
Lenkungskreis
Vorsitzender:
Bürgermeister Raetz, Rheinbach
Mitglied:
Beigeordneter Graaff, StGB NRW

Freiherr-vom-Stein-Akademie für 
europäische Kommunalwissenschaften
Hauptgeschäftsführer Dr. Schneider, StGB NRW

Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-
Westfalen (GPA) - Verwaltungsrat
Mitglieder:
Beigeordneter Hamacher, StGB NRW
Bürgermeister Dr. Strothmann, Beckum
Bürgermeister Bertram, Eschweiler
Stellvertreter:
Hauptreferent Wohland, StGB NRW
1. Beigeordn. u. Kämmerer Dr. Thormann, Warendorf
Bürgermeister Freytag, Brühl

Gemeinsame Kommission 
gem. § 79 SGB XII
Mitglieder:
Bürgermeister Freytag, Brühl
Amtsleiter Wulf, Geseke

GVV-Kommunalversicherung
Vorstandsbeirat
Mitglied:
Bürgermeister Moormann, Kaarst
Vorstand
Mitglied:
Hauptgeschäftsführer Dr. Schneider, StGB NRW
Aufsichtsrat
Mitglieder:
Bürgermeister Dreier, Salzkotten
Bürgermeister Halbe, Schmallenberg
Bürgermeister Dr. Friedl, Euskirchen
Bürgermeister Pierlings, Meinerzhagen
Bürgermeister Stodollick, Lünen
Bürgermeister Boecker, Hürth
Bürgermeister Birkenkamp, Ratingen

Historische Stadt- und Ortskerne 
des Landes NRW
Auswahl- und Beratungskommission
Mitglied:
Geschäftsführer von Lennep, StGB NRW
Stellvertreter:
Hauptreferentin Wellmann, StGB NRW

Inklusionsbeirat
Mitglied:
Beigeordneter Gerbrand, StGB NRW
Fachbeirat „Jugend und Familie“
Mitglied:
Hauptreferent Dr. Menzel, StGB NRW

Fachbeirat „Arbeit und Qualifizierung“
Mitglied:
Hauptreferent Thomas, StGB NRW
Fachbeirat „Partizipation“
Stellvertreter:
Hauptreferent Dr. Menzel, StGB NRW

Institut für Landes- und 
Stadtentwicklungsforschung gGmbH
Nutzerbeirat:
Beigeordneter Graaff, StGB NRW

Interministerieller Ausschuss GDI.NRW
Gast:
Hauptreferent Becker, StGB NRW
Stellvertreter:
Beigeordneter Graaff, StGB NRW

IT-Lenkungsausschuss
Mitglieder:
Bürgermeister Hilchenbach, Drolshagen
Bürgermeister Klaus, Schieder-Schwalenberg
Bürgermeister Stommel, Jülich
Geschäftsführer von Lennep, StGB NRW

Kommunal Agentur NRW
Beirat:
Vorstand Dr. Ahrens-Salzsieder, Stadtwerke Hürth
Fachbereichsleiter Carl, Abfallwirtschaftsbetrieb der
Stadt Bergisch Gladbach
Vorstand Janssen, Umweltbetriebe der Stadt Kleve
Beigeordneter Graaff, StGB NRW 
Beigeordneter Krantz, Goch 
Betriebsleiter Prenger, Stadtentwässerungsbetrieb 
Paderborn
Ministerialdirigent Düwel, MKUNLV NRW

Kommunale Versorgungskassen 
Westfalen-Lippe
Verwaltungsrat
Mitglieder:
Bürgermeister Dr. Walterscheid, Sprockhövel
Bürgermeister Jacobi, Gevelsberg
Bürgermeister Böckelühr, Schwerte
Bürgermeister Hüppe, Hörstel
Stellvertreter:
Bürgermeister Haase, Beverungen
Fraktionsvorsitzender Kleerbaum, Dülmen
Bürgermeister Ewers, Burbach
Bürgermeister Schemmel, Gemeinde Leopoldshöhe

Kommunaler Arbeitgeberverband NW
(KAV NW)
Vorstand
Mitglied: 
Bürgermeister Pierlings, Meinerzhagen
Gruppenausschuss „Verwaltung“
Mitglieder:
Bürgermeister Heller, Detmold
Bürgermeister Henseler, Bornheim
Bürgermeister Heß, Finnentrop

Bürgermeister Holtkötter, Anröchte
Bürgermeister Jansen, Erkelenz
Bürgermeister Janssen, Geldern
Bürgermeister Prof. Dr. Landscheidt, Kamp-Lintfort
Bürgermeister Dr. Paetzel, Herten
Bürgermeister Pierlings, Meinerzhagen
Bürgermeister Steingröver, Ibbenbüren
Bürgermeister Stibi, Kevelaer
Geschäftsführer von Lennep, StGB NRW
Ersatzmitglieder:
Bürgermeister Bertram, Eschweiler
Beigeordneter Böing, Haltern am See
Bürgermeister Deppe, Bad Driburg
Bürgermeister van den Driesch, Herzogenrath
Bürgermeister Glöckner, Rommerskirchen
Bürgermeister Grossmann, Werl
Erster Beigeordneter Huyeng, Euskirchen
Bürgermeister Jacobi, Gevelsberg
Beigeordneter König, Schmallenberg
Beigeordneter Lindemann, Velbert
Bürgermeisterin Naujoks, Nachrodt-Wiblingswerde
Bürgermeister Berlage, Drensteinfurt
Bürgermeister Rübo, Kempen
Bürgermeister Dr. Ruthemeyer, Soest

Kommunal-Stiftung NRW
Erster Vorstand:
Hauptgeschäftsführer Dr. Schneider, StGB NRW
Bürgermeister Moormann, Kaarst
Bürgermeister Pierlings, Meinerzhagen

KoPart eG
Aufsichtsrat
Vorsitzender:
Hauptgeschäftsführer Dr. Schneider, StGB NRW
Stellvertreter:
Bürgermeister Urbach, Bergisch Gladbach
Mitglieder:
Bürgermeister Jacobi, Gevelsberg
Bürgermeister Thiele, Hilden
Bürgermeister Stommel, Jülich
Vorstand
Vorsitzender:
Geschäftsführer Lange, Kommunal Agentur NRW GmbH
Stellvertreter:
Hauptreferent StGB NRW Dr. Queitsch 
Gf. Kommunal Agentur NRW
Mitglieder:
Sachgebietsleiterin Koll-Sarfeld 
Kommunal Agentur NRW
Referent Gilbert, StGB NRW

Koordinierungskreis „Schwimmen 
und Bäder in NRW
Mitglied:
Referent Wagener, StGB NRW

Krankenhausgesellschaft NW
Vorstand/Hauptausschuss
Mitglied:
Beigeordneter Gerbrand, StGB NRW ▶
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Fortsetzung  

Verbände und Organisationen, in denen 
der StGB NRW vertreten ist

Fachausschuss für Planung und Förderung
Mitglied:
Geschäftsführer Vongehr, Kamen
Stellvertreter:
Beigeordneter Gerbrand, StGB NRW

Kulturamtsleiterkonferenz NW 
Mitglied:
Referent Wagener, StGB NRW

Kuratorium für vergleichende 
Städtegeschichte
Mitglied:
Hauptreferent Lehrer, StGB NRW

Landesarbeitsgemeinschaft der 
kommunalen Krankenhäuser NRW
Stellvertretender Vorsitzender:
Geschäftsführer Vongehr, Kamen

Landesarbeitsgemeinschaft der 
öffentlichen und freien 
Wohlfahrtspflege NRW
Mitglieder:
Beigeordneter Gerbrand, StGB NRW
Hauptreferent Dr. Menzel, StGB NRW
Arbeitsgruppe Controlling und Berichtswesen
Hauptreferent Dr. Menzel, StGB NRW
Beigeordneter Gerbrand, StGB NRW
Arbeitskreis Flexible Erzieherische Hilfen
Abteilungsleiter Haas, Bergisch Gladbach
Arbeitskreis Tageseinrichtungen für Kinder
Vorsitzender:
Hauptreferent Dr. Menzel, StGB NRW

Landesarbeitskreis Ehe-, Familien- 
und Lebensberatung in NRW
Gast:
Jugendamtsleiterin Gittner, Emsdetten

Landesausschuss für 
Krankenhausplanung
Mitglied:
Beigeordneter Gerbrand, StGB NRW
Stellvertreter:
Geschäftsführer Vongehr, Kamen

Landesbehindertenbeirat
Stellvertreter:
Stadtverordneter Heinz Hörbelt, Dülmen

Landesbeirat für Immissionsschutz 
Mitglied:
Beigeordneter Graaff, StGB NRW
Stellvertreter:
Hauptreferent Dr. Queitsch, StGB NRW

Landesfachbeirat für Kurorte
Mitglied:
Bürgermeister Züll, Heimbach
Stellvertreter:
Bürgermeister Dr. Honsdorf, Bad Salzuflen

Landesfachbeirat für den 
Rettungsdienst
Mitglied:
Geschäftsführer von Lennep, StGB NRW
Stellvertreter:
Beigeordneter Lindemann, Velbert

Landesgesundheitskonferenz
Mitglied:
Beigeordneter Gerbrand, StGB NRW
Vorbereitender Ausschuss
Beigeordneter Gerbrand, StGB NRW

Landespersonalausschuss 
Stellvertreter:
Bürgermeister Raetz, Rheinbach

Landespflegeausschuss
Mitglied:
Beigeordneter Gerbrand, StGB NRW
Stellvertreter:
Fachbereichsleiter Stevermüer, Emsdetten

Landesverband der Bibliotheken NW
Mitglied des Vorstandes:
Referent Wagener, StGB NRW

Landesverband der Musikschulen NRW
Mitglied des Vorstandes:
Referent Wagener, StGB NRW
1. Beigeordneter Brügge, Lohmar

Landesverband der Volkshochschulen
von NRW
Mitglied des Vorstandes:
Referent Wagener, StGB NRW

Landschaftsverband Westfalen-Lippe
(LWL)
Steuerungsgruppe „Kulturagenda Westfalen“
Mitglied:
Referent Wagener, StGB NRW

Ministerium für Kinder, Jugend, Kultur
und Sport
Lenkungskreis „Digitales Archiv NRW“
Mitglied:
Referent Wagener, StGB NRW

Ministerium für Schule und 
Weiterbildung
Fachbeirat „Schulische Inklusion“
Mitglied:
Referent Wagener, StGB NRW

Fachbeirat „Gemeinwohlorientierte
Weiterbildung“
Mitglied:
Referent Wagener, StGB NRW

Mittelstandsbeirat 
Mitglied des Vorstandes:
Bürgermeister Völkel, Erntebrück
Stellvertreter:
1. Beigeordneter Rötters, Moers

Netzwerk Innenstadt
Fachbeirat:
Beigeordneter Graaff, StGB NRW

Nordrhein-Westfalen-Stiftung 
Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege
Stiftungsrat:
Bürgermeister Moormann, Kaarst

Nordrhein-Westfalen Tourismus e.V.
Mitglied des Beirates:
Hauptreferent Thomas, StGB NRW

NRW.BANK
Beirat für Wohnraumförderung
Mitglieder:
Bürgermeister Raetz, Rheinbach
Beigeordneter Graaff, StGB NRW

Rheinische Provinzial
Mitglieder:
Geschäftsführer von Lennep, StGB NRW
Bürgermeister Becker-Blonigen, Wiehl
Bürgermeister Driessen, Bedburg-Hau
Bürgermeister Eis, Roetgen
Bürgermeister Funke, Windeck
Bürgermeister Helmenstein, Gummersbach
Beigeordnete Klug, Wesel
Bürgermeister Koerdt, Bedburg
Bürgermeister Raetz, Rheinbach
Bürgermeister Moormann, Kaarst
Bürgermeister Dieder, Heinsberg
Bürgermeister Schulz, Schwalmtal
Bürgermeister Strunk, Xanten

Rheinische Versorgungskasse
Verwaltungsrat
Mitglieder:
Bürgermeister Urbach, Bergisch Gladbach
Bürgermeister Prof. Dr. Landscheidt, Kamp-Lintfort
Bürgermeister Gottwald, Brüggen
Bürgermeister Strunk, Xanten
Geschäftsführer von Lennep, StGB NRW
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Stellvertreter:
Bürgermeister Freytag, Brühl
Bürgermeister Ballhaus, Moers
Bürgermeister Vehreschild, Niederkassel
Bürgermeister Wagner, Nettetal

Rheinische Zusatzversorgungskasse 
Kassenausschuss
Mitglied:
Bürgermeister Raetz, Rheinbach
Stellvertreter:
Bürgermeister Eis, Roetgen

Rheinischer Sparkassen- und 
Giroverband (RSGV)
Verbandsvorstand
Vorsitzender:
Bürgermeister Prof. Dr. Landscheidt, Kamp-Lintfort
Mitglieder:
Bürgermeister Becker-Blonigen, Wiehl
Bürgermeister Otto, Goch
Bürgermeister Helmenstein, Gummersbach
Stellvertreter:
Bürgermeister Schneider, Langenfeld
Bürgermeister Langemeyer, Straelen
Bürgermeister Spitzer, Voerde
Bürgermeister Dr. Heidinger, Dinslaken

Schiedsstelle nach § 18 a 
Krankenhausfinanzierungsgesetz
Rheinland
Stellvertreter:
Geschäftsführer Becker, Tönisvorst
Westfalen-Lippe
Stellvertreter:
Geschäftsführer Vongehr, Kamen
Geschäftsführer Lehnert, Soest

Schiedsstelle nach § 78 g SGB VIII 
Rheinland
Mitglied:
Amtsleiter Trzeskowski, Dormagen
Stellvertreter:
Amtsleiter Schwarzenberg, Hückelhoven
Fachbereichsleiterin Römmler, Meerbusch
Westfalen-Lippe
Mitglied:
Jugendamtsleiterin Gittner, Emsdetten
Jugendamtsleiter Welslau, Bad Salzuflen
Stellvertreter:
Bürgermeister Rebbe, Fröndenberg

Schlichtungsstelle bei der 
Architektenkammer NRW
Beisitzer:
Hauptreferent Becker, StGB NRW

Schulentwicklungskonferenzen
Mitglied:
Referent Wagener, StGB NRW

Sozialpädagogisches Institut 
des Landes NRW
Stellvertretendes Mitglied des Beirates:
Beigeordneter Gerbrand, StGB NRW

Sparkassenverband Westfalen-Lippe
(SVWL) Verbandsvorstand
Vorsitzender:
Bürgermeister Paus, Paderborn
Mitglieder:
Bürgermeister Dr. Ruthemeyer, Soest
Bürgermeister Moenikes, Emsdetten
Bürgermeister Schäfer, Bergkamen
Bürgermeister Pierlings, Meinerzhagen
Stellvertreter:
Bürgermeister Heß, Finnentrop
Bürgermeister Dr. Hollstein, Altena
Bürgermeisterin Unger, Gütersloh
Bürgermeisterin Dr. Kordfelder, Rheine

Sportpolitischer Beirat des LSB
Mitglied:
Beigeordneter Hamacher, StGB NRW

StadtBauKultur NRW e.V.
Mitglied:
Beigeordneter Graaff, StGB NRW
Stellvertreter:
Hauptreferent Becker, StGB NRW

Städtenetzwerk NRW „Soziale und 
kulturelle Infrastruktur von morgen“
Mitglied:
Referent Wagener, StGB NRW

Ständige Schiedsstelle Gelsenwasser
Mitglied:
Hauptreferentin Brandt-Schwabedissen, StGB NRW

Ständiger Arbeitskreis KiBiz
Mitglied:
Beigeordneter Gerbrand, StGB NRW
Stellvertreter:
Hauptreferent Dr. Menzel, StGB NRW

START Zeitarbeit NRW
Mitglied in der Gesellschafterversammlung:
Beigeordneter Dr. Kuhnert, Troisdorf

Stiftung Partner für Schule/
Gelsenwasser AG
Jury von „Klein auf Bildung“ 
Mitglied:
Referent Wagener, StGB NRW

Unfallkasse NRW
Vorstand
Mitglied:
Bürgermeister Dahle, Barntrup
Stellvertreter:
Geschäftsführer von Lennep, StGB NRW
Vertreterversammlung

Mitglieder:
Bürgermeister Eis, Roetgen
Bürgermeister Holtgrewe, Geseke
Stellvertreter:
1. Beigeordneter Huyeng, Euskirchen
Bürgermeister Strunk, Xanten

Verband kommunaler Unternehmen -
Landesgruppe NRW (VKU)
Mitglieder im Vorstand:
Vorstand Dr. Ahrens-Salzsieder, Stadtwerke Hürth
Bürgermeister Müller, Olpe
Bürgermeister Thiele, Hilden
Kämmerer Mölle, Unna
Bürgermeister Öhmann, Coesfeld
Beigeordneter Graaff, StGB NRW

Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie
Kuratorium
Mitglied:
Hauptreferent Dr. Wichmann , StGB NRW

Waldbesitzerverband NRW
Vorstand:
Beigeordneter Graaff, StGB NRW

WDR-Rundfunkrat
Stellvertreter:
Hauptgeschäftsführer Dr. Schneider, StGB NRW

Westfälische Provinzial
Mitglied:
Hauptgeschäftsführer Dr. Schneider, StGB NRW

Westfälische Verwaltungsakademie
Münster
Mitglied des Kuratoriums:
Bürgermeister Ruhmöller, Ahlen

Westfälisches Landestheater
Mitglied im Verwaltungsrat:
Bürgermeister Lütkenhorst, Dorsten

Westfälisch-Lippische 
Zusatzversorgungskasse
Kassenausschuss
Mitglieder:
Bürgermeister Hüppe, Hörstel
Bürgermeister Rieke, Enger
Stellvertreter:
Bürgermeister Böckelühr, Schwerte
Bürgermeister Pohlmann, Hopsten

Wettbewerbe 
„Unser Dorf soll schöner werden“
Landesbewertungskommission
Mitglieder Westfalen
Bürgermeister Müller, Dahlem
Bürgermeister Temme, Borgentreich
Mitglieder Rheinland
Bürgermeister Müller, Dahlem
Bürgermeister Tholen, Gangelt
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BÜCHER

Städtebaurecht
5., überarbeitete und erweiterte Auflage XXVI,
566 Seiten, Kart. ISBN 978-3-17-022089-8,
49,99 Euro, W. Kohlhammer GmbH, 
E-Mail: recht@kohlhammer.de 

Dr. Gerd Schmidt-Eichstaedt, Professor i. R. für
Bau- und Planungsrecht an der TU Berlin, ist
Leiter des Planungsbüros Plan und Recht
GmbH, Berlin. Dr.-Ing. Bernhard Weyrauch ist
bei der Tempelhof Projekt GmbH, Planung &
Entwicklung, tätig. Dr.-Ing. Reinhold Zemke ist
Professor an der Fachhochschule Erfurt, Fakul-
tät Architektur und Stadtplanung.
Seit dem Erscheinen der 4. Auflage im Jahr 2005
haben drei selbstständige Novellierungen des
Baugesetzbuchs stattgefunden: die Novelle
2006 zur Erleichterung von Planungsvorhaben
für die Innenentwicklung der Städte mit Gel-
tung ab 01.01.2007, die Novelle 2011 durch das
Gesetz zur Förderung des Klimaschutzes bei der
Entwicklung in den Städten und Gemeinden
mit Geltung ab 30.07.2011 und die Novelle 2013
zur Förderung der Innenentwicklung in den
Städten und Gemeinden und weiteren Fortent-
wicklung des Städtebaurechts, überwiegend
mit Geltung ab dem 20.09.2013. 
Die hieraus erwachsenen Änderungen und Er-
gänzungen werden in der Neuauflage zusam-
men mit weiteren Neuerungen einzelner Para-
graphen durch andere Gesetze aufgearbeitet
und durch eine Einführung in die Grundzüge
des Öffentlichen Rechts ergänzt. Neueste
Rechtsprechung und Literatur sind eingearbei-
tet. Das Handbuch stellt sämtliche Instrumen-
te des Baugesetzbuchs vor. Es wendet sich
gleichermaßen an Baurechtsspezialisten wie
auch an Nicht-Juristen. 

Az.: II/1 620-00

Gesetzessammlung für
die kommunale 
Vollstreckungspraxis
Herausgegeben vom Fachverband der Kommu-
nalkassenverwalter e. V. - Schriftleitung: Hans-
Jürgen Glotzbach. 21. Ergänzungslieferung,
Stand Mai 2014, 296 Seiten, 74 Euro. Lose-
blattausgabe, Grundwerk 2.796 Seiten, Seiten-
format DIN A 5, in zwei Ordnern, 118 Euro bei
Fortsetzungsbezug (199 Euro bei Einzelbezug).
ISBN 978-3-7922-0139-8, Verlag W. Reckinger,
Siegburg

In der 21. Ergänzungslieferung (Stand Mai
2014) wurden u. a. die Änderungen im Gewer-

besteuergesetz und der Grundbuchordnung
berücksichtigt. Viel weitreichender für die Voll-
streckungspraxis sind jedoch die ebenfalls be-
rücksichtigten Änderungen der Insolvenzord-
nung und der Zivilprozessordnung.
Das „Gesetz zur Verkürzung des Restschuldbe-
freiungsverfahrens und der Stärkung der
Gläubigerrechte“ vom 18. Juli 2013 (BGBl. I S.
2379 ff.) ist hinsichtlich der Änderungen zum
insolvenzrechtlichen Vergütungsrecht und
zum GenG bereits für Verfahren, die nach der
Verkündung des Gesetzes beantragt wurden,
in Kraft getreten. Im Übrigen traten die Rege-
lungen zum 1. Juli 2014 in Kraft.
Die vorliegende Ergänzungslieferung beinhal-
tet auch die Änderungen der Zivilprozessord-
nung bis zum 10. Oktober 2013 (BGBl. I S. 3786).
Unter diesen Zeitraum fällt u. a. die Pfän-
dungsfreigrenzenbekanntmachung, mit der
seit dem 1. Juli 2013 höhere Pfändungsfreigren-
zen für Arbeitseinkommen in Kraft getreten
sind.

Az.: IV/1 952-00

Kommunale 
Finanzwirtschaft 
Nordrhein-Westfalen
Rechtssammlung für das Finanzmanagement
von Heinz Dresbach, Dozent an der FHÖV NRW,
41. Auflage, September 2014, 470 Seiten, For-
mat DIN A 4, 14 Farbkodierungen, Preis 45 Euro;
ISBN 978-3-9800-6742-3, VERLAG DRESBACH,
Bergisch Gladbach

Der DRESBACH setzt seit vier Jahrzehnten mit
jeder neuen Auflage den Standard für eine
praxisorientierte und studienbezogene Doku-
mentation der Regelungsmaterien der kom-
munalen Finanzwirtschaft und der Kommu-
nalverfassung in NRW. Dabei sind die unüber-
troffene Aktualität, das maßgeschneiderte
Equipment und die optimale Zuverlässigkeit
nach wie vor die tragenden Säulen dieses
Handbuchs und Garant für die andauernde Er-
folgsgeschichte. Zudem profiliert sich das
Werk durch seine effiziente optische Leitfar-
bensystematik und seinen ausgefeilten Stich-
wortbestand.
Inhaltlich bietet die 41. Auflage dem Nutzer in
vielerlei Hinsicht Neues. Von grundlegender
Bedeutung für Praxis und Ausbildung sind ins-
besondere die Novellen zur Gemeindeord-
nung NRW und zur Kreisordnung NRW, das
modifizierte Gemeindefinanzierungsgesetz
2014, das Erste und Zweite Gesetz zur Ände-

rung des Stärkungspaktgesetzes NRW (Stich-
wort „Solidaritätsumlage“), das Gesetz zur Än-
derung des Einheitslastenabrechnungsgeset-
zes NRW (Stichwort „Bedarfsumlage“), die No-
vellierung des Haushaltsgrundsätzegesetzes
und das Reglement zur Erhöhung der EU-
Schwellenwerte für Vergabeverfahren. Erwei-
tert wird das Portfolio durch die Integration
des aktuellen Orientierungsdatenerlasses. 
Mit dieser Neuauflage erweist sich die Publi-
kation einmal mehr über 470 Seiten hinweg
als die umfassende und qualifizierte Informa-
tionsquelle für den Rechtsanwender, sei er nun
Akteur der kommunalen Finanzmanagement-
oder Aufsichtspraxis, kommunalwissenschaft-
lich Lehrender oder Studierender oder Man-
datsträger. Dank des bewährten Konzepts der
Verknüpfung der Gebiete des Gemeindewirt-
schaftsrechts, Abgabenrechts und Kommunal-
verfassungsrechts bietet das Werk eine fach-
spezifische Bandbreite, die sonst in keiner 
Kodifikation zu finden ist.

Az.: IV

Beihilfenrecht 
Nordrhein-Westfalen
Unterstützungsgrundsätze, Vorschussrichtlinien.
Kommentar von Karl-Heinz Mohr, Ministerialrat
a. D., und Horst Sabolewski, Regierungsdirektor
im Finanzministerium des Landes NRW. 97. Er-
gänzungslieferung, Stand Juli 2014, 330 Seiten,
81 Euro. Loseblattausgabe inkl. Zugang zur On-
line-Datenbank, Grundwerk 3.542 Seiten, DIN
A5, in drei Ordnern, 139,00 EUR bei Fortsetzungs-
bezug (229,00 EUR bei Einzelbezug). ISBN 978-3-
7922-0153-4, Verlag W. Reckinger, Siegburg

Mit der 97. Ergänzungslieferung (Stand Juli
2014) wird das Stichwortverzeichnis nach
Überarbeitung vollständig aktualisiert. Dane-
ben werden die umfangreiche Information
des GKV-Spitzenverbandes, der Deutschen
Rentenversicherung Bund und des Verbandes
der privaten Krankenversicherung e. V. zur
Rentenversicherung der nicht erwerbsmäßig
tätigen Pflegepersonen sowie die im Kom-
mentar häufig zitierte Freistellungs- und Ur-
laubsverordnung NRW vom 10. Januar 2012
abgedruckt. In das Werk neu aufgenommen
und kommentiert wird auch die durch Verord-
nung vom 7. Mai 2014 (GV. NRW. S. 282) geän-
derte Hebammengebührenordnung NRW.
Der Fallpauschalenkatalog 2014 wird weiter
ergänzt.

I/1 047-00-1



Reisekostenrecht 
des Landes Nordrhein-
Westfalen
Kommentar von Hans-Dieter Lewer, Ministerial-
rat a. D. und Rainer Stemann, Ministerialrat a. D.,
78. Ergänzungslieferung, Stand Juli 2014, 364
Seiten, 86 Euro. Loseblattausgabe, Grundwerk
2.234 Seiten, DIN A 5, in zwei Ordnern, 128,00
EUR bei Fortsetzungsbezug (199,00 EUR bei Ein-
zelbezug). ISBN 978-3-7922-0157-2, Verlag W.
Reckinger, Siegburg

Mit der 78. Ergänzungslieferung (Stand Juli
2014) erfolgt eine umfassende Überarbeitung
der Kommentierung zur Auslandserstattungs-
verordnung (Teil C). Die zum 1. Januar 2014 in
Kraft getretenen Änderungen durch das Gesetz
zur Änderung des Landesreisekostengesetzes
und der Verordnung zur Änderung der Aus-
landserstattungsverordnung sowie zur Entfris-
tung der Trennungsentschädigungsverordnung
vom 28. März 2014 sind hierbei eingearbeitet.
In den Teil E (Kraftfahrzeugrichtlinien) werden
die Änderungen der Dienstkraftfahrzeugricht -
linien und der Richtlinien über die Schadenshaf-
tung der Fahrer von Dienstkraftfahrzeugen im
Verhältnis zu ihren Dienstherrn aufgenommen. 
Teil J berücksichtigt die zurzeit maßgebenden

Rechts- und Verwaltungsvorschriften. In den
Teil K werden u. a. das Rechtsanwaltsvergü-
tungsgesetz, das Gerichts- und Notarkosten-
gesetz, die Freistellungs- und Urlaubsverord-
nung NRW, die aktuellen lohnsteuerlichen Be-
stimmungen zu Reisekosten und Mehrauf-
wendungen bei doppelter Haushaltsführung,
die Sozialversicherungsentgeltverordnung,
der Erlass über die steuerliche Behandlung der
Entschädigungen an Mitglieder kommunaler
Vertretungen und die Entschädigungsverord-
nung aufgenommen. Ferner enthält die Liefe-
rung das vollständig aktualisierte Abkür-
zungsverzeichnis.

I/1 041-13

Grundsteuergesetz
Kommentar von Dr. Max Troll/Dirk Eisele, 11.,
neubearbeitete Auflage, 2014, XIX, 761 Seiten,
in Leinen 89 Euro, Verlag Franz Vahlen, ISBN 978-
3-8006-4802-3

Umfassend und verständlich erläutert der Kom-
mentar alle Vorschriften des Grundsteuergeset-
zes. Abgedruckt und in die Kommentierung ein-
bezogen sind die Grundsteuer-Richtlinien und
die einschlägigen Vorschriften der Abgabenord-
nung, des Bewertungsgesetzes, der Bewer-

tungsvorschriften für die neuen Bundesländer
u.a.m. Die Probleme der Grundsteuerbefreiun-
gen und des Grundsteuererlasses werden eben-
so wie das Verfahrensrecht unter Berücksichti-
gung der aktuellen Rechtsprechung der Finanz-
und der Verwaltungsgerichtsbarkeit darge-
stellt. Vertieft behandelt werden weitere aktu-
elle Fragen, etwa die Höhe der Hebesätze und
die Umlagefähigkeit der Grundsteuer als ab-
zugsfähige Betriebskosten.
Das von der Einheitsbewertung abgekoppelte
Verfahren der Feststellung der Ersatzbemes-
sungsgrundlage in den neuen Ländern wird ein-
gehend erläutert. Die Anhänge zur Rechtspre-
chung des Bundesfinanzhofs, des Bundesver-
waltungsgerichts und der Oberverwaltungsge-
richte zum Grundsteuererlass sowie zur Zweit-
wohnungssteuer wurden aktualisiert und er-
weitert. Der Abdruck einer Mustersatzung zur
Zweitwohnungssteuer und ein Anhang zu
Grundsteuern und ähnlichen Steuern im inter-
nationalen Vergleich runden das Werk ab.
Das Werk wendet sich an Finanzämter, Kom-
munen, Steuerberater, Notare, Rechtsanwälte
und Gerichte sowie an Haus- und Grundbesit-
zer. Weitere Informationen zu dem Titel fin-
den sich im Internet unter www.vahlen.de/
13295979 .

Az.: IV/1 931-00

  eVergabe – flexibel und effizient

  Elektronische Bereitstellung von Vergabeunterlagen

  Digitale Angebotsabgabe

  Unterstützung der gängigen Signaturen,
 keine Signatur auf Vergabestellenseite notwendig

  Eigene Bieterdatenbank mit Gewerkeverschlüsselung 
und Nachweismanagement

 Zeit- und Kostenersparnis

Vergabeservice
eVergabe so einfach wie ein Handschlag

Jetzt registrieren    deutsches-ausschreibungsblatt.de

                                     



60 STÄDTE- UND GEMEINDERAT 11/2014

Verwaltungsverfahrensgesetz
Handkommentar von Prof. Dr. Ulrich Ramsauer, Verlag C.H.BECK, 15., 
vollständig überarbeitete Auflage, 2014, XXXII, 1.868 Seiten, in Leinen
59 Euro, ISBN 978-3-406-66592-9

Der erfolgreiche Handkommentar erläutert das Verwaltungsverfahrens-
gesetz zuverlässig, prägnant und gut verständlich. Die Kommentierung
ist so aufgebaut, dass im Anschluss an die Erläuterungen der einzelnen
Vorschriften - soweit dies zweckmäßig erscheint - jeweils in einem eige-
nen Abschnitt Besonderheiten des Landesrechts behandelt werden.
Auch die Entwicklungen des europäischen Verwaltungsverfahrensrechts
werden berücksichtigt. Besonderer Wert wird auf die inhaltliche Abstim-
mung mit dem „Parallelwerk“ Kopp/Schenke, VwGO, gelegt.
Die 15. Auflage berücksichtigt zuverlässig die neue Rechtsprechung und 
Literatur. Darüber hinaus werden u. a. insbesondere die bereits in der Vor-
auflage erläuterten Änderungen durch das Planvereinheitlichungsgesetz
vom 31.05.2013, aber auch durch das Gesetz zur Förderung der elektroni-
schen Verwaltung vom 25.07.2013 aufgegriffen und vertiefend fortgeführt. 
Die Kommentierung berücksichtigt umfassend die sich aus diesen 
Gesetzen ergebenden praxisrelevanten Änderungen, welche nunmehr
auch vollständig aktuell in Kraft getreten sind, wie bspw. den mit 
Wirkung vom 01.07.2014 geänderten Abs. 2 des (mit Wirkung vom
01.08.2013 neu eingefügten) § 3 a zur elektronischen Kommunikation.
Auch die Einbindung der landesrechtlichen Vorschriften innerhalb 
der Kommentierung wird auf den aktuellen Stand gebracht. So wird 
u. a. die Änderung des Verfahrensgesetzes in NRW berücksichtigt. 
Weitere Informationen zum Titel finden sich im Internet unter www.
beck-shop.de/13612644s

Az.: II/1 

Verwaltungsverfahrensgesetz und 
E-Government
Bauer, Heckmann, Ruge, Schallbruch, Schulz (Hrsg.), Kommentar, 2. Auflage,
2014, 1.328 Seiten, gebunden, Format 16,5 x 23,5 cm, ISBN 978-3-8293-
1091-8, Preis 99 Euro, Kommunal- und Schul-Verlag, Konrad-Adenauer-Ring
13, 65187 Wiesbaden

Informations- und Kommunikationstechniken haben längst Einzug in
die Verwaltungspraxis gehalten. Die elektronische Durchdringung des
Verwaltungsverfahrens und seiner recht lichen Grundlagen hat infolge-
dessen in den letzten Jahren erheblich zugenommen.
Die Zugangswege - De-Mail und E-Mail statt primär papierene Anträge -
verändern sich ebenso wie die nunmehr elektronische Führung von 
Akten. All dies hat das neue E-Government-Gesetz des Bundes aufge-
griffen und das Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) damit weiter
modernisiert. Dies greift der Kommentar in bisher nicht dagewesener und
in der zweiten Auflage nochmals vertiefter Weise auf. Der Bezug zum E-Go-
vernment wird für sämtliche Vorschriften des VwVfG hergestellt, da auch
diese durch die neuen Technologien einen Bedeutungswandel erfahren.
Um einen umfassenden Überblick über die Materie zu ermöglichen, ist
neben dem VwVfG das EGovG vollständig kommentiert, weitere relevan-
te Regelungen wie das VwZG, die VwGO, das PAuswG, das SigG und das
De-Mail-G auszugsweise. Auch die neuen Regelungen zur elektroni-
schen Beantragung von Führungszeugnissen sowie Bezüge zu Open 
Government und zum Geodatenwesen werden aufgegriffen. Der Nutzer
erhält damit ein in sich geschlossenes Kompendium zum E-Government
im Verwaltungsverfahren. Der Kommentar stellt eine kompetente 
Arbeitshilfe für die gesamte Verwaltung dar.

I/1 011-22-3



Weitere europaaktive
Kommunen

Bocholt, Dortmund, Duisburg, Hörstel, Ka-
men, Lemgo und Marl dürfen sich ab sofort
„Europaaktive Kommune“ nennen. Die
NRW-Landesregierung zeichnete die sieben
Städte und Gemeinden in NRW mit diesem
Siegel aus. Sonderpreise erhielten zudem
Bad Driburg und Ennepetal für besonders
gute europabezogene Jugendarbeit, Müns-
ter für den Aktionsplan zum Ausbau der Eu-
ropaarbeit und Dortmund für das europabe-
zogene Engagement beim Deutschen Städ-
tetag sowie im Städtenetzwerk Eurocities.
Insgesamt gibt es damit in NRW 32 „Euro-
paaktive Kommunen“. Die Auszeichnung
wurde gemeinsam mit der Regionalen Ver-
tretung der Europäischen Kommission in
Bonn sowie der Bertelsmann Stiftung entwi-
ckelt und wird jährlich vergeben - in NRW
bereits zum zweiten Mal. 

„Stop TTIP“ kein Status
einer Bürgerinitiative

Die Europäische Kommission hat die Euro-
päische Bürgerinitiative „Stop TTIP“ gegen
das geplante Handelsabkommen der Euro-
päischen Union und den Vereinigten Staa-
ten von Amerika aus formellen Gründen ab-
gelehnt. Das Verhandlungsmandat zu TTIP
sei kein Rechtsakt, sondern ein interner Vor-
bereitungsakt, so die Begründung der Kom-
mission. Das aus mehr als 240 Organisatio-
nen bestehende europaweite Bündnis will
nun vor dem Europäischen Gerichtshof ge-
gen die Ablehnung als Europäische Bürger-
initiative klagen. Außerdem haben die Or-
ganisatoren angekündigt, die Europäische
Bürgerinitiative wie geplant auch ohne An-
erkennung durch die Europäische Kommissi-
on durchzuführen und europaweit Unter-
schriften gegen TTIP zu sammeln.

Vertreter der 
Bundesrepublik 
bei der EU
Reinhard Silberberg ist neuer Ständiger Ver-
treter der Bundesrepublik Deutschland bei
der Europäischen Kommission in Brüssel.
Der 61-Jährige war zuvor Botschafter in Ma-
drid. Er hat den Posten mit dem bisherigen

Ständigen Vertreter Peter Tem-
pel gewechselt, der nun die In-
teressen Deutschlands in der
spanischen Hauptstadt ver-
tritt. Silberberg war von 1998
bis 2005 Leiter der Europaab-
teilung im Kanzleramt und von
2006 bis 2009 Staatssekretär
im Auswärtigen Amt. Er gilt als
Experte in europapolitischen
Fragen. Anfang der 1990er-Jah-
re war er auch schon einmal in
Brüssel tätig. Deutschland hat
in Brüssel noch zwei weitere
Botschafter: Eckart Cuntz, der
für Belgien zuständig ist, und
Martin Erdmann für die Nato.

Portal zur 
Unionsbürgerschaft

Die Europäische Kommission hat im Inter-
net ein neues Portal eingerichtet, das über
die Unionsbürgerschaft sowie über Mög-
lichkeiten zur Beteiligung an der europäi-
schen Politik und zur Mitgestaltung der po-
litischen Agenda der Europäischen Union
informiert. In den vier Rubriken „Ihre Rech-
te“, „Wie kann ich mich einbringen?“, „Pro-
gramm Europa für Bürgerinnen und Bür-
ger“ sowie „Freiwilligentätigkeit“ gibt es
Hinweise und Links, die Interessierte direkt
zum gewünschten Thema leiten. Außer-
dem informiert das Portal über aktuelle Er-
eignisse und Veranstaltungen sowie über
die neuesten Veröffentlichungen der EU.
Das Portal ist im Internet unter http://ec.
europa.eu/citizenship/index_de.htm er-
reichbar.

Videowettbewerb über
Europass

Die Generaldirektion Bildung und Kultur
der Europäischen Kommission und das Eu-
ropäische Zentrum für die Förderung der
Berufsbildung haben einen Online-Video-
wettbewerb zum Thema „Mobilität zum
Lernen und Arbeiten in Europa“ gestartet.
Junge Erwachsene ab 18 Jahren sind aufge-
rufen, kurze Internet-Videoclips im Internet
hochzuladen, welche Vorteile und Nutzen
des Europasses aufzeigen. Die besten Clips
werden in einem öffentlichen Voting vom 2.
bis 8. Dezember 2014 ermittelt. Hauptpreis

ist ein Städtetrip im Wert von
2.500 Euro. Außerdem gibt es
Einkaufsgutscheine im Wert von
bis zu 1.000 Euro. Der Wettbe-
werb läuft bis 30. November
2014 - Informationen im Internet
unter http://
europassd.cedefop.europa.eu/
de/video-competition .

Landkarte zur 
Energiewende

Mit Unterstützung der Europäi-
schen Union erstellt ein breites

Netzwerk von Organisationen, Regionen,
Kommunen und Unternehmen im Internet
eine gemeinsame europäische Landkarte
zur Energiewende. Ziel ist es, vorhandene
Projekte und lokale Informationen in einer
interaktiven Karte sichtbar zu machen. Je-
de(r) kann sich beteiligen und das eigene
Beispiel auf dem Internetportal www.repo-
wermap.org/ eintragen. Mehr als 50.000
Praxisbeispiele sind bereits auf der Karte zu
sehen. Sie lassen sich nach Regionen und
Technologien filtern. Zudem kann nach Ener-
gie-Städten, Service-Anbietern, Energie-Re-
gionen oder Akteuren gesucht werden. Die
Initiative fordert auch Bürgerinnen und Bür-
ger, die ein energieeffizientes Haus oder ein
Ökoenergiekraftwerk besitzen, auf, dieses in
die Karte einzutragen. 

Preis für 
deutsch-amerikanische 
Partnerschaft
Die Steuben-Schurz-Gesellschaft hat zum
fünften Mal ihren Preis für die aktivste
deutsch-amerikanische Städte- oder Kreis-
partnerschaft ausgeschrieben. Deutsche
Städte, Gemeinden und Kreise, die eine
Partnerschaft in den Vereinigten Staaten
unterhalten, können sich bis 15. November
2014 bewerben. Der Preis besteht aus einer
Urkunde, 1.000 Euro und Öffentlichkeitsar-
beit für ein laufendes Projekt. Den Städte-
und Kreispartnerschaftspreis der ältesten
deutsch-amerikanischen Freundschaftsor-
ganisation erhielten bisher der Main-Tau-
nus-Kreis, die Stadt Braunfels, die Stadt Se-
ligenstadt und die Stadt Magdeburg. 
Weitere Informationen gibt es im Internet
unter www.steuben-schurz.org/ . ●

zusammengestellt von 
Barbara Baltsch, 

Europa-Journalistin, 
E-Mail: barbara.baltsch@

kommunen-in-nrw.de
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SERVICE RECHT

Leistungen zur Sicherung
des Lebensunterhalts 
Die Leistungen zur Sicherung des Lebensunter-
halts nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetz-
buches sind derzeit noch verfassungsgemäß. Die
Anforderungen des Grundgesetzes, tatsächlich
für eine menschenwürdige Existenz Sorge zu tra-
gen, werden im Ergebnis nicht verfehlt (nicht-
amtliche Leitsätze).

BVerfG, Beschlüsse vom 23. Juli 2014
- Az.: 1 BvL 10/12, 1 BvL 12/12, 1 BvR 1691/13 -

Gegenstand der Verfahren sind die Regelbe-
darfsleistungen für Alleinstehende, für zusam-
menlebende Volljährige, für Kinder bis zu 6 Jah-
ren sowie für Jugendliche im Alter zwischen 14
und 17 Jahren. Das Grundgesetz garantiert in
Art. 1 Abs. 1 GG in Verbindung mit Art. 20 Abs. 1
GG ein Grundrecht auf Gewährleistung eines
menschenwürdigen Existenzminimums. Die-
ser Leistungsanspruch erstrecke sich nur auf
die unbedingt erforderlichen Mittel zur Siche-
rung sowohl der physischen Existenz als auch
zur Sicherung eines Mindestmaßes an Teilhabe
am gesellschaftlichen, kulturellen und politi-
schen Leben. 
Der Gesetzgeber müsse die entsprechenden
Bedarfe der Hilfebedürftigen zeit- und reali-
tätsgerecht erfassen. Er habe einen Entschei-
dungsspielraum sowohl bei der Beurteilung
der tatsächlichen Verhältnisse als auch bei der
wertenden Einschätzung des notwendigen Be-
darfs. Das Ergebnis seiner Einschätzungen
müsse tragfähig begründbar sein. Die Verfas-
sung schreibe zwar nicht vor, was, wie und
wann genau im Gesetzgebungsverfahren zu
begründen und zu berechnen ist, sondern las-
se Raum für Verhandlungen und für den politi-
schen Kompromiss. 
Das Grundgesetz verpflichte den Gesetzgeber
auch nicht, durch Einbeziehung aller denkba-
ren Faktoren eine optimale Bestimmung des
Existenzminimums vorzunehmen; darum zu
ringen sei vielmehr Sache der Politik. Entschei-
dend sei aber, dass die Anforderungen des
Grundgesetzes, tatsächlich für eine menschen-
würdige Existenz Sorge zu tragen, im Ergebnis
nicht verfehlt werden. 
Dem Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers
entspreche eine zurückhaltende Kontrolle
durch das Bundesverfassungsgericht; es setze
sich bei seiner Prüfung nicht an die Stelle des
Gesetzgebers. Das Grundgesetz selbst gebe
keinen exakt bezifferten Anspruch auf Leis-
tungen zur Sicherung einer menschenwürdi-
gen Existenz vor. Die Verfassung verlange nur,
dass der existenzsichernde Bedarf tatsächlich
gedeckt wird. 
Nach diesen Maßstäben genügten die vorge-
legten Vorschriften für den entscheidungser-
heblichen Zeitraum in der erforderlichen Ge-

samtschau noch den Vorgaben des Art. 1 Abs. 1
GG in Verbindung mit Art. 20 Abs. 1 GG. 
Die Festsetzung der Gesamtsumme für den Re-
gelbedarf lasse nicht erkennen, dass der exis-
tenzsichernde Bedarf evident nicht gedeckt
wäre. Der Gesetzgeber berücksichtige nun für
Kinder und Jugendliche auch Bedarfe für Bil-
dung und Teilhabe am sozialen und kulturellen
Leben. 
Selbst wenn die Leistungshöhe einer politi-
schen Zielvorstellung entsprochen haben mag,
sei dies für sich genommen verfassungsrecht-
lich nicht zu beanstanden. Zwar entspreche der
für das Jahr 2011 ermittelte Regelbedarf der
Stufe 1 mit 364 Euro exakt dem Betrag, der sich
bei Fortschreibung des 2008 geltenden Regel-
satzes ergeben hätte. Aus verfas-
sungsrechtlicher Sicht sei jedoch
allein entscheidend, dass die
Leistungshöhe sich mit Hilfe ver-
lässlicher Daten tragfähig be-
gründen lässt und nicht auf
schlicht gegriffenen Zahlen oder
Schätzungen ins Blaue hinein be-
ruht. Mit der Einkommens- und
Verbrauchsstichprobe (EVS) stüt-
ze sich der Gesetzgeber auf ge-
eignete empirische Daten. 
Soweit der Gesetzgeber in ein-
zelnen Punkten vom Statistik-
modell abweiche, lasse sich die
Höhe des Regelbedarfs nach der
erforderlichen Gesamtbetrach-
tung für den entscheidungser-
heblichen Zeitraum noch tragfä-
hig begründen. 
Die Vorgaben zur Fortschreibung der Regelbe-
darfe in den Jahren ohne Neuermittlung wi-
chen nicht unvertretbar von den Strukturprin-
zipien der gewählten Ermittlungsmethode ab.
Der Gesetzgeber habe tragfähig begründet,
warum sich die Fortschreibung an die bundes-
durchschnittliche Preis- und Lohnentwicklung
anlehnt. 

Beihilfe in finanziellen
Härtefällen 
Nordrhein-westfälische Beamte können in fi-
nanziellen Härtefällen Beihilfe auch für nicht
verschreibungspflichtige, medizinisch notwendi-
ge Arzneimittel beanspruchen (nichtamtlicher
Leitsatz).

OVG NRW, Urteile vom 12. September 2014
- Az.: 1 A 1601/13 und 1 A 1602/13 -

Geklagt hatten zwei Landesbeamte im Ruhe-
stand, die in den Jahren 2008 bis 2010 hohe
Beträge u. a. für von ihren Ärzten verordnete,
aber nicht verschreibungspflichtige Arznei-
mittel aufwendeten. Gegenüber dem Land

machten sie das Vorliegen eines Härtefalls gel-
tend und beanspruchten Beihilfeleistungen,
soweit ihre Aufwendungen 1 Prozent ihres je-
weiligen Vorjahreseinkommens überstiegen. 
Das Land lehnte die Ansprüche ab, weil die be-
anspruchte Härtefallregelung im Landes-Bei-
hilferecht nicht vorgesehen sei. In erster In-
stanz verpflichtete das Verwaltungsgericht
das Land zur Gewährung von Beihilfeleistun-
gen, soweit die Aufwendungen für ärztlich
verordnete nicht verschreibungspflichtige
Arzneimittel 2 Prozent des jeweiligen Vorjah-
reseinkommens überstiegen; die weiterge-
hende Klage blieb erfolglos. Die hiergegen
ausschließlich von dem beklagten Land einge-
legten Berufungen wies das OVG nunmehr zu-

rück.
Die Beihilfenverordnung NRW (BVO
NRW) schließe Beihilfen für nicht
verschreibungspflichtige Arznei-
mittel zwar ausdrücklich aus, was
grundsätzlich nicht zu beanstanden
sei. Das Bundesverwaltungsgericht
habe aber seit dem Jahr 2008 für
das Bundesbeihilferecht mehrfach
entschieden, dass der Ausschluss
nicht verschreibungspflichtiger, me-
dizinisch notwendiger Arzneimittel
von der Beihilfefähigkeit nur dann
rechtmäßig ist, wenn in finanziellen
Härtefällen Beihilfe gezahlt werde. 
Die Erforderlichkeit einer normativ
festzulegenden Härtefallregelung
ergebe sich aus der in Art. 33 Abs. 5
des Grundgesetzes verankerten Für-

sorgepflicht des Dienstherrn. Härtefälle liegen
dem Bundesverwaltungsgericht vor, wenn Be-
amte mehr als 2 Prozent ihres Vorjahresein-
kommens für die Behandlung von Erkrankun-
gen aufwenden, bei chronisch Kranken liege
die Grenze bei 1 Prozent des Vorjahreseinkom-
mens.
Diese Rechtsprechung des Bundesverwal-
tungsgerichts hat der 1. Senat für die 2 Pro-
zent-Grenze auf das nordrhein-westfälische
Beihilferecht im Wesentlichen mit der Begrün-
dung übertragen, die Anforderungen der ver-
fassungsrechtlichen Fürsorgepflicht gälten in
NRW ebenso wie im Bund. Das Beihilferecht
des Landes genüge diesen Anforderungen
nicht vollständig. 
Das OVG hat die Revision gegen seine Urteile
nicht zugelassen. Dagegen kann das Land
Nichtzulassungsbeschwerde erheben.

Nichtzulassungs-
Beschwerden zu Urteilen
Bettensteuer
Das Bundesverwaltungsgericht hat von Kommu-
nen eingelegte Beschwerden gegen die Nichtzu-
lassung der Revision gegen Urteile des Ober-
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verwaltungsgerichts NRW zur so genannten
kommunalen Bettensteuer zurückgewiesen.

BVerwG, Beschlüsse vom 20. August 2014
- Az.: 9 B 7.14, 9 B 8.14, 9 B 9.14, 9 B 10.14 -

Nach den Beschlüssen hatten die Beschwerden
keinen Erfolg, weil der Rechtssache keine
grundsätzliche Bedeutung zukomme. Die Fra-
ge, „ob Steuerschuldner einer kommunalen
sog. Bettensteuer auch der sein kann, der nicht
sämtliche (subjektiven und objektiven) Tatbe-
standsmerkmale (hier: privater Charakter des
Besuchs), an deren Vorliegen das Gesetz die
Steuerpflicht knüpft, in seiner Person selbst
verwirklicht“, rechtfertige die Zulassung der
Revision nicht, denn sie betreffe ausschließlich
die Auslegung einer Norm des Landesrechts. 
Das OVG NRW hatte § 12 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. b
KAG NW dahin ausgelegt, dass der Betreiber
des Beherbergungsbetriebes nicht Schuldner,
sondern allenfalls Entrichtungspflichtiger der
genannten Steuer sein könne, da er nur zu ei-
nem Teil des steuerbegründenden Tatbestan-
des in einer besonderen rechtlichen und wirt-
schaftlichen Beziehung stehe. Der Verweis der
landesrechtlichen Norm auf § 38 und § 43 AO
stelle den erforderlichen Bundesrechtsbezug
nicht her. Werde eine Vorschrift des Bundes-
rechts auf der Grundlage des Landesrechts he-
rangezogen, um das Landesrecht zu ergänzen
oder auszulegen, wird die Vorschrift Teil des
Landesrechts und entzieht sich damit revisi-
onsrechtlicher Überprüfung (Urteile vom 30.
Januar 1996 - BVerwG 1 C 9.93).
Auch weiteren Begründungen für die Nichtzu-
lassungsbeschwerden, vor allem mit Blick da-
rauf, dass das OVG Schleswig (Beschluss vom
15. Februar 2012 - 4 MR 1/12 – NVwZ 2012, 771,
und Urteil vom 7. Februar 2013 - 4 KN 1/12 -
NVwZ-RR 2013, 816) oder auch das BVerwG (Ur-
teil vom 11. Juli 2012 – BVerwG 9 CN 1.11 -
BVerwGE 143, 301 = Buchholz 11 Art. 105 GG Nr.
51) den Begriff des Steuerschuldners mögli-
cherweise anders ausgelegt oder angewandt
habe und eine Verletzung des von Art. 28 Abs.
2 GG geschützten kommunalen Steuerfin-
dungsrechts geltend gemacht werde, ist das
BVerwG nicht gefolgt.

Deutschkenntnisse für
Niederlassungs-Erlaubnis 
Der Anspruch einer in Deutschland lebenden tür-
kischen Staatsangehörigen auf Erteilung einer
Niederlassungserlaubnis setzt voraus, dass die-
se sich auf einfache Art in deutscher Sprache
mündlich verständigen kann (nichtamtlicher Leit-
satz).

VG Münster, Urteil vom 21. Juli 2014
- Az.: 8 K 2769/13 (nicht rechtskräftig) -

Die 1960 geborene Klägerin reiste 1990 zum
Zweck der Familienzusammenführung nach
Deutschland ein und lebt jetzt mit ihrer Fami-
lie in Ahlen. 1993 wurde ihr eine Aufenthaltser-
laubnis erteilt. Anfang 2013 beantragte sie die
Erteilung einer Niederlassungserlaubnis. Diese
lehnte der Kreis Warendorf mit der Begrün-
dung ab, die Klägerin habe nicht nachweisen
können, über ausreichende Kenntnisse der
deutschen Sprache zu verfügen. 
Demgegenüber hatte die Klägerin unter ande-
rem geltend gemacht, in ihrem Fall sei das Ur-
teil des Europäischen Gerichtshofs vom 10. Ju-
li 2014 (C-138/13) anwendbar, wonach die deut-
schen ausländerrechtlichen Vorschriften ge-
gen das Recht auf Freizügigkeit und Familien-
zusammenführung verstießen, soweit dem
Ehegatten eines im Inland rechtmäßig woh-
nenden türkischen Staatsangehörigen ein Vi-
sum zum Zwecke des Ehegattennachzugs nur
erteilt werde, wenn einfache Kenntnisse der
deutschen Sprache nachgewiesen seien. In ih-
rem Fall liege auch eine Härte vor, bei der von
der Voraussetzung der ausreichenden Deutsch-
kenntnisse abzusehen sei. Denn wegen ihres
erheblich reduzierten Gesundheitszustands
sei sie nicht in der Lage, einen Deutschkurs zu
besuchen.
Das Verwaltungsgericht hat die Klage nun-
mehr abgewiesen. Die Niederlassungserlaub-
nis setze voraus, dass sich der Betreffende auf
einfache Art in deutscher Sprache mündlich
verständigen könne. Dazu sei die Klägerin
nicht in der Lage. Bei einer Vorsprache bei der
Ausländerbehörde im März 2014 habe sie ein-
fache, an sie gerichtete Fragen nicht verstehen
können. Von der Voraussetzung der ausrei-
chenden Kenntnisse der deutschen Sprache
könne hier auch nicht abgesehen werden. Die
Klägerin sei trotz ihrer Erkrankung nicht au-
ßerstande, das Spracherfordernis zu erfüllen. 
Das Erfordernis der ausreichenden Kenntnisse
der deutschen Sprache sei auch mit dem Zu-
satzprotokoll zum Assoziierungsabkommen
der früheren EWG und der Türkei vereinbar. Das
Urteil des EuGH vom 10. Juli 2014 sei auf den Fall
der Klägerin nicht zu übertragen. Das im Auf-
enthaltsgesetz normierte Spracherfordernis
stelle keine Beschränkung der Niederlassungs-
freiheit dar, denn hierdurch werde das Recht, in
jedem Ort in einem Mitgliedsstaat der Europäi-
schen Union Aufenthalt und Wohnsitz zu neh-
men, nicht tangiert. 
Die Klägerin verfüge über ein Aufenthaltsrecht
in Deutschland. Sie halte sich seit mehr als
zwanzig Jahren rechtmäßig im Bundesgebiet
auf. Die Nichterfüllung der sprachlichen Inte-
grationsvoraussetzungen führe lediglich dazu,
dass ihr eine Niederlassungserlaubnis, also ei-
ne unbefristete Aufenthaltserlaubnis, nicht er-
teilt werde. Damit würden ihr Aufenthalt und
die Familienzusammenführung mit ihrem in
Deutschland lebenden türkischen Ehemann in
keiner Weise erschwert. ●
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